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3 Grundlagen der Studie 

3.1 Vorangegangene Untersuchungen 

Einen ausführlichen Bericht über die Lebenslagen von Migranten und Migrantinnen ohne 

Aufenthaltsrecht präsentiert ALT (2003). Mit seiner Untersuchung legt der Autor einen 

Grundstein für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Migration von Menschen ohne 

Aufenthaltsrecht in Deutschland. In den darauf folgenden Jahren wurden wissenschaftliche 

Studien von Städten wie Frankfurt, Leipzig, Köln, München und zuletzt Hamburg in Auftrag 

gegeben. Einen Überblick über die Ergebnisse der Forschung bis zum Jahr 2004 bieten 

SCHÖNWÄLDER, VOGEL und SCIORTINO (2004). Eine Aktualisierung der Literatur bis zum 

Jahr 2009 findet sich bei VOGEL, AßNER, MITROVIĆ und KÜHNE (2009). 

Die Studien ähneln sich in Aufbau und Durchführung und sind stark an der Studie von ALT 

(2003) orientiert. Untersucht wurden bisher ausschließlich Großstädte oder Stadtstaaten. Die 

Autoren und Autorinnen der Studien bemühen sich um die Beantwortung der Frage, wie viele 

Menschen ohne Aufenthaltsrecht in der jeweiligen Stadt leben. Durch Interviews mit 

Betroffenen und Experten und Expertinnen wurden Informationen über die Lebenssituationen, 

z.B. in Bezug auf Arbeits- und Wohnmöglichkeiten, gesundheitliche Versorgung und Zugang 

zu Schulen und Kindergärten gesammelt. Viele Autoren und Autorinnen berichteten von 

prekären Wohn- und Arbeitssituationen, Verstößen gegen die Menschenrechte oder die 

Kinderrechtskonvention und schließen ihre Studien mit einer Liste von Vorschlägen, wie die 

Situation von Migranten und Migrantinnen ohne Aufenthaltsrecht verbessert werden könne. 

3.2 Das methodisch-konstruktive Wissenschaftsverständnis 

Theoretische Grundlage der vorliegenden Studie ist jener Konstruktivismus, der von KAMLAH 

und LORENZEN (1972) begründet und anfangs nach seiner geographischen Herkunft als 

Konstruktivismus der Erlanger Schule bezeichnet wurde. Mit Blick auf die beiden leitenden 

Prinzipien dieses Konstruktivismus – das der Methodischen Ordnung und des Dialogs - wird 

die Position auch unter der Bezeichnung Methodischer Konstruktivismus bzw. Dialogischer 

Konstruktivismus dargestellt. Im Folgenden wird der Tradition der Forschungsgruppe 

entsprechend die Bezeichnung Methodischer Konstruktivismus bevorzugt, auch wenn der 

Dialog im Mittelpunkt steht. 

KIRCHGÄSSNER (1989, 164) beschreibt die Position als Gegenposition zum Kritischen 

Rationalismus, JANICH (1992) nimmt eine Abgrenzung gegenüber dem Radikalen 
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Konstruktivismus vor. Eine enzyklopädische Darstellung ist bei MITTELSTRAß (1980, 1984, 

1995, 1996) zu finden.   

Das methodisch-konstruktive Wissenschaftsverständnis hat in der vorliegenden Studie 

Konsequenzen für die Gestaltung der Begrifflichkeiten, für den Umgang mit dem Dialog, für 

die Durchführung der empirischen Untersuchung und für die ethische Argumentation. In 

diesen Bereichen kann das wissenschaftliche Team bereits auf Erfahrungen mit der 

Durchführung sozialwissenschaftlicher Studien auf methodisch-konstruktiver Grundlage 

verweisen. Dazu gehören die Untersuchung zur konstruktiven Begriffsbildung (KROPE und 

WOLZE 2005), die Übertragung des dialogischen Prinzips auf pädagogische Sachverhalte 

(KLARE und KROPE 1977), die Teilformalisierung einer Konstruktiven Pädagogischen 

Diagnostik als Ausgangspunkt empirischer Forschung (KROPE 2000) sowie die Identifikation 

der ethischen Grundlagen von Erfahrungswissenschaft (KROPE 2006). 

Der Methodische Konstruktivismus ist gewählt worden als eine Position, deren Programm 

von dem Versuch bestimmt wird, Wissenschaft nachvollziehbar, undogmatisch und zirkelfrei 

einzuführen. 

3.3 Zentrale Begrifflichkeiten 

Menschen ohne Aufenthaltsrecht 

Grundlage für den Ausdruck „Menschen ohne Aufenthaltsrecht“ ist der rechtliche Rahmen, 

den DÖHRING im Januar 2009 für die Studie zur Verfügung gestellt hat (DÖHRING 2009, 5 - 

7). Der folgende Text ist ein Auszug aus dieser Zusammenstellung. Dabei wird der Ausdruck 

„Aufenthaltsgesetz“ mit „AufenthG“ und der Ausdruck „Asylverfahrensgesetz“ mit 

„AsylVfG“ abgekürzt.  

Ausländerinnen und Ausländer sind alle Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit. 

Nach § 4 AufenthG bedürfen Ausländer für die Einreise und den Aufenthalt im Bundesgebiet 

grundsätzlich eines Aufenthaltstitels. Nach § 3 AufenthG müssen Ausländer, die in das Bun-

desgebiet einreisen oder sich darin aufhalten, einen gültigen Pass besitzen. 

Aufenthaltstitel sind nach dem Aufenthaltsgesetz das Visum (§ 6 AufenthG), die Auf-

enthaltserlaubnis (§ 7 AufenthG) und die Niederlassungserlaubnis (§ 9 AufenthG). 

Hierneben gibt es noch weitere Papiere, die den Aufenthalt - zumindest zeitlich befristet - 

nicht strafbar sein lassen, nämlich die Aufenthaltsgestattung (§ 55 AsylVfG), die einem Aus-

länder zur Durchführung des Asylverfahrens ausgestellt wird, die Duldung (§ 60 a AufenthG), 

die den ausreisepflichtigen Ausländern ausgestellt wird, deren Abschiebung nicht möglich ist, 
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Die Migrationssozialberatung des Landes Schleswig-Holstein ist zur Anwendung der 

Methode des Case Management verpflichtet. Nach Darstellung in der Grundlagenliteratur zu 

Sozialpädagogik und Sozialarbeit kommt dem Konzept die Aufgabe zu, Orientierungshilfen 

für Probleme zu geben, die aus der Zersplitterung sozialer Dienstleistungsangebote entstehen, 

verstreute Ressourcen zusammenzufassen und soziale Dienste kostengünstig und effizient zu 

organisieren. Die Case Manager sind letztendlich verantwortlich für die Einschätzung von 

Hilfebedürftigkeit, für die Planung und Bereitstellung von Dienstleistungen sowie für die 

Erarbeitung und Überwachung von Standards (GALUSKE 2009, 196 - 204).  

Diese Beschreibung aus der Literatur markiert die entscheidenden Unterschiede zum 

methodisch-konstruktiven Ansatz. Eine Beratung, die dialogisch geführt wird, hat die 

Verschiedenheit von Vorschlägen zum Ausgangspunkt. Im Dialog geht es um 

Entscheidungsprozesse, zu deren Beginn weder die beratende noch die beratene Person eine 

Lösung parat hat, die dem Anspruch standhält, nachvollziehbar, undogmatisch und 

nichtzirkulär eingeführt worden zu sein. 

3.4 Der Fragebogen zur Migrationsberatung 

Aufgabenstellung 

In der Studie war zu untersuchen, wie Menschen in Schleswig-Holstein mit Menschen ohne 

Aufenthaltsrecht umgehen. Theoretische Grundlagen dieses Teils der Untersuchung war eine 

Arbeit von LORENZ mit dem Titel „Das Eigene und das Fremde im Dialog“ (LORENZ 2005), 

die im Rahmen eines Kollegs „Wie verstehen wir Fremdes?“ entstanden war. Aufgabe der 

Untersuchung war mithin die Beschreibung der Begegnung von Eigenem und Fremdem. Zu 

diesem Zweck waren für die Studie Voruntersuchungen angestellt worden. Aufgrund der 

Beschreibung sollten Hinweise zur Konzipierung von Hilfeangeboten gewonnen werden. Die 

empirischen Daten, die zu diesem Zweck benötigt wurden, sollten mit dem Fragebogen zur 

Migrationsberatung erhoben werden.  

Fragebogenentwicklung 

Die Studie sollte Wissen über (einen Ausschnitt von) Wirklichkeit vermitteln. Nach 

methodisch-konstruktiver Auffassung (JANICH 1996) ist das Experiment eine Anordnung, die 

es möglich macht, Erkenntnisse über Wirklichkeit zu gewinnen. In der Studie sind also die 

methodischen Regeln des Experiments zu beachten. Diese Regeln sind zusammengefasst im 

Modell der Prädikation auf empirischer Grundlage (KROPE 2000). 
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Problem umgegangen werden? Vorgegeben sind mehrere Antwortmöglichkeiten aus der 
Beratungspraxis. Welcher Antwort stimmen Sie zu? Kreuzen Sie bitte die 
Antwortmöglichkeit an, die am ehesten zutrifft! Machen Sie bitte bei jedem Problem nur ein 
einziges Kreuz! 

Tabelle 2: Die Anweisung für den Fragebogen zur Migrationsberatung, Form 9p. 

Der Fragebogen zur Migrationsberatung, Form 9, ist aus der Erprobung und der Revision von 

acht Probefassungen entwickelt worden. In Form 9b wird um Antworten im Rahmen einer 

beruflichen Tätigkeit gebeten, in Form 9p werden die Befragten als Privatpersonen gefragt. 

Der Fragebogen zur Migrationsberatung ist im Anhang der vorliegenden Darstellung angefügt 

(vgl. 7.1). 

Hauptgütekriterien 

Zur Objektivität. In Anlehnung an LIENERT (1967) werden drei Aspekte der Objektivität 

unterschieden. Erstens. Um in der Studie eine hohe Durchführungsobjektivität zu erreichen, 

wurden im Fragebogen selbst und in einem Fragebogenmanual sowie in der Schulung der 

Versuchsleiter und Versuchsleiterinnen die erforderlichen Instruktionen festgelegt und die 

Untersuchungssituation standardisiert. Die Auswertungsobjektivität (zweitens) und die 

Interpretationsobjektivität (drittens) waren durch die Vorgabe von Regeln für den Umgang 

mit den Multiple-Choice Items gesichert. 

Zur Reliabilität. Die Reliabilität des Fragebogens wurde nach der Methode Spearman-Brown, 

split-half, mit den Antworten von 102 studentischen und nichtstudentischen 

Versuchspersonen aus einer Voruntersuchung berechnet zu rtt = 0,76. Der Koeffizient erfüllt 

nach LIENERT (1967, 309) die Anforderungen, die an ein Verfahren mit der beschriebenen 

Funktion zu stellen sind.  

Zur Validität. Das zu messende Merkmal war stringent auf die anthropologischen Grundlagen 

bezogen, die LORENZ (2005) entwickelt hat. Die der Fragebogenkonstruktion zugrundliegende 

Theorie erlaubt es, Bezüge zwischen der empirischen Ebene (Handlungen und 

Widerfahrnisse) und der rationalen Ebene (Handlungsschemata und Widerfahrnisschemata) 

der Antworten als nachvollziehbar zu beschreiben. Damit ist die Voraussetzung dafür erfüllt, 

dem Fragebogen Konstruktvalidität zuzusprechen. 

3.5 Die Interviews 

Aufgabenstellung 

In der Studie war unter anderem die Frage zu beantworten, wie viele Menschen ohne 

Aufenthaltsrecht in Schleswig-Holstein leben. Des Weiteren untersucht werden sollten die 
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Charakteristika bestimmt (vgl. 4.1.5 der vorliegenden Darstellung). Erstens gilt das 

Allgemeine als Handlungsschema mit dem Charakter der Wiederholbarkeit. Zweitens gilt das 

Allgemeine als Handlungsschema für Gleiches, das durch Abstraktion aus Ungleichem 

gewonnen wurde. Drittens wird die Frage nach dem Allgemeinen zur Frage nach dem 

prädizierenden Subjekt.  

Zur Beteiligung an der Auswertung, die dem dritten Aspekt Rechnung tragen sollte, waren im 

Verlauf der vorliegenden Studie jene Personenkreise eingeladen, von denen die Antworten 

stammten.  

 

4 Ergebnisse 

4.1 Wie viele Menschen ohne Aufenthaltsrecht leben in SH? 

4.1.1 Fragestellung 

Die folgenden Ausführungen sind der ersten Zielsetzung der vorliegenden Studie gewidmet. 

Es geht um die Frage, wie viele Menschen ohne Aufenthaltsrecht in Schleswig-Holstein 

(abgekürzt „SH“) leben. 

4.1.2 Distanzierungstendenzen 

Die Migrationsberater und Migrationsberaterinnen, die im Verlauf der Studie interviewt 

worden sind, berichten durchweg von einer alles beherrschenden Tendenz der Menschen ohne 

Aufenthaltsrecht, ihren Aufenthaltsstatus zu verbergen und sich jeglicher Kontaktaufnahme 

durch Personen zu entziehen, denen sie nicht vollständiges Vertrauen entgegenbringen. Die 

folgenden Einzelheiten werden aus der Liste der Beobachtungen wiedergegeben: 

 Ein in der Migrationsberatungsstelle betreuter Mann hat versucht, sein Aussehen 
grundlegend zu verändern. Dazu gehörte, dass er seine tiefschwarzen Haare hellblond 
gefärbt hat. 

 Der Klient einer Beratungsstelle hatte ein bayrisch eingefärbtes Deutsch eingeübt, um 
das rollende R in seiner Aussprache zu überspielen. 

 Im Allgemeinen passen Menschen ohne Aufenthaltsrecht ihr Verhalten in der 
Öffentlichkeit normativen Erwartungen überkorrekt an, etwa indem sie auf jeden Fall 
vor einer roten Fußgängerampel warten oder einen Zebrastreifen benutzen, auch wenn 
sie dafür längere Umwege in Kauf nehmen müssen. 

 In Kiel haben Menschen ohne Aufenthaltsrecht für den Erstkontakt eine Zeit lang 
offizielle Ansprechpartner (wie die Beratungsstellen) gemieden und stattdessen 
Obdachlose als erste Informanten aufgesucht.  

 Vielfach werden Identitäten verborgen, indem Kinder bei der Einschulung als 
Nachwuchs von Menschen mit Aufenthaltsrecht ausgegeben werden. 
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58.  11.01.10 KI G 3 397 
59.  14.01.10 OD G 0 397 
60.  14.01.10 PLÖ G 0 397 
61.  14.01.10 KI GW 0 397 
62.  14.01.10 HL GW 0 397 
63.  18.01.10 NF M 2 399 
64.  02.02.10 OH M 5 404 
65.  05.02.10 SL M 5 409 
66.  05.11.09 KI M 0 409 
67.  15.02.10 KI F 0 409 
68.  15.02.10 KI G Einzelfall 410 
69.  24.02.10 KI F 12 422 

Tabelle 3: Ergebnisse der Interviewfrage nach der Zahl von Menschen ohne Aufenthaltsrecht. Die Kfz-
Kennzeichen in Spalte 3 verweisen auf den Landkreis bzw. die kreisfreie Stadt, in denen das Interview geführt 
wurde. Die Kfz-Kennzeichen sind in Tabelle 5 erläutert. „SH“ in den Zeilen 56 und 57 meint den Einzugsbereich 
des betreffenden Zollamtes bzw. der Polizeibehörde. Die Bereiche in Spalte 4 sind folgendermaßen abgekürzt: 
BP – Bundespolizei, F – Frauenhaus bzw. Frauenberatungsstelle, G – Gesundheitsbereich, GW – Gewerkschaft, 
M – Migrationsberatungsstelle, R – Rechtsanwaltskanzlei, Z - Zollamt. 

Was bedeutet die Zahl 422 in Zeile 69 der Tabelle 3? Für eine erste Interpretation lässt sich 

das Ergebnis ausdrücken in Aussagen wie „In Schleswig-Holstein wurden zur Zeit der 

Untersuchung 422 Menschen ohne Aufenthaltsrecht genannt“.  

Für eine weitere Interpretation ist die Möglichkeit der Mehrfachzählung zu erörtern. Gegen 

die Annahme, dass Mehrfachzählungen ein gravierender Faktor sind, spricht die in der Studie 

beobachtete Tendenz zur regionalen Immobilität der Menschen ohne Aufenthaltsrecht. Zu den 

Gründen für die Immobilität gehören das Risiko, auf Reisen entdeckt zu werden, die 

finanzielle Belastung, die eine Reise darstellt, sowie die Tatsache, dass informelle soziale 

Netze vorwiegend lokal orientiert sind. Für den Faktor Mehrfachzählung spricht die in der 

Studie belegte Feststellung, dass fast alle Rechtsanwälte bzw. Rechtsanwältinnen nach einer 

Empfehlung durch eine Migrationsberatungsstelle aufgesucht werden. Damit ist zu erwarten, 

dass einige Menschen ohne Aufenthaltsrecht gleichzeitig in der Statistik einer 

Migrationsberatungsstelle wie auch einer Rechtsanwaltskanzlei geführt werden. Genau 140 

(33,2%) der in Tabelle 3 aufgeführten Menschen ohne Aufenthaltsrecht sind dem Team der 

Studie in den Interviews von Rechtsanwälten bzw. Rechtsanwältinnen genannt worden. Auch 

wenn es nicht sicher ist, dass exakt die in Tabelle 3 erwähnten Migrationsberatungsstellen die 

fraglichen Rechtsanwälte bzw. Rechtsanwältinnen empfohlen haben, werden die 33,2% 

abgezogen. Danach reduziert sich die Summe in Tabelle 3 auf 282. Bei den im 

Gesundheitsbereich und in den Frauenhäusern geführten Interviews der Tabelle 3 ist eine 

Empfehlung durch Migrationsberatungsstellen nicht erwähnt worden. In dieser Hinsicht sind 

Mehrfachzählungen nicht zu erwarten. Wie die Interviews außerdem ergeben haben, werden 

den Menschen ohne Aufenthaltsrecht Adressen von Hilfemöglichkeiten oft im Kreis von 
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2006 792 
2007 785 

Tabelle 4: Entwicklung der Asylantragszahlen in Schleswig-Holstein (Erst- und Folgeanträge). Quelle: 
INNENMINISTERIUM DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN (2008, 2). 

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass die Antragszahlen erheblich abgenommen haben. Als 

Hauptursache der Rückgänge wird eine Änderung in der Asylgesetzgebung in der 

Bundesrepublik und in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union angenommen: „Durch 

Anpassungen der nationalen Asylgesetzgebung und veränderte Gegebenheiten in vielen 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union und entsprechenden Verlagerungen dorthin ist die 

Anzahl der Asylantragsteller in der Bundesrepublik Deutschland und damit auch in 

Schleswig-Holstein signifikant zurückgegangen“ (INNENMINISTERIUM DES LANDES 

SCHLESWIG-HOLSTEIN 2008, 2). Weitere Einzelheiten sind unten (vgl. 5) aufgeführt. 

Ein weiterer Anhaltspunkt für die Interpretation ergibt sich durch einen Vergleich der Zahl 

der Ausländer und Ausländerinnen und der Menschen ohne Aufenthaltsrecht in den Kreisen 

und kreisfreien Städten, soweit sie von den Beratungsstellen (ohne Rechtsanwaltskanzleien, 

Zoll und Bundespolizei) genannt wurden (Tabelle 5).  
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Kreis Dithmarschen (HEI) 3254 4 
Kreis Herzogtum Lauenburg (RZ) 7971 15 
Kreis Nordfriesland (NF) 5361 3 
Kreis Ostholstein (OH) 6562 7 
Kreis Pinneberg (PI) 21489 19 
Kreis Plön (PLÖ) 2969 4 
Kreis Rendsburg-Eckernförde (RD) 6854 5 
Kreis Schleswig-Flensburg (SL) 5277 16 
Kreis Segeberg (SE) 13861 15 
Kreis Steinburg (IZ) 4359 2 
Kreis Stormarn (OD) 9185 43 
Stadt Flensburg (FL) 6792 8 
Stadt Kiel (KI) 19471 80 
Stadt Lübeck (HL) 15605 50 
Stadt Neumünster (NMS) 5267 10 

Tabelle 5: Zahl der Ausländer und Ausländerinnen6 (Spalte 2) und Zahl der Menschen ohne Aufenthaltsrecht 
(Spalte 3) in den Kreisen und kreisfreien Städten. Quelle der Zahlen in Spalte 2: MINISTERIUM FÜR JUSTIZ, 

                                                 
6 Welcher Personenkreis zu Ausländern und Ausländerinnen gehört, wird unter anderem folgendermaßen 
beschrieben: „Ausländer/-innen sind Personen, die nicht Deutsche im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des 
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vierstelligen Bereich liegt. Eine exakte Berechnung ist allerdings nicht möglich, da die 

Einflussfaktoren der Gruppengrößen nicht quantifiziert sind.  

4.1.5 Kein Einzelfall 

Am 1. März 2009 ist das erste Interview dieser Studie geführt worden. In seinem Verlauf 

wurde die Frage nach der Zahl von Menschen ohne Aufenthaltsrecht mit „Einzelfall“ 

beantwortet. In elf weiteren Interviews war „Einzelfall“ die Antwort auf dieselbe Frage (vgl. 

Tabelle 3). Im Deutschen Wörterbuch von JACOB und WILHELM GRIMM (Band 3, Spalten 

349-351, Online-DWB) heißt es unter „Einzelfall“: „singularis casus, einzelner, besonderer 

fall“. Im Duden Bedeutungswörterbuch wird ein Einzelfall im gleichen Sinne als ein „nur 

einmal sich ereignender Fall“ beschrieben (WISSENSCHAFTLICHER RAT DER 

DUDENREDAKTION 1970, 202, Spalte 3). Geht man von einer Einteilung einer Population in 

Teilpopulationen aus, dann kann der Ausdruck „Einzelfall“ sinnvoll auch im Plural verwendet 

werden. Sind Menschen ohne Aufenthaltsrecht mithin Einzelfälle in Schleswig-Holstein? 

„Das ist eine völlig überflüssige Frage“, mag eingewendet werden, „man muss in Tabelle 3 ja 

nur genau hinschauen!“. Indes wird mit der Frage ein Problem aufgeworfen, für das die 

Tradition unterschiedliche Lösungen bereit hält. Platonistischen Auffassungen zufolge wird 

behauptet, dass eine fragliche Eigenschaft einem Sachverhalt zu Eigen ist und ihm gleichsam 

innewohnt. Vor diesem Hintergrund lässt sich im Prinzip nicht über die Existenz einer 

Eigenschaft diskutieren. Wird dagegen auf methodisch-konstruktiver Grundlage in der 

elementaren Prädikation („x ε P“) einem Gegenstand x ein Prädikator P zu Recht 

zugesprochen, dann kann gesagt werden: „x hat die Eigenschaft P“. Dieses „zu Recht“ macht 

die Frage „Einzelfall oder nicht?“ zum Ausgangspunkt für einen Streit. 

Für die Beantwortung der Frage, ob Menschen ohne Aufenthaltsrecht in Schleswig-Holstein 

Einzelfälle sind oder nicht, wird auf die methodisch-konstruktive Theorie des Allgemeinen 

zurückgegriffen (vgl. KROPE 1986). Danach ist das Allgemeine durch drei Charakteristika 

bestimmt. Erstens gilt das Allgemeine als Handlungsschema mit dem Charakter der 

Wiederholbarkeit. Ein Mensch ohne Aufenthaltsrecht, der seine Haartracht verändert, um 

seinen Status zu verbergen, macht vom Handlungsschema als einem universellen Akt 

Gebrauch. Zu beobachten von einem kundigen Migrationsberater ist im Augenblick der 

Veränderung der das Handlungsschema aktualisierende Akt, etwa dass dieser Mensch ohne 

Aufenthaltsrecht im Unterschied zu anderen Menschen ohne Aufenthaltsrecht seine Haare 

färbt.  
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Als zweites Charakteristikum gilt im Methodischen Konstruktivismus das Allgemeine als 

Handlungsschema für Gleiches, das durch Abstraktion aus Ungleichem gewonnen wurde. 

Dabei wird als Abstraktion jener Vorgang bezeichnet, bei dem man von allem absieht, was 

zwei Ausdrücke unterscheidet, und nur das ins Auge fasst, worin sie gleichzusetzen sind. So 

kann in den Sätzen „Der Schüler Felix A. hat den Senegalesen, Herrn F., mit einem 

Schimpfwort beleidigt“ und „Der Senegalese, Herr F., wurde von Schüler Felix A. mit einem 

Schimpfwort beleidigt“ sowohl die Gleichheit wie auch die Ungleichheit ins Auge gefasst 

werden. Der erste Satz ist aktiv und der zweite passiv formuliert. Sofern der Unterschied in 

der Formulierung darin begründet ist, dass der erste Satz den Täter und der zweite das Opfer 

in den Vordergrund stellen soll, wird Unterschiedliches ausgesagt. Sieht man aber von diesem 

Unterschied ab, kann gesagt werden, dass Satz 1 und Satz 2 gleich sind. In beiden Sätzen wird 

erwähnt, dass mit einem Schimpfwort eine Beleidigung ausgesprochen wurde. Gleichheit ist 

„Gleichheit in Bezug auf etwas“. Zunächst Ungleiches wurde gleichgesetzt, indem nur auf 

bestimmte Inhalte geachtet wurde.  

Wiederholbarkeit und Gleichheit sind das erste und das zweite Charakteristikum des Allge-

meinen. Sie setzen ein drittes Charakteristikum voraus. Wenn mehrere Einzeldinge immer nur 

in gewisser Hinsicht gleich sind, dann setzen Gleichheit und also auch Wiederholbarkeit ein 

Kriterium für die situationsinvariante Auswahl eines Standpunktes voraus, von dem aus ein 

Einzelnes als Wiederholung eines anderen Einzelnen bestimmt werden kann. Entscheidend in 

der vorliegenden Untersuchung über die Anzahl von Menschen ohne Aufenthaltsrecht in 

Schleswig-Holstein ist das Kriterium, ob eine Person das Aufenthaltsrecht hat oder nicht. Der 

Standpunkt in den sechs Interviews, auf dessen Grundlage die Beurteilung „Einzelfall“ 

vorgenommen wurde, unterscheidet sich vom Standpunkt der vorliegenden Studie dadurch, 

dass er situationsabhängig bestimmt wurde. Beispielsweise könnte die Beurteilung auf die 

Verhältnisse der jeweiligen einzelnen Beratungsstelle beschränkt oder auf etwas Einmaliges 

jedes Menschen fokussiert gewesen sein. 

Spalte 5 in Tabelle 3 enthält kumulative Häufigkeiten. Die Spalte gibt die Vielheit gleicher 

Sachverhalte wieder – das, was „mehreren Einzeldingen zukommt“. Menschen ohne 

Aufenthaltsrecht in Schleswig-Holstein sind keine Einzelfälle. Nur in situationsabhängigen 

Sätzen kommen Äußerungen über Einzelfälle vor. 

4.1.6 Fazit 

In der vorangegangenen Darstellung ging es um die Frage, wie viele Menschen in Schleswig-

Holstein ohne Aufenthaltsrecht leben. Auf der Grundlage von Interviews sind für das Jahr 
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2009 Kontakte der Beratungsstellen zu mindestens 282 Personen festgestellt worden. Wegen 

der Tendenz von Menschen ohne Aufenthaltsrecht, sich zu verbergen, ist die exakte Anzahl 

wissenschaftlich prinzipiell nicht feststellbar. Die Daten der Studie geben aber Anlass zu der 

Feststellung, dass es sich um ein Mehrfaches von 282 Personen handelt und die Zahl 

insgesamt im vierstelligen Bereich liegt. Aus den Befunden der Studie kann gefolgert werden, 

dass Menschen ohne Aufenthaltsrecht in Schleswig-Holstein keine Einzelfälle sind.  

 

4.2 Wie sind die Lebensverhältnisse? 

4.2.1 Fragestellung 

Im Folgenden wird die Lebenssituation von Menschen ohne Aufenthaltsrecht in Schleswig-

Holstein dargestellt. Es geht um die Bereiche Gesundheit, Arbeit, Wohnen und Bildung sowie 

um die besondere Rolle der Frauen. 

Die grundsätzlichen methodischen Überlegungen zu den Interviews, in denen die Aussagen 

gewonnen wurden, sind im Vorangegangenen dargestellt (vgl. 3.5). Zum besseren 

Verständnis des Weiteren wird in Erinnerung gerufen, dass für jeden Lebensbereich zwei 

Annahmen gebildet worden waren. Die Auswertung der Protokolle erfolgte in der Weise, dass 

die in den Interviews gemachten einzelnen Aussagen in Cluster (zu Allgemeinem) gruppiert 

und ausgezählt wurden. Ausgangspunkt für die Kategorienbildung war die Orientierung an 

den Annahmen der jeweiligen Lebensbereiche. Die 69 in der Studie geführten Interviews 

bilden die Basis (100%) für die Prozentangaben. Um eine prinzipielle Nachvollziehbarkeit der 

Ergebnisse zu gewährleisten, sind (in eckigen Klammern) die Nummern der Interviews 

angegeben, aus denen die betreffenden Aussagen stammen. Anhand der laufenden Nummern 

der Tabelle 3 lassen sich Zeitpunkt und Region der Interviews unter Wahrung der Anonymität 

der interviewten Personen bestimmen. Ebenfalls der besseren Nachvollziehbarkeit wegen 

werden die Annahmen in ihrer ursprünglichen Fassung vor den jeweiligen Ergebnissen 

aufgeführt, auch wenn sie entsprechend ihrer Genese (vgl. 3.5) inhaltlich und formal überholt 

sind. 

4.2.2 Der Bereich Gesundheit 

Die Annahmen 

Annahme 1: Für Menschen ohne Aufenthaltsrecht bedeutet eine schwere oder chronische 

Krankheit oder Operation eine finanzielle Krise. 
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Annahme 2: Viele Erkrankungen entstehen durch die besondere Lebens- und Arbeitssituation 

der Menschen ohne Aufenthaltsrecht. 

Primat der Behandlungskosten 

An erster Stelle beim Thema Gesundheit (in 25% der Interviews) wurde die Übernahme der 

Behandlungskosten angesprochen. Berichtet wurde über 

 fehlende Kostenträger für Behandlungen, 

 kostenfreie Angebote für Menschen ohne Aufenthaltsrecht,  

 Selbsthilfemaßnahmen der Menschen ohne Aufenthaltsrecht. 

In zehn Interviews wurde angegeben, dass eine Vermittlung zu Ärzten oder Ärztinnen oder 

Krankenhäusern noch nicht nötig gewesen sei und deshalb keine Erfahrungen vorlägen [07, 

10, 18, 20, 21, 22, 23, 31, 34, 38]. 

In fünf Interviews wurde angegeben, dass eine Vermittlung zu Ärzten oder Ärztinnen nur 

durch private Kontakte, also zu Ärzten oder Ärztinnen, die die Interviewpartner selbst 

aufsuchen, wenn sie krank sind, möglich sei [21, 23, 38, 47, 55]. 

In acht Interviews wurde angegeben, dass eine Vermittlung zu kostenlos behandelnden Ärzten 

oder Ärztinnen bzw. Therapeuten oder Therapeutinnen nicht möglich sei, teilweise auch 

deshalb, weil es in kleineren Ortschaften ohnehin nur wenige Ärzte oder Ärztinnen und noch 

weniger psychologische Therapeuten oder Therapeutinnen gäbe [01, 15, 17, 32, 33, 52, 63, 

64]. Wohl auch deshalb gaben sieben Interviewpartner bzw. Interviewpartnerinnen an, nach 

Hamburg bzw. nach Lübeck zu vermitteln oder in der Vergangenheit vermittelt zu haben, 

wenn ärztliche Betreuung nötig war [04, 05, 06, 08, 11, 24, 58]. Vier Interviewpartner bzw. 

Interviewpartnerinnen gaben an, Behandlung sei nur gegen Barzahlung möglich [13, 24, 45, 

55]. 

13 Interviewpartnern und -partnerinnen waren aber auch Ärzte oder Ärztinnen oder Thera-

peuten oder Therapeutinnen bekannt, die in Einzelfällen oder regelmäßig kostenlos behandeln 

[01, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 26, 34, 36, 51, 55, 58]. 

Durch Hilfsprojekte wie ein Gesundheitsmobil [06, 11, 31] oder besondere Projekte für 

schwangere Frauen [11, 16] konnten in Einzelfällen Behandlungen kostenlos durchgeführt 

werden. Oder es wurde zu niedergelassenen Gynäkologinnen weitervermittelt [58].  

Durch die Unterstützung der Mitarbeitenden der Beratungsstellen und Projekte konnten in 

Einzelfällen Medikamente bei einer Apotheke abgeholt [18] und Behandlungskosten aus 

einem Spendenfonds bezahlt werden [24]. Auch durch Hausmittel wurde versucht, eine 
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Krankheit zu heilen [17]. Einem Interviewpartner ist ein Krankenhaus bekannt, in dem Ärzte 

und Ärztinnen auch kostenlos behandeln [8], in einem Gesundheitsamt kann man sich kos-

tenlos impfen lassen [41]. In zwei Krankenhäuser wurde berichtet, dass sich nach einer 

Behandlung manchmal herausstellt, dass ein Patient oder eine Patientin keinen 

Versicherungsschutz hat. Die Krankenhäuser müssen dann für die entstandenen Kosten selbst 

aufkommen [43, 45]. 

Um im Falle einer Erkrankung dennoch eine Diagnose und entsprechende Medikamente zu 

bekommen, werden Versichertenkarten getauscht [03, 24, 52], Versichertenkarten auch gegen 

Geld verliehen [13], Freunde oder Bekannte zum Arzt geschickt, damit sie die Symptome 

beschreiben und als ihre eigenen ausgeben [11]. Menschen ohne Aufenthaltsrecht versuchen, 

sich auch selbst mit Hilfe von Hausmitteln zu heilen [03] oder bekommen diese von Mitar-

beitenden der Beratungsstellen oder der Projekte [17]. 

Für die vorliegende Studie wurden 15 Gesundheitsämter bzw. -fachdienste angeschrieben. In 

keinem Fall konnte von einem Angebot berichtet werden, dass sich speziell an Migranten und 

Migrantinnen richtet. In einem Interview wurde berichtet, dass sich die Beratungsangebote 

generell an alle Menschen richten, die anonym bleiben wollen, und auch Migranten und 

Migrantinnen die Leistungen in Anspruch nähmen. Ein aufenthaltsrechtlicher Status werde 

nicht abgefragt [58]. In einem Interview wurde berichtet, dass es generell keine anonymen 

Sprechstunden gäbe [60]. Drei Interviewpartner berichteten, dass eine Vermittlung zu 

niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen, die kostenlos oder gegen einen geringen Betrag 

behandeln, möglich sei [41, 42, 58]. 

Herr C., der insgesamt 7 Jahre lang in der Illegalität lebte, berichtete, er hatte „ständig 

irgendwo Schmerzen, obwohl da keine sein konnten“. Er habe Depressionen bekommen. 

Einmal habe er ein Loch im Zahn gehabt, doch er habe sich keinen Zahnarzt leisten können. 

Also habe er sich eine spezielle Ausrüstung (Lampe, Desinfektionsmittel, Füllmasse) über das 

Internet gekauft und das Loch selber gefüllt. Meistens habe seine Freundin an seiner Stelle 

zum Arzt gehen und von den Symptomen berichten bzw. sie als ihre ausgeben können. So sei 

sie auch gleich krankgeschrieben worden und habe bei Herrn C. zuhause bleiben können. 

Ein anderes Mal habe Herr C. starke Nierenschmerzen gehabt, und seine Freundin habe ihm 

ein Antibiotikum besorgt. Nach einer Woche seien die Schmerzen aber immer noch sehr stark 

gewesen, deshalb seien sie ins Krankenhaus gefahren. Dort gaben sie an, selbst bezahlen zu 

wollen, da Herr C. nicht gesetzlich oder privat krankenversichert sei. Die Schwester habe 

viele Fragen, auch persönliche und beleidigende, gestellt und geschimpft, „das müsse der 
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Steuerzahler zahlen“. Anscheinend habe sie nicht geglaubt, dass Frau K. und Herr C. auch 

tatsächlich bezahlen würden. Herr C. verbrachte das Wochenende im Krankenhaus und es 

zeigte sich, dass er einen Nierenstein gehabt habe, der aber von selber abgegangen sei. 

Deshalb hatte er auch die starken Schmerzen. Herr C. habe das Krankenhaus schnell wieder 

verlassen wollen und unterschrieben, dass er gegen den Rat der Ärzte wieder nach Hause 

gehe. Nach zwei Wochen wurde ihnen eine Rechnung über ca. 900 € zugeschickt. 

Dominanz psychischer und psychosomatischer Probleme 

Am häufigsten (12%) wurde über psychische und psychosomatische Probleme der Menschen 

ohne Aufenthaltsrecht berichtet. In den Berichten ging es um 

 Entstehung der Probleme: Die Angst, festgenommen zu werden; Depressionen durch 
Lebenssituation; Traumatisierungen im Herkunftsland oder auf der jahrelangen Flucht; 
auch Angst vor Abschiebung bzw. Illegalität bei legalen Migranten und Migrantinnen 
mit vorübergehendem Aufenthaltsrecht; Sorge um Zukunft, Angst vor 
Altersbeschwerden. 

 Auswirkungen der Probleme: Posttraumatische Belastungsstörungen; hoher 
Medikamentenbedarf; Psychosomatiken, Zwänge, Neurosen. 

 Umgang mit den Problemen: 

1. der Berater und Beraterinnen: Vermittlung zu ehrenamtlichen Therapeuten oder 
Therapeutinnen auch in Hamburg (Therapie wird nur bei Aussicht auf Erfolg 
begonnen); Begleitung zu ehrenamtlich arbeitenden Therapeuten bzw. 
Therapeutinnen. 

2. Menschen ohne Aufenthaltsrecht: Hemmungen, einen Psychotherapeuten oder eine 
Psychotherapeutin aufzusuchen; Freunde oder Verwandte mit Aufenthaltsrecht 
beschreiben Krankheitssymptome in den Praxen; Angst, die Wohnung zu verlassen. 

Durch eine Therapie psychischer Erkrankungen für Menschen ohne Aufenthaltsrecht und 

auch für Menschen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus entstehen Kosten, die nicht über eine 

Krankenkasse oder das Sozialamt abgerechnet werden können. Durch die Leistungen nach 

AsylBLG § 4 (1) sind für Menschen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus nur Behandlungen 

akuter Erkrankungen und Schmerzzustände möglich. 

Eine Therapie psychischer Erkrankungen ist möglich, wenn Therapeuten und Therapeutinnen 

und Ärzte oder Ärztinnen auf eine Bezahlung verzichten. 

Für Menschen ohne Aufenthaltsrecht kann ein traumatisches Erlebnis der Grund zur Flucht 

aus dem Heimatland sein, wie bei einem 25-jährigen Mann aus dem Irak, dessen Ehefrau vor 

seinen Augen auf offener Straße vom Schwiegervater erschossen worden sei [14]. Auch auf 

einer jahrelangen Flucht können sich die traumatisierenden Fluchtgründe wie Ausbeutung, 

Zwangsprostitution und Gewalt wiederholen [16]. 
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Die Lebensumstände in der aufenthaltsrechtlichen Illegalität in Schleswig-Holstein können 

ebenfalls psychische Erkrankungen auslösen oder bestehende Erkrankungen verfestigen. In 

vielen Gesprächen wurde von der Angst vor Entdeckung berichtet [z.B. 1, 9, 12], weshalb 

Betroffene sich häufig nicht trauen, die Wohnung zu verlassen. Erledigungen außerhalb der 

Wohnung wie Einkaufen müssen dann von Bekannten oder Verwandten übernommen werden 

[3]. Es wurde von einem Mann aus der ehemaligen Sowjetunion berichtet, der sich bei einer 

deutschen Freundin versteckt halte und durch die Lebenssituation und Arbeitslosigkeit eine so 

schwere psychosomatische Erkrankung entwickelt habe, dass ihm bereits mehrere Zähne 

ausgefallen seien. Auf Grund der rechtlichen Lage sei eine Therapie nicht möglich [1]. Von 

der ständigen Angst vor Abschiebung und Illegalität und Sorgen um die eigene (auch 

gesundheitliche) Zukunft sind auch Menschen mit vorübergehendem Aufenthaltsrecht 

betroffen [16].  

In Einzelfällen können Berater und Beraterinnen an ehrenamtlich arbeitende Therapeuten und 

Therapeutinnen, teilweise in Hamburg, vermitteln [8, 11, 14, 34]. Manche Beratungsstellen 

haben sich eigene Netzwerke mit ehrenamtlichen Ärzten und Ärztinnen und Therapeuten und 

Therapeutinnen aufgebaut [z.B. 34]. Allerdings wird auch von Hemmungen berichtet, einen 

Psychotherapeuten oder eine Psychotherapeutin aufzusuchen [z.B. 8, 11]. 

Betroffene Menschen ohne Aufenthaltsrecht schicken legale Freunde oder Verwandte zu ei-

nem Arzt oder einer Ärztin und lassen diese ihre Symptome beschreiben [11] und meiden die 

Öffentlichkeit, indem sie ihre Wohnung nicht verlassen. Der junge Mann aus dem Irak sei 

durch den gewaltsamen Tod seiner Ehefrau so schwer traumatisiert gewesen, dass er anfäng-

lich 25 bis 30 Tabletten pro Tag habe einnehmen müssen. Außerdem habe er solche Angst vor 

fremden Menschen gehabt, dass er einen eigenen Toilettensitz in seinem Zimmer der Unter-

kunft gebraucht habe [14]. 

Herr C. berichtete, dass er die gemeinsame Wohnung nur selten und in Begleitung seiner 

Freundin verlassen habe. Sein „Tor zur Außenwelt“ sei das Internet gewesen. Die 

Freundschaften von Herrn C. und seiner Freundin hätten darunter gelitten, denn sie zogen sich 

zurück. Stattdessen hielten sie sich an Orten auf, an denen man nicht auffalle: im Supermarkt, 

im Grünen. Einerseits habe das Geld für andere Freizeitaktivitäten gefehlt, andererseits hätten 

sie Angst gehabt, durch Zufall in eine Polizeikontrolle zu geraten. Weder Freunden noch 

Verwandten erzählten sie von Herrn C.s aufenthaltsrechtlicher Illegalität, aus Angst vor 

Unverständnis und Zurückweisung. Gegenüber neuen Bekannten hätten sich Herr C. und Frau 

K. Geschichten ausgedacht. Sie hätten aufpassen müssen, wem sie was erzählt haben, um 
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nichts durcheinander zu bringen. Die dauernden Geldsorgen, Angst vor Entdeckung, das 

Festsitzen in der Wohnung hätte Herrn C. depressiv und krank gemacht. 

4.2.3 Der Bereich Arbeit 

Die Annahmen 

Annahme 3: Menschen ohne Aufenthaltsrecht müssen schlechtere Arbeitsbedingungen (z.B. 

lange Arbeitszeiten, kein ausreichender Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stoffen 

oder Situationen) und niedrigeren Lohn als legal angestellte Kollegen und Kolleginnen 

akzeptieren. 

Annahme 4: Menschen ohne Aufenthaltsrecht machen die Arbeit, die Deutsche nicht machen 

wollen (z.B. zu dreckig oder gefährlich, körperlich anstrengend, geringes soziales 

Ansehen). 

Arbeitsbedingungen 

In 6 von 69 Interviews (9%) wurde über schlechte Arbeitsbedingungen für Menschen ohne 

Aufenthaltsrecht berichtet [03, 09, 11, 12, 13, 34]. Beklagt wurden 

 lange Arbeitszeiten, 
 unwürdige Behandlung,  
 schlechte Bezahlung,  
 unzulänglicher Arbeitsschutz. 

Dass diese Problematik vergleichsweise selten beschrieben wurde, kann ein Hinweis darauf 

sein, dass Menschen ohne Aufenthaltsrecht die Beratungsstellen nicht aufsuchen, um sich 

Unterstützung in arbeitsrechtlichen Fragen zu holen. Entweder sie wissen nicht, welche 

Rechte ihnen als Arbeitnehmer in Deutschland zustehen, unabhängig von ihrem 

Aufenthaltsstatus. Oder sie erkennen Migrationsberatungsstellen nicht als geeignete 

Gesprächspartner an, mit denen sie gemeinsam eine Lösung für arbeitsrechtliche Probleme 

entwickeln können. Diese Interpretation wird durch Aussagen gestützt, die das ZKE-Team 

von Gewerkschaften erfahren hat [61, 62]. 

Beschäftigungsverhältnisse 

Tabelle 6 gibt einen Überblick über die Arbeiten, die Menschen ohne Aufenthaltsrecht in den 

einzelnen Regionen von Schleswig-Holstein nach Angaben in den Interviews ausüben. 
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Aus der letzten Zeile in Tabelle 6 geht hervor, dass Gastronomie, Prostitution und 

Beschäftigung in Privathaushalten als die mit Abstand häufigsten Einnahmequellen für 

Menschen ohne Aufenthaltsrecht angegeben wurden. Ein Vergleich der Beschäftigtenzahlen 

in der letzten Spalte von Tabelle 6 mit der Zahl der Ausländer und Ausländerinnen in 

Schleswig-Holstein (vgl. Tabelle 5) ergibt mit r = 0,41 einen statistisch tendenziell 

bedeutsamen Zusammenhang (10%    5%)8. Das heißt: Je mehr Ausländer und 

Ausländerinnen in einem Kreis oder in einer kreisfreien Stadt leben, desto mehr Menschen 

ohne Aufenthaltsrecht finden in der Regel Beschäftigung an diesen Orten9. Sowohl für das 

Wohnen wie auch für die Erwerbstätigkeit bevorzugen Menschen ohne Aufenthaltsrecht nach 

Angaben aus den Interviews im Allgemeinen die Nähe zu Ausländern und Ausländerinnen. 

Weitere Aufschlüsselungen sind wegen der insgesamt geringen Zahlen nicht möglich.   

Herr S. zum Beispiel, der ein Jahr lang ohne Papiere lebte, konnte kein deutsch sprechen, als 

er nach Schleswig-Holstein kam. Deshalb, aber auch wegen einer Gehbehinderung, konnte er 

keine Arbeit finden. Sein Bruder jedoch konnte bei einem Bauern in der Nähe aushelfen und 

so Geld verdienen, denn er konnte schon etwas deutsch sprechen. 

4.2.4 Der Bereich Wohnen 

Die Annahmen 

Annahme 5: Wenn Menschen ohne Aufenthaltsrecht Wohnraum nutzen, der vom Arbeitgeber 

zur Verfügung gestellt wird, verstärken sich Abhängigkeiten und soziale Isolation. 

Annahme 6: Angepasstes und unauffälliges Wohnen ist nur mit Wissen über Kultur und 

Sprache sowie gute soziale Netzwerke möglich. 

Unterstützung durch die community 

Unterstützung durch die community ist der wichtigste Faktor für den Aufenthalt in Schleswig-

Holstein. Mit der Relevanz der community werden auch die empirischen Befunde der Tabelle 

5 erklärt. Von der Unterstützung durch Freunde, Bekannte, Verwandte oder die community 

wurde in 29 Interviews (42%) berichtet [01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 20, 22, 24, 26, 38, 39, 47, 50, 51, 55, 64, 66, 69]. Diese Unterstützung kann sich auf 

die Organisation eines Schlafplatzes oder eines Arbeitsplatzes beziehen, finanzielle 

Unterstützung, um einen Anwalt zu bezahlen [47, 50], aber auch um Hilfen, wenn es um die 

erste Kontaktaufnahme mit einer Beratungsstelle geht [04, 08, 09, 11]. Alle Interviewten 

                                                 
8 Dabei ist r der Produkt-Moment-Korrelations-Koeffizient. 
9 Mit dem Ausdruck „Ausländer und Ausländerinnen“ ist an dieser Stelle der in Tabelle 5, Spalte 2, beschriebene 
Personenkreis gemeint. 
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berichteten, dass Menschen ohne Aufenthaltsrecht auch oder hauptsächlich durch Mund-zu-

Mund-Propaganda von den Beratungs- und Hilfsmöglichkeiten erfahren würden. 

Unauffälligkeit 

Nicht aufzufallen ist ein erstrebenswertes Ziel von Menschen ohne Aufenthaltsrecht. Dass 

unauffälliges Wohnen an Orten mit vielen Migranten und Migrantinnen möglich sei, wurde in 

neun Interviews (13%) berichtet [03, 06, 11, 13, 17, 18, 20, 50, 55]. Wenn Migranten oder 

Migrantinnen sich wie deutsche Bürger und Bürgerinnen geben, würden sie nicht weiter 

auffallen [02]. 

Isolation und Abhängigkeit 

Von Isolation und Abhängigkeit im Zusammenhang mit zur Verfügung gestelltem 

Wohnraum, sowohl vom Arbeitgeber als auch von Privatpersonen, wurde in acht Interviews 

(12%) berichtet [03, 05, 06, 11, 15, 16, 25, 50]. Menschen ohne Aufenthaltsrecht trauen sich 

häufig nicht, die Wohnung zu verlassen, wurde berichtet. Betroffene seien also angewiesen 

auf andere, die z.B. für sie einkaufen gehen. Durch das Mitwohnen in der Wohnung anderer 

Menschen wird der Wohnraum für alle beschränkt.  

Wohnen beim Arbeitgeber 

In sieben Interviews (10%) wurde von Wohnraum berichtet, der vom Arbeitgeber zur 

Verfügung gestellt wird [03, 22, 24, 25, 26, 63, 64]. Außer dem Arbeits- und Wohnort würden 

die Betroffenen dann nichts kennen lernen, sie lebten isoliert, in „Verliesen“, unter 

„unmenschlichen“ Umständen. 

Nachbarschaftliche Kontrolle 

Von nachbarschaftlicher Kontrolle, „jeder kennt jeden“, und damit verbundenen 

Schwierigkeiten wurde in sieben Interviews (10%) berichtet [01, 02, 15, 20, 22, 63, 64]. Aus 

dem Kreis Segeberg wurde zweimal ein Interview abgelehnt wegen mangelnder Erfahrung 

mit den Problemen von Menschen ohne Aufenthaltsrecht. Das liege daran, dass die Mieten in 

den jeweiligen Orten recht hoch seien, es generell wenige Ausländer gebe, und so wohl auch 

das Leben in der Illegalität nur schwer möglich sei. Nachbarschaftliche Kontrolle in 

ländlichen Gebieten ist hoch und erschwert ein Leben in der Illegalität.  

Herr S. berichtet, er habe gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder in einer Wohnung wohnen 

können, die eine befreundete deutsche Familie für sie angemietet hatte. Die Kosten für das 

Leben, die Miete etc. bezahlte zum größten Teil die deutsche Familie. Nach einiger Zeit seien 

auch die Eltern und die ältere Schwester vor dem Bürgerkrieg im Heimatland nach 
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Deutschland geflüchtet. Herr S. und seine Familie wohnten dann gemeinsam in der Wohnung. 

Sie hatten nicht viel Platz, doch er erklärt, dass die Menschen aus seinem Heimatland 

hilfsbereit und gastfreundlich seien. Deshalb habe es keine Schwierigkeiten oder Streitereien 

gegeben. Herr S. und sein Bruder haben die Wohnung regelmäßig verlassen, sind z.B. abends 

in die Disko gegangen. Sie hatten ein wenig Angst vor einer Kontrolle, seien aber vielleicht 

auch ein wenig leichtsinnig gewesen und hätten Glück gehabt.  

Herr A. berichtet Folgendes. Als er abgeschoben werden sollte, sei er untergetaucht. Er habe 

eine deutsche Freundin gehabt, die mit einem Afrikaner verheiratet gewesen sei, von dem sie 

ein Kind hatte. Der Ehepartner habe sich nach der Geburt von ihr getrennt. Auch ein zweiter 

Freund der Frau, ebenfalls ein Afrikaner, habe sich bald wieder von ihr getrennt. Daraufhin 

sei er bei ihr eingezogen und habe sich auf diese Weise 6 Monate lang den Behörden 

entzogen. Er sei der kleinen Tochter der Frau ein guter Vater gewesen, die ihn „Papa“ genannt 

habe. Er habe sich die ganze Zeit über in der Wohnung versteckt gehalten. Er sei in den 6 

Monaten niemals ins Freie gegangen. Die Nachbarschaft habe immer nur etwas vom „Papa 

der Kleinen“ gehört, ihn aber kaum zu Gesicht bekommen. Es habe höchsten zwei- oder 

dreimal flüchtige Blick-Kontakte mit den unmittelbaren Wohnungsnachbarn gegeben, wenn 

er das kleine Mädchen in den Kindergarten verabschiedet habe. Als seine Freundin eines 

Tages nach Hause kam und vor der Wohnungstür stand, habe er sich über die geschäftigen 

Geräusche gewundert. Als die Tür aufgegangen sei, hätten zwei Männer gefragt, ob er Herr 

A. sei, und ihn zur Ausweisung mitgenommen. Bis heute wisse er nicht, von wem er verraten 

worden sei. 

4.2.5 Der Bereich Bildung 

Die Annahmen 

Annahme 7: Kinder ohne Aufenthaltsrecht können nicht an weiterführenden Schulen 

angemeldet werden, weil damit der Status der Kinder und Eltern aufgedeckt würde. 

Annahme 8: Kinder ohne Aufenthaltsrecht können private Kindergärten und Schulen 

besuchen, wenn eine Finanzierung möglich ist. 

Heterogener Bildungsstand 

Am häufigsten, in 22 Interviews (32%), wurde von einem äußerst heterogenen Bildungsstand 

der Menschen ohne Aufenthaltsrecht berichtet [03, 05, 07, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 

25, 26, 31, 32, 33, 36, 38, 47, 49, 65]. Die Bandbreite reicht von Analphabetentum bis zu 

Hochschulabschlüssen [18]. Entscheidend für den Bildungsstand ist hauptsächlich das 
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Herkunftsland [10]. In 4 Interviews wurde berichtet, dass im Herkunftsland abgeschlossene 

Ausbildungen in Schleswig-Holstein nicht anerkannt werden [12, 24, 31, 36].  

So zum Beispiel hatte Herr S. in seinem Heimatland Rechtswissenschaften studiert. Seine 

Ausbildung wird in Deutschland nicht anerkannt. Er konnte das Studium nicht abschließen, da 

nach drei Jahren Studium Unruhen begannen und die Universität für Studenten einer 

ethnischen Minderheit, der Herr S. angehört, geschlossen wurde. Ein Jahr fehlte noch bis zum 

Abschluss. 

Unproblematischer Regelschulbesuch 

In 13 Interviews (19%) wurde berichtet, dass Kinder in die Schule gehen können und es in der 

Zusammenarbeit mit Schulen keine Probleme gebe [02, 04, 06, 11, 12, 13, 34, 36, 51, 52, 55, 

63, 64].  

Bildungsblockade durch rechtliche Unsicherheit 

Mehrfach ist die Rede davon gewesen, dass in Unkenntnis der Rechte von Menschen ohne 

Aufenthaltsrecht Bildungsgänge blockiert wurden. In 11 Interviews (16%) wurde berichtet, 

dass Kinder nicht in die Schule gehen. Entweder sind die Eltern besorgt, ihr illegaler 

Aufenthaltsstatus könnte entdeckt werden [04, 07, 14, 17, 26, 38], oder mit den Schulen 

konnte keine Lösung gefunden werden [06, 14, 26, 38, 63]. 

Herr S. glaubt beispielsweise, dass viele Eltern ohne Papiere ihre Kinder nicht zur Schule 

schicken, weil sie nicht wissen, wie die Anmeldung in der Schule funktioniert, ob sie z.B. 

einen Pass vorlegen müssen. Außerdem haben sie Angst, dass das Kind von der Illegalität 

erzählt und somit die ganze Familie bedroht ist. 

An den Ergebnissen zeigt sich, dass Bildung und Ausbildung der Menschen ohne 

Aufenthaltsrecht in Schleswig-Holstein erschwert werden, weil von den Menschen ohne 

Aufenthaltsrecht selbst wie auch von den beratenden Personen und Organisationen 

unterschiedliche rechtliche Auffassungen vertreten werden.  

Die rechtliche Seite stellt sich folgendermaßen dar. In Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes 

heißt es: „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 

Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen 

Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung 

benachteiligt werden“.  

§ 20 Abs. 1 des Schulgesetzes des Landes Schleswig-Holstein lautet unter anderem: „Für 

Kinder und Jugendliche, die im Land Schleswig-Holstein ihre Wohnung oder ihre 

Ausbildungsstätte haben, besteht Schulpflicht […]“. 
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Der Begriff der Wohnung wird in § 13 des Landesmeldegesetzes Schleswig-Holstein unter 

anderem folgendermaßen erläutert: „Wohnung im Sinne dieses Gesetzes ist jeder 

umschlossene Raum, der zum Wohnen oder Schlafen benutzt wird. Als Wohnung gilt auch 

die Unterkunft an Bord eines Schiffes der Bundeswehr. Wohnwagen und Wohnschiffe sind 

nur dann als Wohnungen anzusehen, wenn sie nicht oder nur gelegentlich fortbewegt werden 

[…]“. 

In der Dokumentation einer Tagung sind die gesetzlichen Grundlagen wie folgt bewertet 

worden: „Der Flüchtlingsbeauftragte geht davon aus, dass es ein Recht auf Bildung gibt und 

dass Schulpflicht besteht. Seines Erachtens ergibt sich aus dem Schulgesetz nicht, dass 

Meldebescheinigungen vorgelegt werden müssen und der Aufenthaltsstatus erfasst wird. 

Außerdem stehe im jetzigen und künftigen Schulgesetz, dass Angaben zu Herkunftsland, 

Alter etc. gemacht werden müssen, nicht aber zum Aufenthaltsstatus. Sollte dies an den 

Schulen nicht klar sein, so müsse dies vom Innenministerium offen kommuniziert werden. 

Denn wesentlich ist, dass die Erhebung von Daten immer an einen Zweck gebunden ist und 

mit der Aufgabe der Einrichtung zu tun hat. Die Aufgabe der Schule ist die Bildung und daher 

sind auch hier nur Daten zu erfassen, die zur Erreichung dieses Auftrages notwendig sind“ 

(NISCHE 2006, 43). 

Wie die vorliegende Studie zeigt, werden die Anmeldeverfahren in den Schulen in Schleswig-

Holstein von Kreis zu Kreis und von Schule zu Schule unterschiedlich gehandhabt. Dort, wo 

die Schule gänzlich darauf verzichten darf, in den Dokumenten des Kindes oder des 

Jugendlichen nach einem Aufenthaltsstatus zu schauen, ist der Schulbesuch ungefährdet für 

den betroffenen Personenkreis. Dort aber, wo die Schulverwaltung, auch wenn sie es gar nicht 

muss, den Aufenthaltsstatus abfragt, sind diese Kinder und Jugendlichen von der schulischen 

Bildung ausgeschlossen, da die Eltern Sorge hätten, dann entdeckt zu werden und somit von 

Abschiebung bedroht zu sein.  

Jugendliche mit unsicherem Aufenthaltsstatus oder in der aufenthaltsrechtlichen Illegalität 

haben in der Regel wegen fehlender Arbeitserlaubnis keinen Zugang zum legalen 

Arbeitsmarkt und folglich keine Möglichkeit, eine duale Berufsausbildung zu beginnen. 

4.2.6 Die Lebenssituation von Frauen 

Die Annahmen 

Annahme 9: In Schleswig-Holstein gibt es mehr Männer als Frauen ohne Aufenthaltsrecht. 
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Annahme 10: Die Zahlenverhältnisse sind von unterschiedlichen Faktoren abhängig (z.B. 

Arbeitsmarkt, Verletzbarkeit von Frauen, harte Lebensbedingungen). 

Ungeklärtes Zahlenverhältnis 

Nicht in jedem Interview konnten Aussagen zum Verhältnis, in dem Männer und Frauen 

beraten wurden, gemacht werden. Manche Beratungsangebote richten sich ausschließlich an 

Frauen. In einem Interview wurde berichtet, dass aus traditionellen Gründen keine Frauen in 

die Beratung kämen [11]. In einem Gespräch mit einem Rechtsanwalt wurde berichtet, dass 

Frauen in der Illegalität andere Probleme als Männer hätten, in einer anderen Lebenssituation 

seien, und deshalb seltener juristischen Rat suchten [50].  

In drei Interviews wurde angegeben, dass mehr Männer Beratung suchten [3, 12, 48], in 

einem Interview wurde angegeben, dass mehr Frauen Beratung suchten [5], in drei Interviews 

wurde angegeben, dass etwa gleichviele Männer und Frauen Beratung suchten [8, 14, 65]. 

Eine Auszählung der konkreten Zahlen ergab ein quantitatives Beratungsverhältnis von 

Frauen zu Männern von 80 zu 96. Insgesamt lassen die Zahlen keine Hochrechnungen zu. 

Die Rolle der Ehe 

In 23% der Interviews wurde über aufenthaltsrechtliche Fragen oder Schwierigkeiten in 

Zusammenhang mit Ehen berichtet [04, 06, 07, 16, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 52, 55, 

69].  

Wenn Frauen ein Aufenthalt aus familiären Gründen gewährt wird (§§ 27 f. AufenthG), ist 

diese gebunden an eine Ehe mit einem deutschen Mann oder einem ausländischen Mann mit 

Niederlassungserlaubnis, einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG oder einer 

Aufenthaltserlaubnis. Hat die eheliche Lebensgemeinschaft nicht mindestens zwei Jahre 

bestanden, wird der Frau in der Regel kein eigenständiges Aufenthaltsrecht gewährt. Es 

besteht jedoch die Möglichkeit, die Aufenthaltserlaubnis zu verlängern, wenn durch die 

Rückkehr eine erhebliche Beeinträchtigung der schutzwürdigen Belange drohen, oder durch 

das Festhalten an der Ehe schutzbedürftige Belange der Frau oder auch eines Kindes 

gefährdet wären (§ 31 Absatz 2 AufenthG). Durch den „ehegattenabhängigen Aufenthalt“ 

sind Frauen besonders von Illegalität bedroht. 

Prostitution und sexuelle Gewalt 

In 17% aller Interviews wurde von Frauenhandel, Zwangsprostitution und sexueller Gewalt 

gegen Frauen ohne Aufenthaltsrecht berichtet [03, 06, 08, 13, 16, 17, 22, 24, 25, 49, 52, 69]. 

Männliche Entscheidungshoheit  
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Ebenfalls in 17% der Interviews wurde die männliche Entscheidungshoheit in der 

Geschlechterbeziehung angesprochen. Thematisiert wurden dabei häusliche Gewalt [30, 31, 

32, 33, 34, 52, 69], Zwangsheirat [06, 34], männliche Kontrolle über den Zugang zu 

Informationen [36, 52] und sexuelle Gewalt [69]. 

Über Kinder 

Die Situation von Kindern wird im vorliegenden Abschnitt 4.2.6 aus zwei Gründen nicht 

angesprochen. Erstens war die Problematik unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in der 

vorliegenden Studie nicht zu untersuchen. Zweitens wurden in den Interviews (mit Ausnahme 

des Bildungsbereichs, vgl. 4.2.5) selten Aussagen zu Familie und Kind gemacht.  

4.2.7 Sona Shirvanyan berichtet  

Die Berichte über die Lebenslagen von Menschen ohne Aufenthaltsrecht, die in der 

vorangegangenen Darstellung ausgewertet worden sind, stammen überwiegend aus zweiter 

Hand. Sie wurden gewonnen in Interviews, geführt mit Personen, die entsprechende Kontakte 

in der Vergangenheit hatten oder in der Gegenwart noch haben. Im Folgenden kommt eine 

junge Frau aus Armenien, Sona Shirvanyan, selbst zu Wort. In einem Interview schildert Frau 

Shirvanyan in eigener Person und in einem Zeitschriftenartikel mit eigenen Worten ihre Zeit 

als Mensch ohne Aufenthaltsrecht in Schleswig-Holstein.  

Das Interview mit Sona Shirvanyan hat das ZKE-Team im Februar 2010 geführt.  

Den Zeitschriftenartikel hat Sona Shirvanyan 2005 für die Zeitschrift „Gegenwind“ 

geschrieben, für die sie derzeit als Mitarbeiterin tätig ist. Der Artikel wird mit Genehmigung 

der Autorin und des Herausgebers Reinhard Pohl wiedergegeben. In der Wiedergabe wurden 

Formatierung und offensichtliche Druckfehler überarbeitet, Fotos entfernt und zwei 

Personennamen sowie ein Ortsname anonymisiert. Der Bericht ist im Anhang der 

vorliegenden Darstellung angefügt (vgl. 7.2). 

Frau Shirvanyan hat sich damit einverstanden erklärt, dass ihr Name im Bericht erwähnt wird. 

Alle übrigen Namen von Personen, die vor oder während der Untersuchung kein 

Aufenthaltsrecht hatten, sind im vorliegenden Bericht anonymisiert worden. 

Das Interview 

2002 ist Sona Shirvanyan mit ihrem Vater und ihrem jüngeren Bruder aus Armenien nach 

Schleswig-Holstein gekommen, damals war sie 17 Jahre alt. Bis sie einen Asylantrag stellte, 

dauerte es noch einige Monate. 
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Offiziell verließen Sonas Eltern Armenien, weil sie verfolgt würden. Eigentlich aber wollten 

sie ihren Kindern eine gute Zukunft und gute Bildung ermöglichen, wie es in Armenien nicht 

möglich ist. 

Der Vater war bereits zuvor einige Male, gemeinsam mit dem Bruder, in Schleswig-Holstein, 

und sie hatten bereits Asylanträge gestellt, so dass sie direkt in den Kreis Schleswig-

Flensburg zugewiesen wurden. Sona musste jedoch drei Monate in Lübeck in der 

Flüchtlingsunterkunft wohnen. Dort wohnte sie mit mehreren Frauen gemeinsam in einem 

Zimmer, es gab Essen zu festen Zeiten und 10 Euro Taschengeld pro Woche. In der 

Unterkunft wohnten auch Mädchen und Frauen aus Armenien, Sona fand bei ihnen 

Unterstützung. In der Zeit gab es einige Gespräche mit der Ausländerbehörde und dem 

Familienanwalt wegen des Asylantrags. Sona berichtet von Angst und Misstrauen gegenüber 

den Mitarbeitenden der Behörden: „Ist die Beratung zu meinem Vorteil? Ist das, was sie mir 

erzählen wahr, oder wollen sie mich nur schnell wieder zurückschicken?“ Dem Anwalt traute 

sie mehr, weil dieser Geld dafür bekam, in ihrem Interesse zu handeln. 

Mit der Ausländerbehörde hat Sona die Erfahrung gemacht, dass man als Flüchtling lange 

warten muss, unfreundlich behandelt wird etc. Als Studentin mit Unterstützung einer 

deutschen Familie wird sie jetzt sehr nett und zuvorkommend behandelt. 

Als Sona das Flüchtlingsheim in Lübeck verlassen konnte, wurde sie ihrer Familie zugeteilt. 

Gemeinsam wohnten sie in einem Flüchtlingsheim in einem Zimmer, später kam auch noch 

die Mutter dazu. Das Flüchtlingsheim lag in einem Wald, ohne eine Bushaltestelle in der 

Nähe. Sona und ihr Bruder musste mit dem Rad fahren, um zur Schule zu kommen. In dieses 

Heim kam zweimal in der Woche eine Beraterin, die für Sona und ihren Bruder einen 

Deutschkurs und auch den Besuch in einer Schule in Flensburg organisierte. Sona machte 

einen Sprachkurs und einen Computerkurs bei der ZBBS in Kiel. Bei der 

Abschlussveranstaltung und Zeugnisübergabe lernte sie Herrn Pohl von der Zeitschrift 

Gegenwind kennen. Er bot ihr an, in der Redaktion ein Praktikum als Journalistin zu machen.  

Der Asylantrag wurde noch immer bearbeitet und Sona bekam Duldungen, die mal 2 Tage, 

mal 2 Wochen gültig waren. 

Kurz nachdem Sona im Frühjahr volljährig wurde, sollte sie zu einem Gespräch in die 

Ausländerbehörde kommen. Ihr wurde mitgeteilt, dass sie freiwillig ausreisen solle, da sie als 

Volljährige aufenthaltsrechtlich nicht mehr mit ihrer Familie zusammengerechnet wird. Die 

Verfolgung, die ihre Eltern als Fluchtgrund angaben, gälte nicht für Sona. Sona sagt, dass sie 

mit so etwas gerechnet habe, dass sie ja immer nur Duldungen bekommen hätte. 
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Sonas Schule schrieb einen Brief an die Ausländerbehörde und berichtete von Sonas 

überdurchschnittlichen Schulleistungen und dass sie in wenigen Monaten den Unterricht für 

den Realschulabschluss beginnen werde. Die Familie nahm sich erneut einen Anwalt und 

bezahlte viel Geld. Alle hofften auf eine Legalisierung. Sonas Familie hatte sich beraten und 

entschieden, dass es besser wäre, wenn sie untertauchen würde und weiter kämpfen. Wenn sie 

einmal ausgereist sei, so glaubten sie, seien alle Chancen vorbei. (Im Nachhinein wisse sie, 

dass das genau der falsche Weg war.) 

Es half nichts, Sona erhielt einen Brief, in dem sie aufgefordert wurde, innerhalb von 2 

Wochen auszureisen, ansonsten würde sie abgeschoben. Sona zog aus der Wohnung, in der 

sie und ihre Familie mittlerweile wohnten, aus, und in die Wohnung einer Freundin, die sich 

zu der Zeit im Ausland aufhielt. Sie tauchte unter. Ihre Lehrer und Klassenkameraden wussten 

von ihrer Illegalität und wurden gebeten, sofort Bescheid zu sagen, falls die Polizei nach ihr 

suchen sollte. Sona hatte keine Angst, dass diese sie verraten würden, weil sie in den Wochen 

zuvor so viel Unterstützung von ihnen erfahren hatte. Die Polizei suchte überall nach ihr, kam 

auch regelmäßig zur Wohnung der Eltern. 

Ihrem Freund, und auch manch anderen Leuten, erzählte sie aber nichts von der Illegalität, 

weil sie sich schämte und Angst vor Vorurteilen hatte: „Wenn jemand abgeschoben werden 

soll, muss das ja die Schuld von demjenigen sein. Da muss ja irgendwas mit dem nicht 

stimmen. Ich musste immer gut aufpassen, wem ich was erzähle, damit ich mich nicht 

verstricke. Ich hatte immer eine Kontrolle auf meinem Mund. Ich habe wie eine dritte Person 

auf mein Leben geschaut.“ Außerdem hatte sie Angst, dass ihr Freund sich mit ihr streiten und 

sie verlassen würde. Er sollte nicht denken, dass sie nur mit ihm zusammen ist, weil sie ihn 

heiraten will, um in Deutschland bleiben zu dürfen. 

Sona lebte insgesamt 3 Monate in der Illegalität. In dieser Zeit besuchte sie ab und zu ihre 

Eltern in Flensburg, fuhr mit dem Zug zur Kieler Woche, ging nachts in die Disko. „Wenn ich 

heute illegal wäre, würde ich mich nicht so viel trauen. Aber wenn du deutsch sprichst und 

eine Frau bist, denkt die Polizei nicht, dass du illegal bist.“ Trotzdem hatte sie Angst, wenn 

sie z. B. am Bahnhof auf Polizisten traf. Ihr ging durch den Kopf, was gleich alles passieren 

könnte. Und nachher dachte sie: „Jetzt habt ihr eine große Chance verpasst.“ 

Als Sona in einer Prüfung für den Hauptschulabschluss saß, kam die Polizei in die Schule, 

weil die Ausländerbehörde durch das Schreiben der Schule ja wusste, dass Sona den 

Schulabschluss machen wollte. Sie wurde rechtzeitig gewarnt, konnte sich in einem Kühlraum 
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verstecken und ließ sich von den Mitschülern und Lehrern verleugnen. Die Polizei fand sie 

nicht und Sona konnte die Prüfung fortsetzen. 

Wenige Tage vor Beginn des neuen Schuljahrs, Sona war zur Realschule zugelassen, wurde 

sie in der Wohnung ihrer Eltern verhaftet. Gemeinsam mit ihrem Vater wurde sie 

abgeschoben. 

Sonas große Schwester lebte mit ihrer Familie in Armenien, bei ihr zog sie ein. Sie beendete 

das Abitur, zu dessen Abschluss ihr vor der Ausreise noch ein halbes Schuljahr gefehlt hatte. 

An der Uni begann sie Deutsch zu studieren. Für sie war immer klar, dass sie wieder zurück 

nach Deutschland wolle. Hier habe sie ihren Freund, und in Armenien habe sie sich nicht 

mehr wohl gefühlt, nachdem sie das Leben und die Freiheit in Deutschland kennen gelernt 

hatte. Sie fühlte sich nicht mehr verstanden, auch von ihrer Schwester nicht. An der Uni habe 

sie immer eine besondere Rolle gespielt, die Menschen waren ungerecht zu ihr, weil sie einige 

Zeit in Europa gelebt hatte.  

Wegen der Abschiebung erhielt Sona ein dreijähriges Einreiseverbot nach Deutschland. In 

diesen drei Jahren hatte sie fast täglich Kontakt zu Herrn Pohl, schrieb Artikel für den 

Gegenwind. Er organisierte alles für ihre Rückkehr nach Deutschland, sprach mit der 

Ausländerbehörde, kümmerte sich um Papiere. Bevor Sona wieder einreisen durfte, musste 

sie 8.000 Euro für ihre Abschiebung bezahlen. Die Familie ihres Freundes erklärte sich bereit, 

für Sona zu bürgen, für alle Kosten aufzukommen etc. Sona bewarb sich an der Uni Kiel für 

ein Studium, legte eine Deutschprüfung ab, beantragte ein Studentenvisum. Die Formalitäten 

mit der Botschaft konnten schnell geklärt werden. Das Visum muss jedes Jahr neu beantragt 

werden, dazu muss sie ihre Leistungen an der Uni nachweisen. Sona studiert jetzt an der Uni 

Flensburg, diese arbeitet mit der Uni Sonderborg zusammen. Nächstes Jahr möchte Sona ein 

Auslandssemester in den USA verbringen. 

Als Sonas kleiner Bruder volljährig wurde, sollte auch er zurück nach Armenien reisen. Um 

das zu verhindern, reiste Sonas Vater nach seiner Abschiebung wieder illegal nach 

Deutschland ein und zog mit Frau und Sohn nach Frankreich. Dort leben sie immer noch, 

dürfen aber nicht mehr nach Deutschland einreisen. Wenn Sona ihre Familie sehen will, muss 

sie nach Frankreich fahren. Der Vater hat Arbeit als Ingenieur, seinem erlernten Beruf, 

gefunden. 

Während der Asylzeit in Deutschland konnte der Vater schwarz als Pizzabote und mit 

Aushilfstätigkeiten Geld verdienen. Sonas Mutter konnte schwarz putzen gehen.  

In dieser Zeit, oder auch der Zeit der Illegalität, ist Sona nie ernsthaft krank gewesen. 
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4.2.8 Fazit 

In der Studie ist ermittelt worden, wie die Lebensbedingungen von Menschen ohne 

Aufenthaltsrecht in Schleswig-Holstein sind. Zu diesem Zweck sind Interviews geführt und 

Daten zu fünf Lebensbereichen gesammelt worden. Es ging um die Bereiche Gesundheit, 

Arbeit, Wohnen, Bildung sowie um die besondere Situation von Frauen und Kindern.  

Im Folgenden wird ein Versuch unternommen, Bilanz zu ziehen. Zunächst werden die 

Themen angeführt, die in den Interviews am häufigsten angesprochen wurden: 

 Bereich Wohnen: Unterstützung durch die community (42%) 

 Bereich Arbeit: Erwerbstätigkeiten, denen die Menschen ohne Aufenthaltsrecht in 
Schleswig-Holstein nachgehen (38%) 

 Bereich Bildung: Heterogener Bildungsstand der Menschen ohne Aufenthaltsrecht 
(32%) 

 Bereich Gesundheit: Behandlungskosten (25%) 

 Bereich Situation der Frauen: Rolle der Ehe (23%) 

 Bereich Bildung: Unproblematischer Regelschulbesuch (19%) 

 Bereich Situation der Frauen: Prostitution und sexuelle Gewalt (17%) 

 Bereich Situation der Frauen: Männliche Entscheidungshoheit (17%) 

 Bereich Bildung: Blockade des Bildungswegs in SH (16%) 

 Bereich Gesundheit: Psychische und psychosomatische Probleme (12%) 

 Bereich Wohnen: Isolation und Abhängigkeit (12%). 

Bemerkenswert erscheint die Tatsache, dass in den Interviews nicht ausschließlich über die 

Probleme der Menschen in aufenthaltsrechtlicher Illegalität berichtet wurde, sondern auch 

über ihre Strategien und Stärken, die ihnen einen weiteren Aufenthalt in Schleswig-Holstein 

sichern. Hier ist die gegenseitige Unterstützung in den verschiedenen Lebensbereichen an 

erster Stelle zu nennen.  

Manche Menschen ohne Aufenthaltsrecht haben in ihren Herkunftsländern eine sehr hohe und 

spezialisierte Bildung erhalten, die sie dem Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein aber nicht zur 

Verfügung stellen können. Stattdessen müssen sie illegaler Arbeit nachgehen, die meist mit 

erheblichen Risiken z.B. für die Gesundheit  verbunden ist. 

Migranten und Migrantinnen bemühen sich mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, 

in Schleswig-Holstein bleiben zu können, auch wenn das bedeutet, in die aufenthaltsrechtliche 

Illegalität zu geraten. Wenn jemand in einem fremden Land, dessen Kultur und Sprache ihm 

gänzlich unbekannt sind, in dem er oder sie noch keine sozialen Netze aufbauen und 
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Freundschaft finden konnte, einen Neustart wagt, muss er oder sie oft eine Menge Mut, 

Durchsetzungsfähigkeit, Energie und Kreativität mitbringen. 

Diese Fähigkeiten und diesen Einsatz auch aus der Sicht des Fremden wahrzunehmen, statt 

sie nur aus der Eigenperspektive Schleswig-Holsteins zu inkriminieren, stellt eine 

Handlungsoption im Umgang mit Menschen ohne Aufenthaltsrecht dar.  

4.3 Wie sind die Arbeitsbedingungen der Migrationsberatungsstellen? 

Um in den Interviews Informationen über die Beratungsarbeit zu sammeln, wurden auf der 

Basis vorhandener Studien folgende Annahmen gebildet: 

Annahme 11: Menschen ohne Aufenthaltstitel sind keine Einzelfälle in Schleswig-Holstein. 

Annahme 12: Die Beratungszahlen sind rückläufig. 

Annahme 13: Menschen ohne Aufenthaltstitel kommen aus bestimmten Ländern. 

Annahme 14: Es bestehen Unterschiede zwischen Stadt und Land bezüglich der 

Beratungsstruktur bzw. Vernetzung und der Problemlagen und des Beratungsbedarfs 

der Menschen ohne Aufenthaltsrecht. 

Annahme 15: Experten und Expertinnen bekommen keine finanzielle Unterstützung 

(öffentliche Gelder) für die Beratung von Menschen ohne Aufenthaltsrecht. 

Beratungszahlen 

Die Frage, wie viele Menschen in Schleswig-Holstein von aufenthaltsrechtlicher Illegalität 

betroffen sind, wurde in 4.1 der vorliegenden Studie bereits beantwortet. 

Auf die Frage der Entwicklung der Beratungszahlen konnte von lediglich 5 Interviewpartnern 

bzw. Interviewpartnerinnen eine Einschätzung gegeben werden. Drei gaben „rückläufig“ an 

[05, 07, 12], einmal wurde „gleichbleibend“ [06], einmal „steigend“ [13] genannt. 

Herkunftsländer 

Die Herkunftsländer, die in den Interviews genannt wurden, sind in Tabelle 7 

zusammengefasst. 

Herkunftsländer und -regionen Anzahl 

Afrika 25 

Türkei 23 

Neue EU-Länder 22 



49 
 

Balkan-Staaten 15 

Irak 15 

Staaten der ehemaligen Sowjetunion 12 

Afghanistan 9 

Kurden (unterschiedliche Herkunftsländer) 8 

Südamerika 6 

Russland 6 

Iran 4 

Syrien 4 

Vietnam 3 

Arabische Länder 3 

Tschetschenien 2 

Palästina 2 

Thailand 2 

Philippinen 1 

Weiteres asiatisches Land 1 

China 1 

Hongkong 1 

Libanon 1 

Tabelle 7: Herkunftsländer der Menschen ohne Aufenthaltsrecht in Schleswig-Holstein. Quelle: Angaben der 
Interviewpartner und Interviewpartnerinnen. 

Unionsbürger 

Obwohl in der vorliegenden Studie keine Informationen über Menschen aus den neuen EU-

Ländern erhoben werden sollten und in keinem der Interviews nach diesem Personenkreis 

gefragt wurde, wurde in 22 Interviews von Menschen berichtet, die sich bereits länger als 3 

Monate in Schleswig-Holstein aufhalten, also länger als sie sich zur Arbeitssuche in 

Deutschland aufhalten dürfen (§ 2 FreizügG/EU). Die Betroffenen haben nachrangigen 

Zugang zum Arbeitsmarkt und leiden dadurch unter ähnlichen Problemen wie Menschen aus 
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Drittstaaten: Sie haben kein Einkommen oder müssen sich dem Diktat des Arbeitgebers 

beugen, sind teilweise nicht krankenversichert, können keine Wohnung anmieten.  

Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Regionen 

Unterschiede zwischen Städten und ländlichen Regionen in Schleswig-Holstein bezüglich der 

Beratungsstruktur bzw. der Problemlagen der Menschen ohne Aufenthaltsrecht konnten 

generell nicht festgestellt werden. Das liegt zum einen daran, dass es in Schleswig-Holstein 

lediglich zwei Großstädte mit über 100.000 Einwohnern gibt, und zum anderen an der 

Tatsache, dass in der Studie insgesamt nur relativ geringe Häufigkeiten vorkommen.  

Wie sich die Zahlen der Ausländer und Ausländerinnen, der Menschen ohne Aufenthaltsrecht 

oder der Arbeitsmöglichkeiten auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilen, wurde in 

Tabelle 5 und Tabelle 6 gezeigt. 

Finanzierungsmöglichkeiten 

Auf die Frage nach der Finanzierung der Arbeit mit Menschen ohne Aufenthaltsrecht wurde 

in 14 Interviews berichtet, dass die anfallenden Kosten durch andere Einnahmen getragen 

werden könnten [05, 07, 08, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 32, 49, 64, 68].  

„Ich bin doch eh den ganzen Tag hier“, berichtete eine Beraterin [07]. Es suchten auch andere 

Menschen Hilfe in der Beratungsstelle, die nicht in den Förderrichtlinien genannt würden und 

deshalb nicht beraten werden dürften, beispielsweise deutsche Freunde oder Nachbarn eines 

Migranten oder einer Migrantin [21]. „Wenn ich mich an alle Richtlinien der MSB halten 

würde, könnte ich manche Menschen nicht so beraten, wie sie es brauchen“ sagte ein Berater 

[64]. Ein Rechtsanwalt berichtet, es entstünden ihm keine großen Kosten, da hauptsächlich 

Zeit für das Beratungsgespräch gebraucht werde. Dennoch entstehende Kosten trügen die 

Mandanten, die ihn bezahlen können, mit [49]. Ein Verwaltungsleiter eines Krankenhauses 

berichtete, dass die Klinik in Einzelfällen für die Behandlungskosten selber aufkommen 

müsse. Das passiere bei der Versorgung von Notfällen, wenn nicht klar sei, dass der Patient 

bzw. die Patientin nicht krankenversichert sei und eine Vorauszahlung nicht vereinbart 

werden konnte. Die entstehenden Kosten könnten jedoch durch andere Einnahmen gedeckt 

werden [68]. 

In 12 Interviews wurde berichtet, dass es nötig bzw. auch möglich sei, Spenden einzuwerben 

[02, 13, 17, 24, 26, 27, 31, 33, 34, 38, 52, 69]. In vier Interviews wurde auch über 

Sachspenden (z.B. gebrauchte Kleidung oder Lebensmittelspenden) berichtet [25, 36, 52, 69].  
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Über einen Fonds können neun der Interviewpartner entstehende Kosten decken [01, 05, 08, 

11, 34, 36, 38, 51, 52]. 

Finanzierungsschwierigkeiten 

Darüber, dass sie entstehende Kosten nicht durch einen Fonds oder Spenden decken können, 

berichteten 12 Interviewpartner [04, 09, 28, 43, 45, 47, 48, 50, 54, 58, 64, 68]. Über 

Schwierigkeiten beim Einwerben von Spenden berichteten vier Interviewpartner [06, 17, 27, 

28].  

In zehn der 16 Interviews mit Frauenhäusern oder Frauenberatungsstellen wurde über die 

Schwierigkeiten berichtet, die Arbeit mit Frauen ohne Aufenthaltsrecht zu finanzieren. In 

lediglich zwei Interviews wurde berichtet, dass der kirchliche Träger für alle entstehenden 

Kosten aufkomme. 

Acht Einrichtungen sind auf Geldspenden, Sachspenden und ehrenamtliches Engagement 

angewiesen, wenn Frauen ohne Papiere Unterstützung suchen [25, 26, 27, 31, 33, 36, 38, 52]. 

In einer Einrichtung ist die Unterbringung einer Frau ohne Papiere nur möglich, wenn sie die 

Kosten selber tragen kann; es wurde berichtet, dass der Einrichtung „das Geld fehlt“, auch für 

die Arbeit mit Frauen aus den EU-Ländern. Die Spendenbereitschaft gehe zurück [28]. Eine 

andere Einrichtung berichtete von finanziellen Unsicherheiten, da jedes Jahr aufs Neue über 

die Bewilligung der finanziellen Mittel entschieden werde [24]. 

In acht Interviews wurde erklärt, dass auch Frauen aus den neuen EU-Ländern Rat und 

Unterstützung in aufenthaltsrechtlichen Fragen suchen [24, 28, 31, 32, 33, 36, 52, 69]. Die 

Probleme der Frauen scheinen sich nicht zu unterscheiden, unabhängig davon, ob sie aus der 

EU oder einem Drittstaat nach Deutschland gereist sind: Sie suchen nach Möglichkeiten, in 

Schleswig-Holstein zu arbeiten, sie suchen nach Möglichkeiten der Legalisierung, sind Opfer 

von (sexueller) Gewalt geworden oder suchen Rat, wie sie mit einer Schwangerschaft oder 

einer anstehenden Geburt umgehen können. 

4.4 Wie gehen Menschen in SH mit Menschen ohne Aufenthaltsrecht um? 

4.4.1 Fragestellung 

Die Frage der folgenden Darstellung lautet: Wie gehen Menschen in Schleswig-Holstein mit 

Menschen ohne Aufenthaltsrecht um? Erhebungsgrundlage war der Fragebogen zur 

Migrationsberatung (vgl. die Beschreibung in 3.4). Vorgesehen war die idealtypische 

Beantwortung der Frage. Beschrieben werden vier Personengruppen. Die ersten drei Gruppen 

sind Referenzpopulationen. Sie werden für einen Vergleich mit der vierten Gruppe 
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herangezogen, auf die die Darstellung fokussiert ist. Das sind Berater und Beraterinnen der 

Migrationsberatungsstellen.  

4.4.2 Ethnozentrischer Personenkreis 

Im Juli 2009 wurden mit dem Fragebogen zur Migrationsberatung 16 Männer befragt, die 

Mitglieder eines dörflichen Sportvereins in Schleswig-Holstein sind. Der Sportverein wird 

nachfolgend mit Hilfe der Befunde zweier vorangegangener Studien charakterisiert. 

Die erste Studie, die sogenannte Dogmatismusstudie, ist 1992 durchgeführt worden (KROPE 

und LORENZ 1993). Thema war eine Bestandsaufnahme der Pädagogik in der Bundesrepublik. 

In die Studie waren rund 1300 Pädagogen und Pädagoginnen aus der gesamten 

Bundesrepublik einbezogen. Die Vereinigung der beiden deutschen Staaten im Herbst 1989 

hatte die einmalige Gelegenheit geboten, die Untersuchung als Ost-West-Studie anzulegen. Es 

wurde erwartet, dass die Beschreibung von Unterschieden zwischen den alten und den neuen 

Bundesländern Aufschluss über Befunde zum pädagogischen Selbstverständnis gab.  

Die zweite Untersuchung war Bestandteil der sogenannten Teilhabestudie, deren Thema die 

Lebenslagen von Menschen mit Behinderung waren (KROPE, LATUS und WOLZE 2009). In der 

zweiten Untersuchung war die sogenannte Entsolidarisierungshypothese getestet worden. Sie 

besagte, dass die Solidarität gegenüber den Menschen mit Behinderung zurückgegangen ist. 

Die zweite Untersuchung war im Jahr 2008 in jenen universitären Lehrveranstaltungen 

vorgenommen, die eine Gewähr für die Vergleichbarkeit mit der studentischen Population 

von 1992 boten. Erhoben wurde einer der Fragebögen aus der Dogmatismusstudie. Im 

Rahmen der Entsolidarisierungshypothese wurde aber lediglich eines der insgesamt 20 Items 

ausgewertet, nämlich Item 11 (vgl. Tabelle 8). 

 

Anweisung für Teil 2  
Im Folgenden finden Sie 20 Sätze. Wir haben sie der klassischen sozialwissenschaftlichen 
Literatur entnommen und möchten gerne herausfinden, was in den verschiedenen Kreisen der 
Pädagogik wirklich darüber gedacht wird. Bitte kreuzen Sie alle Sätze an. Geben Sie den 
Grad Ihrer Zustimmung an, indem Sie die betreffende Zahl ankreuzen. Es bedeuten: (0) keine 
Zustimmung, (1) - schwache Zustimmung, (2) - mittlere Zustimmung, (3) - starke Zustim-
mung. 
11. Wir treiben zuviel Aufwand für die Betreuung und Pflege von 
Verbrechern und Geisteskranken 
 

 
(0) (1) (2) (3) 

 
Tabelle 8: Item 11 aus einem Fragebogen der Dogmatismusstudie, inklusive Anweisung für alle 20 Items.  

Die Ergebnisse der Erhebung mit Item 11 in der Dogmatismusstudie und in der 

Teilhabestudie sind in Tabelle 9 aufgeführt. Im Jahr 1992 hatte Item 11 bei Studierenden in 

den alten Bundesländern rund 13% Zustimmung gefunden, in den neuen Bundesländern bei 
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rund 34% der Studierenden. Mit einer varianzanalytischen Auswertung konnte gezeigt 

werden, dass der Unterschied zwischen alten und neuen Bundesländern hochsignifikant war 

(  0,1%). Von 1992 zu 2008 ist bei Studierenden in einem der alten Bundesländer ein 

deutlicher Anstieg der Zustimmung zu Item 11 von rund 13% auf rund 52% festzustellen.  

Zustimmung 
Alte Bundesländer Neue Bundesländer 

 
Erhebungsjahr 

studentische 
Population 

nichtstudentische 
Population 

studentische 
Population 

1992 12,8% 
(N = 694) 

- 34,4% 
(N = 476) 

2008 51,5% 
(N = 264) 

80,49% 
(N = 41) 

- 

Tabelle 9: Zustimmung (Angaben in Prozent) zu Item 11 in der Dogmatismusstudie von 1992 und in der 
Teilhabestudie von 2008. Es bedeutet: N – Zahl der befragten Personen. 

Zur Kontrolle der studentischen Daten von 2008 war im gleichen Zeitraum eine Gruppe 

nichtstudentischer Personen befragt worden. Hier lag die Zustimmung bei rund 81% (vgl. 

Tabelle 9). Es handelte sich bei den als Kontrollgruppe ausgewählten 41 Personen um die 

Mitglieder des fraglichen dörflichen Sportvereins in Schleswig-Holstein  

Mit diesem Befund werden die befragten Männer des Sportvereins für die vorliegende Studie 

charakterisiert. Item 11 gilt in der klassischen Autoritarismus-Forschung als Indikator für 

Ethnozentrismus. Aufgrund der Erhebung kann gesagt werden, dass die betreffenden Sportler 

der Tendenz unterliegen, ihre eigenen Lebensformen für allgemeingültig zu erachten und zum 

Maßstab für den Umgang mit anderen Menschen zu wählen.  

Dimension Antworten (%) 
Abgrenzung 35,0 
Dominanz 15,0 
Submission 15,0 
Dialog 35,0 

Tabelle 10: Befragungsergebnisse (in Prozent) aus Referenzgruppe 1 (Gemeinschaft dörflicher Sportler). Zahl 
der befragten Personen (N): 16, Zahl der Items (k): 5, Prozentangaben berechnet nach N x k  100 %. ̂

Die Erhebung bei den Mitgliedern des dörflichen Sportvereins war im Sommer 2009 mit dem 

Fragebogen zur Migrationsberatung, Form 9p, durchgeführt worden. Die Befragten sollten 

also annehmen, sie würden als Privatpersonen um Rat gefragt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 

10 wiedergegeben.  

4.4.3 Personenkreis in wissenschaftlicher Ausbildung 

Als zweite Referenzgruppe waren 37 Studierende am Ende ihres zweiten Semesters im 

Bachelor-Studiengang an der Universität Kiel befragt worden. Studienschwerpunkt war 

Sozialpädagogik. Die Studierenden hatten eine zweisemestrige theoretisch intensive und 
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zugleich praxisnahe Ausbildung nach dem Modell des Themenzentrierten Lernens nach COHN 

(COHN 1975) absolviert, wobei nach Auskunft der Seminarleiterin die Gesprächsführung im 

Vordergrund gestanden hatte. Die Befragung fand mit Form 9b des Fragebogens zur 

Migrationsberatung statt. Die Studierenden sollten also einen beruflichen Rahmen für ihre 

Auskünfte antizipieren.  

Dimension Antworten (%) 
Abgrenzung   7,03 
Dominanz 10,81 
Submission 18,38 
Dialog 63,24 

Tabelle 11: Befragungsergebnisse (in Prozent) aus Referenzgruppe 2 (Studierende im 2. Semester, Bachelor-
Studiengang). Zahl der befragten Personen (N): 37. Prozentangaben berechnet wie in Tabelle 10. 

Die Ergebnisse sind in Tabelle 11 enthalten. Ein Vergleich mit Tabelle 10 zeigt deutliche 

Unterschiede in Bezug auf die Kategorien der Abgrenzung und des Dialogs. Die Differenzen 

entsprechen einem Befund in der Literatur. In der Dogmatismusstudie war anhand von vier 

kontrollierten experimentellen Trainings nachgewiesen worden, dass abgrenzende 

Handlungsmuster, wie sie die dörfliche Sportlergemeinschaft in der vorliegenden Studie 

gezeigt hat, durch Ausbildung zugunsten einer dialogischen Grundhaltung geändert werden 

kann, dass - mit anderen Worten - dialogisches Handeln erlernbar ist (KROPE und LORENZ 

1993, 112 – 120). 

4.4.4 Personenkreis mit dialogischem Handlungsvermögen im Alltag 

Unter einer Existenzaussage wird eine Aussage verstanden, in der behauptet wird, dass es 

mindestens einen Gegenstand gibt, dem ein bestimmter Prädikator zukommt. Im Folgenden 

wird die Existenzaussage gemacht, dass es in Schleswig-Holstein mindestens einen 

Personenkreis mit dialogischem Handlungsvermögen im Alltag gibt. Diese Existenzaussage 

galt es, empirisch abzusichern. Zu diesem Zweck wird die dritte Referenzgruppe der 

vorliegenden Studie vorgestellt. Es handelt sich dabei um vier Personen, die in einer 

Ausländerbehörde tätig sind. Die geringe Zahl Antwortender ist unproblematisch, solange der 

vorangestellte Zweck im Auge behalten und keine Verallgemeinerung beispielsweise auf alle 

Ausländerbehörden des Landes erwartet wird.  

Die Angestellten der Ausländerbehörde waren zuerst nach ihren Antworten in beruflichem 

Rahmen gefragt worden. Nachdem der Durchgang komplett abgeschlossen war, wurde um 

Antworten vor privatem Hintergrund gefragt. Das heißt, der Fragebogen wurde ein zweites 

Mal durchgearbeitet, wobei zur Unterscheidung der Antworten ein andersfarbiger Stift zur 

Verfügung gestellt war. Die Antworten sind in Tabelle 12 dargestellt.  
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Antworten (%) 
Beruflicher Rahmen  Privater Rahmen 

 
Dimension 

Personen 1-3 Person 4 Personen 1-3 Person 4 
Abgrenzung 10,0    5,0  
Dominanz 10,0  10,0  
Submission 10,0  15,0  
Dialog 45,0  45,0 25,0 
Keine Antwort  25,0   

Tabelle 12: Befragungsergebnisse (in Prozent) aus Referenzgruppe 3 (Ausländerbehörde). Zahl der befragten 
Personen (N): 4. Prozentangaben berechnet wie in Tabelle 10. 

Aus einem Nachfragetermin ergab sich: Person 4 begründete ihr Antwortverhalten in der 

Version „beruflicher Rahmen“ damit, dass sie die in den Items dargestellten Sachverhalte in 

der für die Beantwortung zur Verfügung stehenden Zeit nicht hinreichend vor juristischem 

Hintergrund hatte prüfen können.  

Die Interpretation der Zahlen in Tabelle 12 setzt die folgenden Erläuterungen voraus. Die 

Ausländerbehörde ist ein ausführendes Organ der Legislative. Aufgabe der Ausländerbehörde 

ist es, geltendes Recht so anzuwenden, wie es vom Gesetzgeber gewollt ist. 

Das Recht liegt dem menschlichen Zusammenleben zugrunde. Aber es ist nicht unwandelbar. 

Einerseits werden Gesetzestexte aus tatsächlichen Handlungen abgeleitet (RAISER 1987, 101). 

Andererseits ist Rechtsprechung ein hermeneutischer Vorgang (HASSEMER 2009) mit den 

Schwierigkeiten, die sich aus der Verwendung der deontischen Modallogik ergeben (V. 

WRIGHT 1979). 

Angesichts der skizzierten methodisch und theoretisch bedingten Unsicherheit ist es die 

Frage, auf welcher Grundlage Mitarbeitende einer Ausländerbehörde nachvollziehbare 

Entscheidungen treffen können. In einer zusammenfassenden rechtsphilosophischen 

Bewertung heißt es mit Blick auf historische Überlegungen: „Trotz deutlicher naturrechtlicher 

Einflüsse im Grundrechtsteil des Grundgesetzes und in der Rechtsprechung sind diese 

Versuche als gescheitert zu betrachten. Von großer Bedeutung für die jüngere Diskussion ist 

dagegen die Erneuerung des vertragstheoretischen Rechts- und Gerechtigkeitsdenkens durch 

J. Rawls gewesen“ (GANSLANDT 1995, 512 – 513). Der mit Bezug auf RAWLS zitierte 

Vertragsgedanke wird in der vorliegenden Studie auf methodisch-konstruktiver Grundlage mit 

dem Prinzip der faktischen Zustimmung aufgenommen. Dabei gilt der Dialog als die Methode 

zur Herbeiführung einer faktischen Zustimmung.  

Die Entscheidungen der vier Mitarbeitenden in der untersuchten Ausländerbehörde können 

mit Hilfe des Terminus „Handlungsvermögen“ beschrieben werden. Zu dem Terminus heißt 

es: „Zusammenfassend läßt sich Handlungsvermögen charakterisieren als die Fähigkeit, die 
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Zwecke des eigenen Handelns selbst und ohne Anleitung anderer Menschen zu setzen 

(Zwecksetzungsautonomie), in eigener Zuständigkeit die für den Erfolg des Handelns 

geeigneten Mittel zu wählen (Mittelwahlrationalität) und für die Folgen des Handelns die 

moralische und rechtliche Verantwortung zu übernehmen (Folgenverantwortlichkeit). Das 

Alltagsleben bietet immer wieder Beispiele für Menschen und Situationen, in denen 

offensichtlich ein oder mehrere Aspekte des Handlungsvermögens in tatsächlichen 

Handlungen nicht erreicht bzw. berücksichtigt werden. Wer allzuoft Einflüsterungen Dritter 

unterliegt, welche Zwecke er verfolgen solle, oder wer sich kritiklos autoritären Vorschriften 

ergibt, bestimmte Mittel vor anderen zu bevorzugen, oder wer nicht wahrhaben will, daß sein 

Handeln Folgen hat, die zu tragen nicht einfach Dritten überlassen werden kann, besitzt in 

diesem Sinne nicht das voll ausgebildete Handlungsvermögen“ (JANICH 2001, 63). Aus den 

Antworten der Mitarbeitenden der Ausländerbehörde im Fragebogen kann auf ein 

dialogisches Handlungsvermögen geschlossen werden. 

Während die Studierenden der Referenzgruppe 2 ihren beruflichen Alltag in der Regel 

lediglich fingieren konnten, verweisen die Antworten der Ausländerbehörde auf dialogisches 

Handeln im Alltag. Wie aus mehreren Interviews in Migrationsberatungsstellen des Landes 

hervorgeht, stimmen die Fragebogen-Ergebnisse mit den Beobachtungen der Berater und 

Beraterinnen überein. Hervorgehoben wurde, dass die Mitarbeitenden dieser Behörde sich mit 

den Menschen ohne Aufenthaltsrecht tatsächlich an einen runden Tisch setzen würden. 

4.4.5 Beratungsheterogener Personenkreis 

Insgesamt 39 Mal konnte im Anschluss an die Interviews in den Migrationsberatungsstellen 

der Fragebogen zur Migrationsberatung erhoben werden. Zeitnot war der Hauptgrund dafür, 

dass keine größere Zahl an Erhebungen durchgeführt wurde. Wie bei der Ausländerbehörde 

auch wurde zuerst nach Antworten im beruflichen Rahmen, anschließend vor privatem 

Hintergrund gefragt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 13 wiedergegeben. 

Antworten (%) Dimension 
beruflicher Rahmen privater Rahmen 

Abgrenzung    1,02    2,6 
Dominanz 12,3 16,4 
Submission 20,0 29,2 
Dialog 63,6 46,2 

Tabelle 13: Befragungsergebnisse (in Prozent) der Berater und Beraterinnen in den Migrationsberatungsstellen. 
Zahl der befragten Personen (N): 39. Prozentangaben berechnet wie in Tabelle 10. Abweichungen von 100 
beruhen auf ausgelassenen Antworten.  

Die Häufigkeit von 63,6%, mit der eine dialogische Handlungsweise gewählt wurde, 

entspricht jener Häufigkeit, die bei den Studierenden nach einer wissenschaftlichen 
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Ausbildung beobachtet wurde (vgl. Tabelle 11). Aber während in der Ausländerbehörde der 

Dialog in unterschiedlichen Beratungshintergründen (nämlich beruflich und privat) 

gleichermaßen die bevorzugte Wahl bleibt (vgl. Tabelle 12), ist die dialogische Option bei 

den Beratern und Beraterinnen nicht über die unterschiedlichen Situationen stabil. Die 

durchschnittliche Wahl des Dialogs je Person (mit X  als Zeichen für das arithmetische 

Mittel) beträgt X  = 3,2 für den beruflichen Rahmen und X  = 2,3 für den privaten Rahmen. 

Der Unterschied ist hochsignifikant ( = 1%). Die Berater und Beraterinnen befinden sich in 

einem konzeptionellen Beratungszwiespalt. 

In einem Arbeitskreis waren den Beratern und Beraterinnen die Ergebnisse der vorliegenden 

Studie entsprechend Tabelle 10 bis Tabelle 13 vorgestellt worden. Anwesend waren 12 

Personen aus der Migrationsberatung und 3 Mitglieder des Beirats, der die vorliegende Studie 

begleitet, sowie 6 Mitglieder des ZKE-Teams. Im Anschluss an die Erläuterung der Resultate 

war versucht worden, im Arbeitskreis eine Erklärung für das Auseinandertreten von 

beruflichen und privaten Antworten zu finden. Die Teilnehmenden waren gebeten worden, die 

folgende Frage zu beantworten: „Wie können Sie spontan den Unterschied zwischen Spalte 1 

und 2 in Tabelle 13 erklären?“. Die mündlichen Antworten waren vom ZKE-Team 

protokolliert worden. Sie sind in Tabelle 14 wiedergegeben. Drei weitere Äußerungen 

konnten nicht protokolliert werden, da sie akustisch nicht verstanden worden waren. 

Person 1  [A1] Ich kann mir den Unterschied nur so erklären, dass man eine 
berufliche Notwendigkeit zum Dialog hat. Im privaten Bereich 
handelt man einfach. 

 [A2] Im privaten gilt: Ich helfe dir. Im beruflichen Bereich sucht 
man nach vielen unterschiedlichen Alternativen. 

 [A3] Im beruflichen Bereich klopft man mehr ab. 
Person 2  [A1] Im beruflichen Alltag gehört der Dialog dazu. Im Privaten 

interessieren mich die Menschen. 
Person 3   [A1] Im Beruflichen hat man mehr Zeit. 

 [A2] Man wird mit der gesellschaftlichen Realität konfrontiert. 
 [A3] Im Privaten muss man nicht die beruflichen Entscheidungen 

abwägen. 
Person 4   [A1] Beruflich ist man (gemeint sind die zu beratenden Personen) 

auf Augenhöhe. Wenn ich privat bin, habe ich eine andere 
Meinung als ich sie im Beruf habe.  

Person 5  [A1] In der professionellen Arbeit lasse ich mich von Wissen 
anleiten. Als Privatperson habe ich andere Erfahrungen. 

Person 6  [A1] Ich habe beim Ausfüllen des Fragebogens richtig 
geschwitzt. Der Dialog ist komplizierter, der private Bereich ist 
einfacher. 

Person 7  [A1] Privat hat man vielleicht mehr Möglichkeiten, mehr für die 
Personen abzunehmen. Im privaten Bereich hat man mehr Zeit; 
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man übernimmt (gemeint ist: auch im privaten Bereich) ein 
Mandat für die Person. Im beruflichen Bereich muss man mit 
Behörden interagieren; hat wenig Zeit. Eine akute Krise ist im 
Dialog nicht vorgesehen. Im privaten Bereich hat man mehr 
Möglichkeiten, zu intervenieren. 

 [A2] Die Handlungsmöglichkeit, die ich in der beruflichen 
Situation gewählt hätte, war nicht dabei. Als Privatperson war die 
Wahlmöglichkeit dabei. 

Tabelle 14: Aussagen der Berater und Beraterinnen über das Auseinandertreten von beruflichen und privaten 
Antworten. Es bedeutet: A – Aussage. Die Aussagen sind nicht chronologisch aufgelistet, sondern wurden den 
Personen zugewiesen. 

Den Teilnehmenden am Arbeitskreis war außerdem Gelegenheit gegeben, sich anonym und 

schriftlich zu der Frage nach möglichen Erklärungen zu äußern. Dazu sind bei der 

Forschungsgruppe drei Stellungnahmen eingegangen. Die Texte lauten im Original: 

 Person 8: „Vielleicht hat man als Berater nach dem berufl. Alltag (40 Std. Woche) im 
privaten Bereich wenig Interesse an dialog. Auseinandersetzen mit dem 
Personenkreis.“ 

 Person 9: „im Case Management werden nur Indikatoren erhoben, die für den 
Geldgeber (das Landesministerium) betriebswirtschaftlich interessant sind und auf die 
Integrationsgedanken des Arbeitsmarktes und des deutschen Spracherwerbs zielen und 
nicht viel mit der „Wirklichkeit“ in der Beratungspraxis zu tun haben.“ 

 Person 10: „Die Instrumente des CM werden von den Zuwendungsgebern 
vorgeschrieben, weil einfacher messbar. Das ist der Trend der letzten Jahre, gegen den 
sich alle Mitarbeiter der Fachdienste wehren. Bei dieser Art von Erfassung gehen die 
privat motivierten Anteile + Handlungen ganz verloren. → interessiert es die 
Zuwendungsgeber nicht, weil es schlecht messbar, oder ist man an diesen Handlungen 
allgemein nicht interessiert? - Das wäre nützlich, wenn man darauf aufmerksam 
machen könnte, daß das reine CM nicht als Maßstab ausreicht - damit man als 
Mitarbeiter mehr Spielraum hat, um anders orientierte Handlungen auszuführen. Es ist 
sehr angenehm + hilfreich, mit den Ergebnissen der Studie konfrontiert zu werden, als 
Reflexion auf die eigene Arbeit usw.“ 

4.4.6 Fazit 

Die Frage der vorliegenden Ausführungen lautet, wie Menschen in Schleswig-Holstein mit 

Menschen ohne Aufenthaltsrecht umgehen. In der Studie wurden anhand der Befragungen mit 

dem Fragebogen zur Migrationsberatung idealtypisch vier verschiedene Personenkreise 

beschrieben: 

1. Ein ethnozentrischer Personenkreis, 

2. ein Personenkreis in wissenschaftlicher Ausbildung, 

3. ein Personenkreis mit dialogischem Handlungsvermögen im Alltag, 

4. ein beratungsheterogener Personenkreis. 
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Kategorien für den Umgang waren Abgrenzung, Dominanz, Submission und Dialog. Die 

Migrationsberater und Migrationsberaterinnen gehörten zur vierten Personengruppe. Sie 

erwiesen sich als zwiespältig bei der Befolgung eines Beratungskonzepts. Während sie vor 

beruflichem Hintergrund den Dialog bevorzugten, wechselten sie im privaten Rahmen 

signifikant häufig zu dominanten und submissiven Handlungsmustern.  

Die Untersuchung lässt die Erwartung zu, dass ein voll ausgebildetes dialogisches 

Handlungsvermögen lehr- und lernbar ist. 

 

4.5 Konsequenzen 

4.5.1 Fragestellung 

Mit der Studie sollen Informationen über Möglichkeiten zur Intervention bereitgestellt 

werden. Diese Zielsetzung ist mit der Frage in Angriff genommen worden, wie Menschen in 

Schleswig-Holstein mit Menschen ohne Aufenthaltsrecht umgehen. Für deren Beantwortung 

ist der Fragebogen zur Migrationsberatung entwickelt worden. In dem Verfahren sind 

mehrere Antwortmöglichkeiten aus der Beratungspraxis vorgegeben. Die Antwortvorgaben 

sind kategorisiert nach den vier Mustern einer Begegnung zwischen Menschen, die LORENZ 

(2005) entworfen hat. Die vier Kategorien sind Abgrenzung, Assimilation, Akkomodation 

und Dialog, wobei die beiden mittleren Ausdrücke für die Studie abgeändert wurden in 

Dominanz und Submission.  

Gegenstand der folgenden Ausführungen ist die vierte Kategorie nach LORENZ, die des 

Dialogs. Geklärt werden soll, welche Bedeutung der Dialog bei der Beratung von Menschen 

ohne Aufenthaltsrecht hat. Die Frage wird beantwortet vor dem Hintergrund des 

Methodischen Konstruktivismus, der den theoretischen Rahmen abgibt. In zwei weiteren 

Schritten ist zu klären, ob und wie das dialogische Prinzip in die Praxis der Beratung von 

Menschen ohne Aufenthaltsrecht eingeführt werden kann.  

4.5.2 Der Dialog als Entscheidungsgrundlage 

Über regelgeleitete Entscheidungen 

In der vorangegangenen Darstellung ist der Terminus „Zweck“ eingeführt (vgl. 3.3). Wird 

eine Beratung über Zwecke nach dem dialogischen Prinzip vorgenommen, dann kann auf ein 

Methodeninventar für regelgeleitete Entscheidungen zurückgegriffen werden. Drei 

grundsätzlich für Migrationsberatungsstellen geeignete Möglichkeiten werden im Folgenden 

vorgestellt. 
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Wenn – dann: Das Recht als Entscheidungsgrundlage 

Im einfachsten Fall kann die Frage, ob und weshalb etwas geboten, verboten, erlaubt oder 

freigestellt ist, nach den Regeln der Logik beantwortet werden. Das Verfahren heißt 

„modallogische Implikation“. Dabei wird eine präskriptive Aussage10 dadurch gerechtfertigt, 

dass sie aus einer anderen, bereits gerechtfertigten präskriptiven Aussage abgeleitet wird. Die 

Methode findet Verwendung, wenn Normen logisch in einem Verhältnis von Über- und 

Unterordnung stehen. In einer Normen-Hierarchie ist eine Norm die Obernorm. Sie ist die 

Voraussetzung für die Befolgung einer anderen Norm, der Unternorm. So gibt es in der 

Bundesrepublik seit dem 01.01.2005 in rechtlichem Rahmen Aufenthaltserlaubnisse zu mehr 

als 25 Aufenthaltszwecken. Dabei müssen die jeweiligen Zwecke erfüllt sein, bevor eine Auf-

enthaltserlaubnis erteilt oder verlängert werden kann.  

Dass diese Art des Schlussfolgerns an theoretisch und methodisch bedingte Grenzen stößt, 

wird nach der vorangegangenen Darstellung (vgl. 4.4.4) im vorliegenden Bericht an dieser 

Stelle nicht weiter ausgeführt. 

Faktische Zustimmung: Demokratischer Konsens als Entscheidungsgrundlage 

Eine zweite Grundlage für die Rechtfertigung von Zwecken ist die in der konstruktiven Ethik 

ausgearbeitete Möglichkeit, über die Legitimität in der Auseinandersetzung zwischen 

Proponent und Opponent zu befinden. „Proponenten“ werden jene Personen genannt, die eine 

Aussage vertreten, „Opponenten“ heißen jene, die sie angreifen. Eine Rechtfertigung ist 

genau dann gelungen, wenn die Opponenten den Proponenten ihre Zustimmung zu einer 

präskriptiven Aussage bekundet haben. Durch faktische Zustimmung aller am Dialog 

beteiligten Personen gilt ein Zweck als gerechtfertigt innerhalb dieser Personengruppe. In 

diesem Sinne interpretiert werden könnte die Wirkung der als Härtefallkommissionen 

bezeichneten Gremien in den Ländern der Bundesrepublik, die abgelehnten und nicht 

geduldeten Asylbewerbern aus humanitären Gründen die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 

ermöglichen können. Ihr Ziel ist eine Entscheidung im Einzelfall, sofern die individuellen 

Lebensumstände eine Rückführung in das Heimatland nicht angemessen erscheinen lassen. 

Die Kommissionen unterstehen in der Regel den Innenministerien.  

Von faktischer Zustimmung kann in dem Maße die Rede sein, in dem eine 

Härtefallkommission „demokratische Iteration“ praktiziert. Mit diesem von ihr entwickelten 

Begriff versucht BENHABIB „zu zeigen, wie zwischen kontextübergreifenden Normen des 

internationalen Rechts einerseits und der Verfassung und dem Willen demokratischer 

                                                 
10 Der Terminus „präskriptiv“ ist oben (3.3) eingeführt. 
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Mehrheiten andererseits vermittelt werden kann […]“ (BENHABIB 2008, 30). Die Autorin 

erläutert den Begriff: „Darunter verstehe ich komplexe öffentliche Debatten, Verhandlungen, 

und Lernprozesse, in denen Institutionen des Rechts und der Politik und die Öffentlichkeit 

über universalistische Rechtsansprüche streiten, sie kontextualisieren, verteidigen und 

reformieren“ (BENHABIB 2008, 30). „Im Rahmen demokratischer Iterationen werden 

überkommene Vorstellungen verändert und auch scheinbar unumstößliche Regeln erneuert. In 

meinen Augen handelt es sich bei ihnen daher um ‚jurisgenerative Debatten‘ […], die 

gewährleisten, daß das Volk in einer Demokratie nicht nur der Gegenstand, sondern auch der 

Urheber der Gesetze ist, denen es unterliegt“ (BENHABIB 2008, 30). 

Unverträgliche Zwecke verträglich machen: Öffentlichkeit als Grundlage 
transsubjektiver Meinungs- und Willensbildung 

Rechtfertigungsprobleme bleiben bestehen, solange sich Personen uneinig sind, was zu tun 

ratsam sei. Wenn eine Migrationsberatungsstelle einem einzigen Wertesystem folgen könnte, 

gäbe es wenig Anlass zu einem Grundsatzstreit. So ist es aber nicht. Mit den Bestrebungen 

zur Wahrung staatlicher Souveränität einerseits und zur Einhaltung universeller 

Menschenrechte andererseits lassen sich unter dem Stichwort „nationalstaatliche versus 

kosmopolitische Ordnung“ in der Bundesrepublik im Gegenteil unterschiedliche Systeme 

präskriptiver Aussagen beschreiben. Was auch immer ein Mensch ohne Aufenthaltsrecht zur 

Begründung seines Aufenthalts in Schleswig-Holstein angibt, wird sich im Kern darauf 

richten, dass er Zwecke verfolgt, die er nach deutschem Recht in Schleswig-Holstein nicht 

verfolgen darf. Die Zwecke sind miteinander unverträglich. 

Was ist mit dem Ausdruck „unverträglich“ gemeint? Eine Unverträglichkeit ist beispielsweise 

in dem Interview mit dem Menschen ohne Aufenthaltsrecht geäußert worden, der in 

Schleswig-Holstein missionieren wollte aber nicht durfte. In der Aufforderung „Mache diesen 

Stein weiß!“ ist der weiße Stein der Zweck der Handlung. Wenn die herbeizuführenden 

Sachverhalte zusammen erreichbar sind, heißen die entsprechenden Zwecke „verträglich“. 

Aus der Alltagserfahrung wird unmittelbar ersichtlich, dass die Zwecke der Aufforderung 

„Mache den Stein weiß und rund!“ verträglich sind. Anders verhält es sich mit der 

Aufforderung „Mache den Stein weiß und schwarz!“. Ein Stein kann nicht zur gleichen Zeit 

vollständig schwarz und weiß sein. Von daher wird gesagt: Wenn die herbeizuführenden 

Sachverhalte nicht zusammen erreichbar sind, heißen die entsprechenden Zwecke 

„unverträglich“. Mit Verweis auf diese Beispiele können drei Bedingungen für 

Unverträglichkeitsäußerungen angegeben werden:  

1) Die verwendeten Prädikatoren (im Beispiel „weiß“ und „schwarz“) sind nicht identisch. 
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2) Die Prädikatoren können nicht zur gleichen Zeit zugesprochen werden. 

3) In Streitfällen wird der faktische Gebrauch der Prädikatoren, mit denen die strittige 

Äußerung gebildet ist, expliziert.  

Die Beratung über unverträgliche Zwecke ist die Methode zur Lösung der Problematik. Sie 

beruht auf der Parallelität zu jenem Vorgang11, durch den auf der Ebene der deskriptiven 

Aussagen über wahr und falsch entschieden wird. Der Begründung deskriptiver Aussagen 

liegt das Prinzip der Überwindung der Subjektivität zugrunde. Im Methodischen 

Konstruktivismus wird vorgeschlagen, das Prinzip der Überwindung der Subjektivität auch 

dem Bemühen um die Rechtfertigung von präskriptiven Aussagen zugrunde zu legen und als 

„Prinzip der Transsubjektivität“ zu bezeichnen. Das Prinzip schreibt vor: Wenn es um die 

Rechtfertigung von präskriptiven Aussagen geht, soll sich jeder Teilnehmer und jede 

Teilnehmerin an der Beratung bemühen, nicht auf seinen subjektiven Begehrungen zu 

bestehen, mit denen die Beratung beginnt. Ausgehend von den anfänglichen Begehrungen 

entsteht durch vernünftige Beratung der Beschluss, der als gerechtfertigt gilt, weil er 

transsubjektiv zustande gekommen ist. Das Transsubjektivitätsprinzip ist der Ausgangspunkt 

für die argumentative Vermittlung einer Unverträglichkeit. Die Begehrungen sind noch nicht 

transsubjektiv, solange sie jeweils nur von einer bestimmten Personengruppe geteilt werden. 

Durch einen nach vernünftiger Beratung gefassten Beschluss kann die Unverträglichkeit 

überwunden werden.  

Wegen der Parallelität der Argumentationsmuster bei deskriptiven und bei präskriptiven 

Aussagen gründet die Befolgung des Transsubjektivitätsprinzips nicht auf Beliebigkeit. Einer 

Person, die das Prinzip der Überwindung der Subjektivität als wissenschaftliches 

Grundprinzip anerkannt hat, ist es verboten, das Transsubjektivitätsprinzip für die 

Vermittlung unverträglicher Zwecke abzulehnen. 

In seinem Beitrag „Das Eigene und das Fremde im Dialog“ beschreibt LORENZ vier typische 

Muster einer Begegnung zwischen Menschen. Das erste ist die Abgrenzung, die auf Abbruch 

beruht. „Mindestens eine Seite will nach einer ersten Konfrontation oder nach längeren 

erfolglosen Versuchen der Annäherung so wenig wie möglich mit der anderen Seite zu tun 

haben“ (LORENZ 2005, 142). Das zweite der vier Muster einer Begegnung zwischen Men-

schen ist die Assimilation, in der vorliegenden Studie als „Dominanz“ bezeichnet, bei der das 

Fremde in das Eigene einbezogen wird. An dritter Stelle nennt LORENZ die Akkomodation, 

                                                 
11 Die Entdeckung dieses Zusammenhangs wird ARISTOTELES zugeschrieben (ANGELELLI 1979). In seinen 
Oxford-Lectures von 1967/1968 hat LORENZEN (1969, 73 - 89) den Grundgedanken aufgenommen und in den 
Methodischen Konstruktivismus eingeführt. Eine ausführliche Darstellung gibt KROPE (2006). 
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die in der Studie als „Submission“ bezeichnet wird. Dabei wird, so LORENZ, vom Standpunkt 

des Fremden mein Eigenes übernommen. Assimilation und Akkomodation sind 

spiegelbildliche Muster. Als vierten Typus der Beziehung zwischen Menschen bestimmt 

LORENZ die Form einer Auseinandersetzung, „bei der das Umgehen mit Eigenem und mit 

Fremdem selbst entwickelt wird und man sich nicht mit der Unterscheidung eigener von 

fremden Umgangsweisen begnügt. Es geht darum, etwas Neues, ein noch Unvertrautes der 

‚Reflexionsstufe‘ – wie man sagt, wenn man sich auf sich selbst bezieht -, aufzusuchen, 

insbesondere die Rede vom Eigenen und vom Fremden im Blick auf das, was man zunächst 

‚eigen‘ und ‚fremd‘ genannt hat, noch einmal zu erfinden“ (LORENZ 2005, 146). Das vierte 

Muster der Auseinandersetzung sprengt durch „neuartige Umgangsweisen, die sich durch ein 

Voneinander-Lernen ergeben“ (LORENZ 2005, 150), die Alternative von Herrschaft oder 

Unterwerfung.  

Als Beispiel für die Bemühung, Unverträglichkeiten regelgeleitet zu überwinden, kann das 

Kirchenasylverfahren angeführt werden, insofern es den Versuch darstellt, Öffentlichkeit als 

Grundlage transsubjektiver Meinungs- und Willensbildung herzustellen. 

Vom öffentlichen Gebrauch der Vernunft 

Nach HABERMAS stellt sich die Bedeutung von Öffentlichkeit für die Vermittlung 

unverträglicher Zwecke folgendermaßen dar. Die Öffentlichkeit ist die Schnittstelle von Staat 

und Privatsphäre. Öffentlichkeit wird generiert, wenn sich Privatleute zu einem Publikum 

versammeln und zu Themen von gemeinsamem Interesse Stellung nehmen. Die Öffentlichkeit 

bildet ein Gegengewicht zur Obrigkeit und ist ein Raum der Kritik (HABERMAS 1990, 76). Es 

werden Macht- und Herrschaftsfragen diskutiert und infrage gestellt. Dabei werden aber keine 

eigenen Herrschaftsansprüche formuliert, vielmehr wird die aktuelle Herrschaftsstruktur 

unterlaufen. Die Öffentlichkeit setzt sich für Verbesserung der aktuellen Verhältnisse ein und 

erhebt das öffentliche Räsonnement, also die vernünftige Überlegung, zum Medium der 

politischen Auseinandersetzung (HABERMAS 1990, 86). Die Aufgabe der institutionalisierten 

Zivilgesellschaft ist es, die Meinungsbildung zu forcieren, indem sie Themen durch 

Kommunikation (in der Öffentlichkeit) an lebensweltliche Kontexte anschließt. Akteure der 

Zivilgesellschaft sind an politische Parteien angegliederte Politiker, Interessensverbände und 

Publizisten (HABERMAS 1992, 453/454). 

Eine Woche nach der Bundestagswahl im Jahr 2009, vor den Koalitionsverhandlungen in 

Berlin, fordern Amnesty International und Pro Asyl zu einem Neuanfang in der Flüchtlings- 

und Asylpolitik auf. An erster Stelle ihrer Erwartungsliste steht die Neufassung und Verbesse-

rung der im Dezember 2009 auslaufenden Bleiberechtsregelung. Die Organisationen verlan-
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gen eine sichere Aufenthaltserlaubnis für die geduldeten Ausländer, die länger als sechs Jahre 

in der Bundesrepublik leben. „Die unmenschliche Praxis der Kettenduldungen ist immer noch 

nicht abgeschafft. Wer lange hier lebt, muss bleiben dürfen […]. Abschiebungen nach jahre-

langem Aufenthalt sind unmenschlich. Die Stichtagregelung muss aufgehoben, das Bleibe-

recht von der Lebensunterhaltssicherung entkoppelt werden“ fordert der Geschäftsführer von 

Pro Asyl (AMNESTY INTERNATIONAL 2009). 

Öffentlichkeit im Sinne von HABERMAS kann hergestellt werden, etwa über die Bleiberechts-

regelung, durch eine Kundgebung vor einem Kirchengebäude, in dem Flüchtlingen Schutz ge-

währt worden ist. Nach dem dialogischen Prinzip setzen sich dabei Demonstranten und Ge-

gendemonstranten verbal und nonverbal mit der Thematik auseinander, wechselseitig mit 

Frage und Antwort, mit Rede und Gegenrede, mit Behaupten und Bestreiten, mit Agieren und 

Reagieren, mit Lernen und Lehren, mit Angriff und Verteidigung. Eine dialogische Auseinan-

dersetzung über unverträgliche Zwecke ist gescheitert, wenn eine Partei auf ihrer eigenen 

Position beharrt mit einer Äußerung wie „Mit uns ist das nicht zu machen“. Oder wenn sie der 

anderen Partei ein Nachgeben durch ein Zugeständnis in einem anderen strittigen Punkt ab-

kauft. Oder wenn ein Kompromiss12 zwischen beiden Parteien vereinbart wird.  

Den Parteien, die als Proponenten und Opponenten auftreten, stehen 14 Regeln13 zur Verfü-

gung, mit deren Hilfe sie eine Konfrontation aus der Sackgasse herausführen können. Die 

vierte Regel verlangt, dass die Teilnehmenden ihr Vorverständnis auf Verlangen 

bekanntgeben und es der Kritik anheimstellen. Der Ausdruck „Vorverständnis“ hat die 

Bedeutung von „Einstellungen in Bezug auf Wertvorstellungen“ oder „weltanschauliche 

Einstellungen“. Mit der Regel soll verhindert werden, dass eine Argumentation vorschnell 

verworfen oder akzeptiert wird, wenn sie vor einem Hintergrund stattfindet, den nicht jeder 

Gesprächsteilnehmer und jede Gesprächsteilnehmerin kennt. In Befolgung der Regel vier 

möge die eine Seite die Universalität der Menschenrechte als unhintergehbare Basis einer 

Argumentation bezeichnen, während die andere Seite auf die Idee eines für die Bürger der 

Bundesrepublik sicheren Nationalstaats als unabweisbaren Hintergrund verweist.  

Den weiteren Fortgang des Dialogs soll die zwölfte Regel sichern. Sie enthält die Anweisung, 

die Entstehungsgeschichte unterschiedlicher Wertvorstellungen zu rekonstruieren. In der 

Auseinandersetzung über die Bleiberechtsverhandlungen können zu diesem Zweck beide 

Parteien auf Kriegserfahrungen verweisen. Auf der einen Seite ist die Erklärung der 

Menschenrechte der Vereinten Nationen nach Aufweis der Präambel eine Reaktion auf die 

                                                 
12 Zum Kompromiss als Notlösung vgl. LORENZEN (1987, 233). 
13 Unter der Bezeichnung „rationaler Dialog“ ausgeführt bei KLARE und KROPE (1977, 124 – 142). 
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Verheerungen des Zweiten Weltkriegs. Auf der anderen Seite können – wie unter anderem 

BENHABIB (2008) darstellt - die Ursprünge des Modells staatlicher Souveränität 

zurückverfolgt werden zu den Westfälischen Friedensverträgen, die den Dreißigjährigen 

Krieg beendeten. Eine differenzierte historische Untersuchung gelangt zur Beschreibung eines 

von Opponenten und Proponenten verfolgten Wertesystems, wobei sie seine Hervorbringung 

nachvollzieht. „Dies heißt aber nicht, daß es darauf ankommt, der faktischen Entstehung bis 

in alle Details zu folgen, sondern sich ‚im Geiste‘ eine Entstehungsgeschichte zu erdenken, 

wie sie hätte verlaufen können und sollen. Damit dieses Erdenken aber kein Erdichten wird, 

ist es erforderlich, die Genese, d. h. die Entstehungsgeschichte, schrittweise zu konstruieren“ 

(LORENZEN 1974, 95).  

Nach dem Aufdecken der unverträglichen Wertesysteme haben Demonstranten und 

Gegendemonstranten, die vorgeben, über eine gesicherte Argumentationsbasis zu verfügen, 

und die darauf verzichten, auf ihre Glaubwürdigkeit zu pochen, die Aufgabe, Rechenschaft 

über die Verallgemeinerbarkeit ihrer Grundlagen abzulegen, wenn überkommene Denk- und 

Handlungsmuster nicht mehr fraglos übernommen und weitergegeben werden können: Neues 

entsteht, etwas, das vorher so nicht absehbar gewesen ist. 

4.5.3 Aufsuchende Migrationsberatung 

Welche Konsequenzen können für die Beratung von Menschen ohne Aufenthaltsrecht 

gezogen werden? Die Antwort in Stichworten heißt „Aufsuchende Migrationsberatung“. In 

der folgenden Darstellung wird sich zeigen, dass es sich beim Ausdruck „aufsuchend“ um 

Alltagssprache handelt, die mit den Nachteilen mangelnder Präzision verbunden ist. 

Deswegen laufen die Überlegungen im Weiteren auf die Frage hinaus: „Was heißt 

‚aufsuchend‘?“. 

Distanzierungstendenzen von Menschen ohne Aufenthaltsrecht 

Im Folgenden werden in Stichworten die Beobachtungen aus den Interviews mit Menschen 

ohne Aufenthaltsrecht zusammengefasst. Diese Stichworte betreffen ausschließlich 

Kontaktaufnahmeversuche. Dabei ist ein Vorbehalt zu machen: In den Stichworten sind 

Trends angegeben. Das Gesagte gilt nicht immer und nicht überall und nicht für alle. In jeder 

der folgenden Zeilen sind deshalb sinngemäß Modaloperatoren wie (alltagssprachlich) „im 

Allgemeinen“ einzufügen.   

Menschen ohne Aufenthaltsrecht, zu denen andere Menschen in Schleswig-Holstein Kontakt 

aufnehmen wollen,  
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 halten sich verborgen, 

 sind schwer oder gar nicht zugänglich, 

 sind misstrauisch, 

 geben nicht zu erkennen, dass sie kein Aufenthaltsrecht haben, 

 geben sich als einen ihrer Landsleute aus, die das Aufenthaltsrecht haben, 

 verschweigen etwas, 

 stellen sich in einer für ihre Zwecke förderlichen Weise dar, 

 versuchen, die Motive ihrer Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen zu 
ergründen,  

 sind im Gespräch argwöhnisch, 

 machen unkorrekte, schwer oder nicht überprüfbare Angaben. 

Diese Stichworte sind oben (vgl. 4.1.2) als „Distanzierungstendenzen“ zusammengefasst. 

Schwierige Erreichbarkeit von Migrationsberatungsstellen 

Einige Migrationsberatungsstellen, zu denen das wissenschaftliche Team des ZKE Kontakt 

aufnehmen wollte, 

 waren telefonisch gar nicht oder nur nach mehreren Versuchen telefonisch zu 
erreichen, 

 hatten eine Anrufbeantworteransage geschaltet, 

 haben Rückrufe nach Benachrichtigungen auf dem Anrufbeantworter spät oder gar 
nicht vorgenommen. 

Diese Stichworte können als „schwierige Erreichbarkeit von Migrationsberatungsstellen“ 

zusammengefasst werden. Zur Grenze der Verallgemeinerbarkeit gilt der Vorbehalt, der 

bereits im vorangegangenen Punkt gemacht worden ist. 

Ein Migrationsberater in einer Großstadt 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Beratungsstellen berichten in den Interviews, dass 

Menschen ohne Aufenthaltsrecht in den Migrationsberatungsstellen gar nicht oder ohne sich 

zu erkennen zu geben oder auch gelegentlich nur nach Zufall betreut werden. Ein Berater 

berichtet, er wurde einmal zum nahegelegenen Bahnhof gerufen, wo zwei minderjährige 

Mädchen mit Migrationshintergrund ausgestiegen waren und sich mit der Frage verständlich 

zu machen versuchten, ob sie schon in Dänemark seien. Die Mädchen wurden dann auf seine 

Initiative vom Amt für Jugend und Familie betreut, ehe sie wieder untertauchten und sich 

nach seiner Vermutung auf den Weiterweg nach Dänemark machten. 



67 
 

Bei den Interviews hat das ZKE-Team einen Berater in einer Großstadt getroffen, der jedes 

Jahr aufs Neue 10 bis 15 Menschen ohne Aufenthaltsrecht betreut. Der Berater in der 

Großstadt 

 sucht die Menschen ohne Aufenthaltsrecht auf, 

 ist Tag und Nacht für sie erreichbar, 

 wohnt im Stadtteil seiner Klientel. 

Diese Stichworte können als „aufsuchende Beratungstätigkeit“ zusammengefasst werden. 

Keine Anlehnung an Sozialpädagogik 

Die Beobachtungen in der Studie ergeben, dass sich die Kontaktaufnahme zu Menschen ohne 

Aufenthaltsrecht in der Regel schwierig gestaltet. Um eine Klientel, die ebenfalls schwer zu 

erreichen ist, ist die Sozialpädagogik bemüht. Beispielsweise wird in der Drogenhilfe 

folgende Schätzung abgegeben: „Die bestehenden Drogenhilfeeinrichtungen erreichen nur 

etwa ein Viertel ihrer möglichen Klientel“ (JUNGBLUT 2001, 289). Zurückhaltend ist auch die 

Beurteilung zur Erreichbarkeit der Klientel, die WEISSINGER abgibt. Im Bereich der illegalen 

Drogen erreiche das Hilfesystem „immer noch eine geringe Anzahl“ (WEISSINGER 2008, 9). 

Beim Alkohol werde die Klientel „vom Hilfesystem kaum erreicht“ (WEISSINGER 2008, 8). 

Die Parallelität in Bezug auf Schwierigkeiten in der Kontaktaufnahme legt es nahe, auf der 

Suche nach Verfahrensgrundsätzen Anleihen in der Sozialpädagogik zu machen. Ein 

Rückgriff auf sozialpädagogische Verfahren ist zu beschreiben als Abänderung methodisch-

konstruktiver Verfahren, die in der Studie befolgt werden, im Sinne eines versuchsweisen 

Anlegens von in der Sozialpädagogik als bewährt geltenden Regeln an neuartige Daten.  

Als Bausteine, aus denen sich Aufsuchende Soziale Arbeit zusammensetzt, werden im 

Allgemeinen die in Tabelle 15 aufgeführten Elemente genannt. Dabei wird betont, dass die 

Elemente im Zusammenhang gesehen und um detaillierte Arbeitsprinzipien ergänzt werden 

müssen. 

 Streetwork 

 Einzelfallhilfe 

 Gruppenarbeit 

 Gemeinwesenorientierte Arbeit 

Tabelle 15: Bausteine der Aufsuchenden Sozialen Arbeit. 

Mit dem Wissen um die Bausteine der Aufsuchenden Sozialen Arbeit hat das ZKE-Team 

anlässlich einer Sitzung von Fachleuten der Migrationsberatung Kriterien entwickeln lassen, 
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die nach Ansicht der Teilnehmenden zum erfolgreichen Kontakt zu Menschen ohne 

Aufenthaltsrecht beitragen. Das wissenschaftliche Team hatte die Diskussionsrunde 

angestoßen, sich aber bei der Entwicklung der Kriterien zurückgehalten. Die Ausdrücke 

wurden weitgehend entwickelt von den Teilnehmenden, die über große Erfahrungen auf dem 

Gebiet der Asyl- und Flüchtlingspolitik verfügen, selbst bereits bei verschiedenen 

Gelegenheiten Gespräche mit Menschen ohne Aufenthaltsrecht geführt haben und teilweise 

sozialpädagogisch ausgebildet sind. Das Ergebnis ist in Tabelle 16 niedergelegt. 

 Kontakte knüpfen (zu Schlüsselpersonen) 

 aufsuchen 

 Werbung 

 Kontinuität (in Arbeit und Personal) 

 Kompetenz (fachlich und methodisch) 

 Partei für Klientel ergreifen, Anwaltschaftlichkeit, Interessenvertretung 

 Positionierung des Trägers und der Beratungsstelle zum Thema 

 Muttersprache, Mehrsprachigkeit 

 eigene Erfahrung/ Betroffenheit von Illegalität 

 Erreichbarkeit (über verschiedene Medien und Wege) 

 Anonymität/ Vertraulichkeit 

 Vielfalt der Angebote 

 (räumliche) Distanz zu öffentlichen Stellen bzw. Unterscheidbarkeit 

Tabelle 16: Von Fachleuten der Migrationsberatung entwickelte Kriterien, die zum erfolgreichen Kontakt zu 

Menschen ohne Aufenthaltsrecht beitragen sollen. Niederschrift eines Brainstorming-Ergebnisses. 

An zwei Punkten ist zu ersehen, dass die in Tabelle 16 aufgelisteten Ergebnisse untauglich 

sind für den Versuch, den Ausdruck „aufsuchend“ in einer für die vorliegende Studie 

brauchbaren Weise einzuführen. Erstens setzt sich die Liste zusammen aus undefinierten 

Ausdrücken der Alltagssprache. Dieses Detail war zu erkennen, als der Ausdruck der 

Betroffenheit in der Runde mit „Empathie“ gleichgesetzt wurde, nachdem seine Relevanz für 

Kontaktversuche mit Menschen ohne Aufenthaltsrecht vom Team in Frage gestellt worden 

war. Empathie (zweitens) war enthalten im Punkt Methodenkompetenz. Ob aber Empathie zu 

Recht oder nicht als Bestandteil der Liste angesehen werden muss, ist eine Frage der 

zugrundeliegenden Theorie. Empathie gehört in ein gesprächspsychotherapeutisches, nicht 

aber in ein verhaltenstherapeutisches Beratungskonzept. 
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Die in Tabelle 16 aufgeführten Ausdrücke illustrieren Folgendes: Durch eine aus methodisch-

konstruktiver Sicht unzureichende theoretische Grundlegung der Sozialpädagogik sind einem 

Einbezug sozialpädagogischer Konzepte in die Gestaltung der Migrationsberatung Grenzen 

gesetzt14: Es ist nicht gesichert, dass die sozialpädagogischen Konzeptionen nachvollziehbar, 

undogmatisch und zirkelfrei eingeführt sind. 

Was heißt „aufsuchend“? 

Im Folgenden wird vorgeschlagen, den Ausdruck „aufsuchend“ in methodisch-konstruktiver 

Weise einzuführen.  

Zu diesem Zweck wird auf bereits vorliegende Einführungen aufgebaut. In der 

vorangegangenen Darstellung (vgl. 3.3) ist definiert worden, welche Personen als „Menschen 

ohne Aufenthaltsrecht“ zu bezeichnen sind. Ebenso sind die Termini „Beratung“ und 

„Dialog“ im Bericht bereits eingeführt.  

Des Weiteren wird auf die in der Literatur vorliegende Einführung des Ausdrucks „streben“ 

zurückgegriffen. Auf der Grundlage der Termini „Verhalten“ und „Lernen“ führt LORENZEN 

ein, was unter „streben“ verstanden werden soll: „Vorgänge, die unter bestimmten 

Bedingungen bei Wiederholung einen Lernprozeß bewirken, heißen ‚Reize‘. Lernt man, nach 

dem Reiz sich wegzubewegen oder hinzubewegen, so heißt dieses Verhalten die Reaktion auf 

den Reiz. Wir reagieren auf den Reiz, als ob ein ‚Weg!‘ oder ein ‚Hin!‘ befohlen würde. Daß 

der Reiz uns ‚wegtreibt‘ oder ‚hintreibt‘, ist nur eine andere Ausdrucksweise für das 

Reagieren auf den Reiz. Noch einmal anders ausgedrückt: auf den Reiz streben wir weg oder 

streben wir hin. Die gelernte Regung (das Verhalten, mit dem wir reagieren) ist ein Streben, 

das ein Ziel hat: das Vermeiden des Reizes (Weg!) oder das Erreichen des Reizes (Hin!)“ 

(LORENZEN 1987, 262-263). Um einfacher formulieren zu können, werden im Folgenden 

außer dem Ausdruck „streben“ auch die Ausdrücke „anstreben“ oder „erstreben“ verwendet. 

Mit Verweis auf die Einführungen in der Studie wird vorgeschlagen, den Terminus „einen 

Dialog anstreben“ zu verwenden, also beispielsweise zu sagen: „Einen Dialog mit Menschen 

ohne Aufenthaltsrecht anstreben“.  

4.5.4 Der Dialog im Beratungsalltag 

In den theoretischen Darlegungen oben ist die Regelhaftigkeit des Dialogs beschrieben 

worden. Im Folgenden wird der Gebrauch der Theorie eingeübt anhand von Beispielen und 

                                                 
14 Einen Überblick über die Anforderungen an ein „Theorie“ zu nennendes Gedankengebäude aus der Sicht des 
Methodischen Konstruktivismus geben GETHMANN (1996, 746 – 747) und THIEL (1996, 268). 
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Gegenbeispielen aus Alltagsbeobachtungen, die im Rahmen der Studie angestellt worden 

sind. 

Aufsuchen bzw. anstreben 

In den vorangegangenen Ausführungen ist der alltagssprachliche Ausdruck „Aufsuchende 

Migrationsberatung“ durch den wissenschaftssprachlichen Ausdruck „Einen Dialog mit 

Menschen ohne Aufenthaltsrecht anstreben“ ersetzt worden. Im Folgenden werden ein 

Beispiel und zwei Gegenbeispiele zur Sicherung der korrekten Verwendung des Terminus 

angeführt.  

Beispiel 

Das Beispiel ist dem Interview entnommen, das mit einem Migrationsberater geführt wurde. 

Der Migrationsberater berichtet, wie er in der Anfangszeit seiner Tätigkeit, als Bahnhöfe noch 

über Wartesäle 1. und 2. Klasse verfügten, als Berater Kontakte geknüpft habe. In den 

siebziger Jahren sei er jeden Morgen zum Bahnhof gegangen, um im Wartesaal 2. Klasse 

seinen Morgenkaffee zu trinken. Dabei habe er einmal beobachtet, wie zwei Bahnpolizisten 

einen Mann, der auf dem Boden lag, ohne Erfolg aufforderten, aufzustehen. Der 

Migrationsberater habe darum gebeten, sich um den Mann kümmern zu dürfen. Er habe dem 

Liegenden eine Zigarette so angeboten, dass er aufstehen musste, um sie zu erreichen. 

Anschließend habe er ihn in den Wartesaal 2. Klasse zum Morgenkaffee eingeladen, nicht 

ohne vorher den Stuhl (zum Schutz vor der verschmutzten Kleidung) mit einem Müllsack 

abgedeckt zu haben, den er von der Kellnerin erhalten habe. Beim gemeinsamen Kaffee seien 

sie ins Gespräch gekommen, in dem der Mann auf seine Situation zu sprechen kam. Sein 

Morgenkaffee in den siebziger Jahren, so der Migrationsberater, war eine der Maßnahmen 

zum Aufbau von Kontakten zu Menschen ohne Aufenthaltsrecht. 

Gegenbeispiel 

Die folgenden Einzelheiten sind der Tagespresse entnommen sowie einem Telefonat, das vom 

ZKE-Team kurz nach dem Geschehen mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Kiel geführt 

worden war. Mit der Darstellung wird an einem Gegenbeispiel eine Abgrenzung vom 

Terminus „einen Dialog anstreben“ vorgenommen. Berichtet wird, dass am 29. September 

2009 1500 Einsatzkräfte von Bundespolizei und Zoll 43 China-Restaurants und 67 

Wohnungen in Schleswig-Holstein durchsucht haben. Grund für den Einsatz war, dass 

Restaurantbesitzer unter dem Verdacht von Menschenhandel, illegaler Beschäftigung und 

Lohnwucher standen. Bei der Aktion wurden – ohne dass es das Ziel der Aktion war - sieben 

Personen ausfindig gemacht, die sich ohne Aufenthaltsrecht in Schleswig-Holstein aufhielten. 

Gegenbeispiel 
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Das zweite Gegenbeispiel macht auf eine Grenze des umgangssprachlich als Aufsuchen 

bezeichneten Handelns aufmerksam. Sowohl der Betreuer von Herrn A. als auch der in 4.5.3 

vorgestellte Berater in einer Großstadt Schleswig-Holsteins haben während der 

sechzehnmonatigen Studie eine Auszeit genommen und sich in ärztliche Behandlung 

begeben, weil sie den Belastungen ihrer Tätigkeit nicht länger standhielten. Die spezifischen 

Erkrankungen zweier Migrationsberater zeigen, dass in der Gestaltung der dialogischen 

Beziehung das Eigene, das auch als Ich, als Selbst bezeichnet wird, in Gefahr geraten kann, 

auf der Strecke zu bleiben.  

Neues 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass in der dialogischen Beratung Neues hervorgebracht 

wird, weil Neues die Grundlage für die Lösung unverträglicher Zwecke abgibt. Im Folgenden 

werden Beispiele für Neues gegeben. Dazu werden zunächst die beiden zentralen Termini in 

Erinnerung gerufen. Wie oben beschrieben wurde, soll Zweck „derjenige Sachverhalt heißen, 

den ein handelnder Mensch herbeiführen, erreichen, aufrechterhalten oder vermeiden will“ 

(JANICH 2001, 34). Wenn die herbeizuführenden Sachverhalte nicht zusammen erreichbar 

sind, heißen die entsprechenden Zwecke „unverträglich“. 

Als nächstes wird der Blick in die Geschichte gerichtet. Bis hinein in die sechziger Jahre des 

vergangenen Jahrhunderts konnten der Wunsch nach sexueller Betätigung auf der einen Seite 

und die Angst vor ungewollter Schwangerschaft auf der anderen Seite als ein Beispiel für eine 

leidvolle Unverträglichkeit gelten. Nachdem über mehrere tausend Jahre hindurch immer 

wieder versucht worden war, eine sichere Empfängnisverhütung zu erreichen, kam die Ein-

führung der hormonellen Verhütungsmethode 1961 in der Bundesrepublik einer Revolution 

gleich: Etwas bis dahin Undenkbares bot sich als Möglichkeit zur Lösung eines uralten 

Konflikts an.  

Beispiel 

Im Weiteren ist zu zeigen, dass Neues die Grundlage für die Auflösung auch jener aktuellen 

Zweckunverträglichkeiten bilden kann, die im Rahmen der Migrationsproblematik zu 

beobachten sind. So kann etwa die Annahme, dass das Fehlen einer Aufenthaltsgenehmigung 

und die Geltung des Arbeitsrechts einander kategorisch ausschließen, durch Beratung über bis 

dahin noch niemals unterbreitete Vorschläge überwunden werden. Vor diesem Hintergrund 

berichtet die Journalistin DOHLER (2009) von einer jungen Frau aus Chile, die ein Jahr lang in 

Hamburg als Au-pair-Mädchen Geld verdient hatte. Nach Ablauf des Jahres arbeitete sie ohne 

Arbeitsgenehmigung weiter und verließ schließlich ihre Gastfamilie, weil sie zu wenig Lohn 

erhielt. Eine Lohnnachforderung für einen Menschen ohne Aufenthaltsrecht durchzusetzen, 
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schien auf den ersten Blick aussichtslos zu sein, da bei einer Kenntnisnahme durch die 

Behörden die Ausweisung gedroht hätte. Doch in einem Mediationsverfahren, bei dem die 

Chilenin nicht selbst vor Gericht erscheinen musste, sondern gewerkschaftlich vertreten 

wurde, konnte sie einen Vergleich erzielen. Das Neue für die Beratene und den Berater ist der 

Erwerb von Kenntnissen, über die sie zuvor nicht verfügt hatten. Das ist das Wissen, dass 

arbeitsrechtliche Fragen zunächst unabhängig vom Aufenthaltsstatus zu klären sind, und dass 

es legal ist, auch illegal beschäftigte Menschen zu beraten. 

Beispiel 

Ein Lehrer berichtet über die Hilfe, die er durch einen Migrationsberater erfahren hat. Sein 

gesamtes Berufsleben lang, seit dem Beginn seiner Schullaufbahn, wohnt der Lehrer in einem 

Sechs-Familien-Haus. Als der Eigentümer die Mietwohnungen als Eigentumswohnungen 

verkaufte, entschied er sich wegen der ruhigen und zuvorkommenden Nachbarschaft, nach der 

Pensionierung im Haus zu bleiben und seine Wohnung zu kaufen. Bald waren auch die 

übrigen fünf Wohnungen verkauft. Doch völlig unerwartet hatten alle anderen Mieter das 

Haus geräumt und neuen Besitzern Platz gemacht. Seitdem waren die ehedem angenehmen 

nachbarschaftlichen Beziehungen beendet. Die Neuen grüßten nicht. Sie würdigten ihn keines 

Blicks. Niemand richtete auch nur ein einziges Wort an ihn. Zwar hatte er Verständnis dafür, 

dass die fünf Familien, die eingewandert waren, die deutsche Sprache nicht sicher 

beherrschten. Aber darüber hinaus meinte er, Misstrauen zu spüren. Möglicherweise, so nahm 

er an, waren sie so verschlossen, damit nicht auf Familienmitglieder aufmerksam gemacht 

wurde, die bei ihnen wohnten, ohne ein Aufenthaltsrecht zu haben. Der Migrationsberater, der 

eingeschaltet wurde, als die Lage sich zuspitzte, stellte schnell die Ursache für die schroff 

abweisende Haltung fest. In ihrer Heimat, so berichteten die neuen Hausbewohner, sei es 

üblich, dass die Alteingesessenen die Hinzugekommenen beim Einzug aufsuchten, um sie zu 

begrüßen und willkommen zu heißen. Der Lehrer habe dies versäumt und damit in ihren 

Augen deutlich gemacht, dass sie im Haus nicht wohlgelitten seien. Der Lehrer wiederum 

machte geltend, in seinem gesamten großen Bekanntenkreis werde von jeher von Neuan-

kömmlingen erwartet, dass sie Antrittsbesuche bei den Eingesessenen machten und sich vor-

stellten. Wie man sehen könne, passten die Gepflogenheiten des Aufenthaltslandes und die 

Gepflogenheiten der Herkunftsländer einfach nicht zusammen. Das Durcheinander habe 

nichts als Unfrieden über die Hausbewohner gebracht. Damit wieder Ruhe einkehre, müssten 

die Fremden nun einmal die Sitten und Bräuche akzeptieren, die in ihrem Gastland herrschten. 

Etwas Anderes sei für ihn völlig undenkbar. Daraufhin trug der Migrationsberater ein dem 

Lehrer aus seiner Zeit als Referendar wohlbekanntes Lehrbeispiel vor. Darin wird gezeigt, 
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wie eine verfahrene Situation aufgelöst wird, indem unvereinbare Vorstellungen streitender 

Parteien durch Offenheit für eine neue Perspektive auf einen gemeinsamen Nenner gebracht 

werden können. Streithähne im Beispiel sind zwei Jugendliche, die sich verpflichtet haben, 

eine Mahlzeit zuzubereiten. Jeder benötigt zu diesem Zweck eine ganze Apfelsine. Aber nur 

eine einzige Apfelsine steht zur Verfügung. In dem Fall besteht die Lösung in der Einsicht der 

beiden, dass der eine lediglich den Saft einer ganzen Apfelsine und der andere nur die gerie-

bene Schale der ganzen Frucht für die Essenszubereitung benötigt. Der Migrationsberater 

wies den Lehrer darauf hin, dass er durch das Zusammenwohnen mit den fünf eingewanderten 

Familien wohl etwas Neues gelernt habe – diese aber wiederum auch. Nun sei es für alle an 

der Zeit, Überlegungen für eine gute Nachbarschaft anzustellen. 

Lehren und Lernen 

Lehren und Lernen ist im Vorangegangenen als Grundlage für den dialogischen Umgang mit 

Fremdem beschrieben worden. Wechselseitiges Lehren und Lernen im Dialog, so hieß es 

weiter, ist die Voraussetzung für die Entstehung von Neuem.  

Beispiel 

Eine Studentin, Frau P., die vor ihrem Examen mehrfach ehrenamtlich in der Beratung von 

Menschen ohne Aufenthaltsrecht tätig gewesen war, stellt eine Begebenheit aus dieser Praxis 

in den Zusammenhang von gemeinsamem Lernen und Lehren. Einmal war sie um 

Unterstützung gebeten worden für ein Gespräch mit einem Jugendlichen aus Afghanistan, der 

wegen einer kleineren Verfehlung in die Beratungsstelle geschickt worden war. Der 

Jugendliche, F., hatte mit guten Aussichten einen Antrag auf Aufenthaltsgenehmigung 

gestellt, war aber von Ausweisung bedroht für den Fall, dass seine Verfehlung aktenkundig 

wurde. Die Studentin sollte die Situation klären helfen. Schwierigkeiten, so berichtet sie, 

machte ihr die vollständige Unzugänglichkeit des Jugendlichen. Er brachte kein einziges Wort 

hervor und bediente sich auch nicht der Hilfe des Dolmetschers. Seine Körperhaltung, seine 

Mimik und seine Gestik ähnelten – so fasste sie ihren Eindruck zusammen – der eines kleinen 

Königs, der vor ihr auf einem Thron saß und eine Audienz abhielt. Die Studentin führt aus, sie 

sei fassungslos gewesen und habe sich gefragt, wie jemand, dessen sehnlichst erwünschte 

Aufenthaltsgenehmigung auf dem Spiel stand, sich nicht verteidigte. Nach einer längeren 

Unterbrechung und einer Unterredung mit dem Dolmetscher wurde das Rätsel gelöst. Für den 

Jugendlichen standen im Vordergrund der Konfrontation mit der Studentin nicht seine 

Verfehlung und die Aufenthaltsgenehmigung. Er wurde vielmehr von der festen Überzeugung 

geleitet, so ließ er erklären, dass ein Mann sich überhaupt nichts von einer Frau sagen zu 

lassen habe. Anschließend war im Wechsel die Studentin mit Belehrung über Artikel 3 des 
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Grundgesetzes an der Reihe: In Deutschland sind Männer und Frauen gleichberechtigt, und 

niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Herkunft, religiösen Zugehörigkeit oder 

Ähnlichem benachteiligt werden.  

Was haben die beteiligten Personen in diesem Fall gelernt? Durch Lektüre hatte Frau P. 

bereits vor dem Treffen mit dem jungen Mann ein Wissen über patriarchalische Verhältnisse 

in Afghanistan erworben. Der Jugendliche F. hatte – wie andere Asylbewerber auch - das 

Grundgesetz der Bundesrepublik als Begründung dafür angegeben, dass er in Schleswig-

Holstein Zuflucht gesucht hatte. Erst durch die Begegnung haben die Studentin und der 

Jugendliche Erfahrungen gemacht und ein Wissen des Besonderen erworben, das sich auf 

Anschauung stützen konnte. Bei einem späteren Zusammentreffen bemerkten sie, sie hätten 

jeweils etwas vom anderen gelernt. Für die Erteilung der Aufenthaltsgenehmigung sei das 

hilfreich gewesen, erzählte F. noch. 

Beispiele wie die folgenden schildern, dass Beratende in den Migrationsberatungsstellen 

häufig irritierende Situationen erleben. Sie gehen mit fremden Menschen und Kulturen um. 

Im nächsten Beispiel lernt ein Arzt, dass ein kurdischer Mann seine Frau nicht immer ohne 

Weiteres von einem Mann behandeln lassen würde. 

Beispiel 

Ein Mann hat seinen kurdischen Nachbarn Herrn S. überredet, mit ihm die 

Migrationsberatungsstelle aufzusuchen. Der Frau des Herrn S. geht es sehr schlecht. Eine 

ärztliche Beratung und Untersuchung scheint unumgänglich. Die Beraterin kann mit Hilfe 

eines Dolmetschers herausfinden, dass weder eine Versicherung noch eine 

Aufenthaltsgenehmigung vorhanden sind. Die Beraterin weiß von einem Arzt, der in 

Einzelfällen anonym und kostenlos behandelt. Sie vereinbaren, dass Herr S. am nächsten Tag 

gemeinsam mit seiner Frau in die Beratung kommen solle. Dann werde man beide zur 

Arztpraxis begleiten. Als das Ehepaar am nächsten Tag in der Praxis den Arzt kennenlernt, 

gibt der Mann plötzlich an, seiner Frau ginge es schon viel besser, sie sei nahezu gesund und 

bräuchte keine Untersuchung. 

Die Aufgabe der Berater und Beraterinnen ist es, sich selbst in eine Lehr- und Lernsituation 

zu begeben. Dies kann wie im folgenden Beispiel den Beratenden gelingen, die es verstehen, 

auf den anderen Menschen einzugehen. 

Beispiel 

Der 16jährige Türke M. besucht das neunte Schuljahr. Die Schulleitung hatte ihn, da die 

Schule in Schleswig-Holstein liegt, trotz fehlender Aufenthaltspapiere ohne Probleme 

aufgenommen. Er steht kurz vor der Beendigung seiner Schulzeit. Sein Klassenlehrer hat 
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erfahren, dass M. ein Interesse und eine Begabung für das Backen und Kochen hat. Er weiß, 

dass M. bereits eine Zeit lang erfolgreich in der Cafeteria in der Schule mitgearbeitet hat. In 

diesem Schuljahr müssen sich die Schüler um Ausbildungsplätze bewerben. Mit der 

Unterstützung des Lehrers schreibt M. einen Betrieb in der Nähe an und wird zum 

Vorstellungsgespräch eingeladen. M. freut sich sehr. Der Betrieb möchte den Jungen trotz 

fehlender Aufenthaltsgenehmigung in die Ausbildung zum Koch übernehmen. Es wird aber 

gewünscht, dass der Junge sich so schnell wie möglich die nötigen Papiere für Aufenthalt und 

Arbeit besorgt. 

Gemeinsame Sprache 

Für eine Migrationsberatung, die den Zweck verfolgt, das Eigene und Fremde in neue 

Relationen zu setzen, ist es unumgänglich zu überprüfen, ob eine gemeinsame Basis 

bezüglich der Sprache besteht. Ist eine offensichtliche Differenz vorhanden, das heißt, 

beratende und beratene Personen sprechen unterschiedliche Sprachen, kann ein Dolmetscher 

helfen, die Kluft zu schließen. Eine nicht offensichtliche Differenz kann vorliegen, wenn zwar 

die gleiche Sprache gesprochen wird, jedoch die gewählten Worte unterschiedliche kulturelle 

oder gesellschaftliche Bedeutung haben. Beratende können dann Situationen wie die folgende 

erleben. 

Gegenbeispiel 

Seit Monaten sitzt der Ghanaer Herr J. in einer Abschiebehafteinrichtung ein. Man hatte ihn 

ohne Papiere aufgegriffen. Der Asylantrag konnte auf Grund sprachlicher Probleme nur 

lückenhaft aufgenommen werden. Nun kümmert sich eine Migrationsberaterin um den Fall. 

Sie kontaktiert einen Dolmetscher und einen Rechtsanwalt. Die Angaben von Herrn J. werden 

Satz für Satz vom Dolmetscher übersetzt. Nach Beendigung des Gesprächs fasst der 

Dolmetscher zusammen, die Lebensumstände in Ghana seien im Großen und Ganzen doch 

recht annehmbar. Die zuständige Ausländerbehörde schließt aus dem Übersetzungsprotokoll, 

dass Herr J. freiwillig ausreisen wolle. Was die Beraterin nicht weiß: Der Ghanaer Herr J. und 

der Dolmetscher sind Angehörige zweier zutiefst verfeindeter Ethnien Afrikas.  

Rede und Gegenrede 

Das Beratungsgespräch soll in Rede und Gegenrede geführt werden. Diese wechselseitige 

Beleuchtung der gegenseitigen Argumente kann Missverständnissen vorbeugen, 

unterschiedliche Zwecksetzungen und die neue Sichtweise des anderen aufdecken und dazu 

führen, dass eine gemeinsame Lösung gefunden wird. Beratende und Beratene befinden sich 

im Wechselspiel von Rede und Gegenrede. Folgendes Beispiel schildert den Beginn eines 

solchen Verfahrens in einem Beratungs-Team.  
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Beispiel 

Die Chinesin Frau Y. hat ein schulpflichtiges Kind. Sie fasst all ihren Mut und sucht eine 

Migrationsberatungsstelle auf. Eine Freundin hat ihr erzählt, sie müsse bei der 

Schulanmeldung ihres Kindes eine Wohnadresse angeben, auf die die Schulleitung bei Bedarf 

zurückgreifen könne. Das verunsichert Frau Y. Trotzdem sucht sie Hilfe. Sie ist in Sorge, dass 

das Fehlen von Papieren entdeckt werden könnte. Nach dem Gespräch sucht der Berater bei 

seinen Kollegen und Kolleginnen Rat. Er erzählt von der Unterredung mit Frau Y. Das Team 

diskutiert. Die Beteiligten werfen Argumente für dieses oder jenes ein. Es herrscht keine 

Einigkeit, was man Frau Y. und ihrem Kind raten solle. Die Beratenden sind nicht sicher, wie 

die Schulpflicht nicht gemeldeter Kinder in Schleswig-Holstein geregelt ist. So beginnt die 

Team-Diskussion: 

„Sind Schulen als öffentliche Einrichtung verpflichtet, eine Ausländerbehörde zu informieren, 

wenn sie von einem Kind ohne Papiere wissen?“ 

„Schulen sind doch keine Abteilung der Ausländerbehörde! Sie sollen Kindern doch vielmehr 

den Schulbesuch ermöglichen!“ 

„Und können Schulen Kinder vom Unterricht ausschließen?“ 

„Vielleicht ist das von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt - wegen der 

jeweiligen Schulgesetze?“ 

„Was also können wir raten?“ 

„Bieten wir Frau Y. an, in unserer Begleitung mit einer Schule in der Nähe zu sprechen und 

um Unterstützung zu bitten!“ 

„Aber zuerst sollten wir uns selbst solide juristische Kenntnisse zur Frage des Schulbesuchs 

verschaffen!“ 

Die vorangegangenen Beispiele und Gegenbeispiele sollen Folgendes deutlich machen. Der 

methodisch-konstruktive Dialog hat zwar ein wissenschaftlich anspruchsvoll formuliertes 

Regelwerk. Aber dieses ist aus dem Alltag entstanden und wieder in den Alltagsgebrauch zu 

übertragen. 

4.5.5 Fazit 

Abschließend geht es darum, die Bedeutung zu erhellen, die das dialogische Prinzip für die 

Beratung von Menschen ohne Aufenthaltsrecht hat. 

Gewaltfreiheit 

Von den Schriftstellern der klassischen Antike sind schaurige Erzählungen überliefert. Eine 

der Darstellungen handelt von Prokrustes, einem Räuber aus der Nähe Athens, der Reisende 

überfiel, auf sein Bett schnallte und mit seinem Hammer bearbeitete. Waren sie zu kurz, 
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streckte er sie, waren sie zu lang, kürzte er sie mit Gewalt. Der Held Theseus erschlug den 

Unhold schließlich mit dessen eigenem Hammer. In Erinnerung an diese üble Geschichte 

bezeichnen wir noch heute ein Schema, in das eine Person gewaltsam hineingezwängt wird, 

als Prokrustesbett.  

In der Beratung soll eine Einigung herbeigeführt werden. Beispielsweise soll zwischen 

Zwecken, die ein Mensch ohne Aufenthaltsrecht vorträgt, und anderen Zwecken (etwa des 

Aufenthaltsgesetzes der Bundesrepublik), die mit den zuerst genannten Zwecken 

unverträglich sind, vermittelt werden. Aber ist ein derartiger Vorgang überhaupt zulässig? 

Zwängt die beratende Person etwa Menschen ohne Aufenthaltsrecht in ein Schema, in das sie 

möglicherweise gar nicht hineinpassen? Hält die Beratung vielleicht ein Prokrustesbett für die 

Beratenen bereit? Wird mit der Beratung etwa Gewalt ausgeübt? 

Auf methodisch-konstruktiver Grundlage ist der Gewaltbegriff folgendermaßen eingeführt 

worden: „Als gewalttätig wird ein menschliches interaktionales Verhalten dann prädiziert, 

wenn der sich verhaltende Interaktionspartner sein Interesse durchzusetzen versucht, ohne 

dieses Interesse wohlbegründen zu wollen, obwohl eine Handlungsbegründung auf der Basis 

eines normativen Systems geboten ist“ (PETERSEN 1997, 24). 

Dieser Definition zufolge ist eine unvoreingenommene, zwanglose und nicht persuasive 

Beratung von Menschen ohne Aufenthaltsrecht das Verfahren einer gewaltfreien Einigung auf 

Zwecke, über die eine Entscheidung in einer Migrationsberatungsstelle ansteht.  

Die theoretische Einbindung bestehender Beratungspraxen 

Wer aus einem Stück Holz eine bemalte Puppe herzustellen gedenkt, ist gut beraten, vor dem 

Bemalen das Schnitzen zu beenden. Denn eine umgekehrte Reihenfolge der Arbeiten hat 

bunte Holzspäne zum Ergebnis, aber keine farbige Puppe. Dieser einfache wie einprägsame 

Hinweis ist das klassische Beispiel für einen elementaren Grundsatz des Methodischen 

Konstruktivismus, der als „Prinzip der methodischen Ordnung“ bekannt ist. Seine Kenntnis 

und Befolgung schützt vor Misserfolgen.  

Zahlreiche Studien, die über die Lebenssituation der Menschen ohne Aufenthaltsrecht 

angefertigt worden sind (vgl. 3.1), enthalten praktische Hinweise, die sehr wohl bei isolierten 

Nöten Abhilfe schaffen können, die Problematik der Menschen ohne Aufenthaltsrecht aber 

keineswegs ausreichend und umfassend in den Blick nehmen. Mit dem Dialog können diese 

Praxishinweise eine theoretische Einbindung erfahren, die nach dem Prinzip der 

methodischen Ordnung Fehlschläge zu vermeiden hilft.  

Der Weg jenseits von Skylla und Charybdis 
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In einem Schiffermärchen ließen antike Dichter die Seefahrer eine Meerenge passieren, die 

zwischen zwei Verderben bringenden Ungeheuern hindurchführte. Auf der einen Seite hauste 

ein die Passage versperrendes Ungeheuer mit sechs langen Hälsen und Köpfen und mit je drei 

Zahnreihen und zwölf Stummelfüßen, die Skylla, bellend wie ein Hund. Gegenüber befand 

sich der Strudel des gefräßigen Weibes Charybdis, die dreimal täglich das Meer in sich 

einschlürfte. Die Seefahrer hatten die Wahl, von der Skylla zerschmettert oder von der 

Charybdis in die Tiefe gerissen zu werden. Der Ausdruck „zwischen Skylla und Charybdis“ 

ist früh sprichwörtlich geworden zur Bezeichnung einer ausweglosen Situation, in der es stets 

Verlierer geben muss. 

In den Erhebungen mit dem Fragebogen waren einige der befragten Personen zunächst 

aufgefordert worden, von einer Beratung im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit auszugehen. 

In einem zweiten Durchgang sollten sie sodann dieselben Fragen noch einmal als 

Privatpersonen beantworten. Die Differenzen zwischen Erst- und Zweitantworten zeugten – 

so die Interpretation in der Forschungsgruppe – von der gängigen Annahme, dass eine 

Beratung von Menschen ohne Aufenthaltsrecht in der Regel nichts anderes als Niederlagen 

für die eine oder andere Seite mit sich bringen kann. Was auch immer geraten wird, ist danach 

mit großer Wahrscheinlichkeit mit Verlusten verbunden – wie der Weg zwischen Skylla und 

Charybdis.  

In der Tat zeichnen sich die drei Kategorien Abgrenzung, Assimilation und Akkomodation 

beim Umgang mit Eigenem und Fremdem nach LORENZ „dadurch aus, daß entweder gar 

keine Auseinandersetzung mehr stattfindet oder daß eine der beiden Seiten weitgehend 

verschwindet“ (LORENZ 2005, 144). Wird dagegen das Eigene und das Fremde „zu Mitteln 

einer Neubestimmung“ (LORENZ 2005, 146), dann erweist sich der Dialog als niederlagelose 

Methode in der Beratung von Menschen ohne Aufenthaltsrecht. Die Beratung, die mit dem 

Ziel einer Einigung über Zwecke geführt wird, befreit die Migrationsberatung aus der 

Perspektivlosigkeit unversöhnlich erscheinender Positionen.  

Die Bitte um Zustimmung 

Im Jahr 45 v. Chr. verfasste der Redner, Politiker und Schriftsteller CICERO ein Büchlein, dem 

er den Titel „Hortensius“ gab. Mit der Schrift unternahm CICERO den Versuch, zum Studium 

der Philosophie zu ermuntern. Der Kirchenvater AUGUSTINUS hat das Werk mit Bewunderung 

gelesen und einen völligen Umschwung seines Wesens auf dessen Lektüre zurückgeführt 

(SCHANZ 1898, 335). Der Hortensius gehört zu einer antiken Gattung philosophischer 

Werbeschriften, die als „προτρεπτικός λόγος“, als „protreptische Rede“, bezeichnet werden. 
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In dieser Tradition wird der Ausdruck „protreptische Rede“ auch in der Gegenwart noch zur 

Bezeichnung einer werbenden Sprachhandlung verwendet. 

Jenen Migrationsberatungsstellen, die eine Beratung über unverträgliche Zwecke 

durchzuführen beabsichtigen, wird der Vorschlag unterbreitet, in protreptischer Rede einen 

Dialog mit Menschen ohne Aufenthaltsrecht anzustreben. „Protreptisch“ heißt: Die beratende 

Person bittet die zu beratende Person, am Dialog teilzunehmen. Das meint, sich einzulassen 

auf die Spielregeln des methodisch-konstruktiven Dialogs, die zwar formalisiert, aber eben 

auch alltagstauglich sind. Die zu beratende Person kann die Bitte akzeptieren, ablehnen oder 

modifizieren. 
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5 Zusammenfassung 

Die Studie, deren Ergebnisse im Folgenden zusammengefasst werden, ist im Auftrag des 

Diakonischen Werks Schleswig-Holstein und in Zusammenarbeit mit dem Beauftragten für 

Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen des Landes Schleswig-Holstein, der 

Menschenrechts- und Flüchtlingsbeauftragten der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen 

Kirche und dem Netzwerk NISCHE durchgeführt worden.  

Die Studie hatte einen dreifachen Auftrag. Es sollte erstens geklärt werden, wie viele 

Menschen ohne Aufenthaltsrecht in Schleswig-Holstein leben. Zweitens sollte die 

Lebenssituation dieser Menschen dargestellt werden. Drittens ging es um die Entwicklung 

von Hilfeangeboten für die Hand der Auftraggeber. 

Theoretische Grundlage der Studie war der Methodische Konstruktivismus (vgl. 3.2). Das 

methodisch-konstruktive Wissenschaftsverständnis hat die Durchführung der empirischen 

Untersuchungen mit Fragebogen (vgl. 3.4) und Interview (vgl. 3.5) sowie den Gang der 

Argumentation (vgl. 4.5) bestimmt.  

In der Studie stand zunächst die Frage zur Klärung an, wie viele Menschen in Schleswig-

Holstein ohne Aufenthaltsrecht leben. Auf der Grundlage von Interviews sind Kontakte zu 

mindestens 282 Personen für das Jahr 2009 festgestellt worden. Die Daten der Studie geben 

Anlass zu dem Schluss, dass die Gesamtzahl der Menschen ohne Aufenthaltsrecht in 

Schleswig-Holstein ein Mehrfaches von 282 Personen beträgt und insgesamt im vierstelligen 

Bereich liegt (vgl. 4.1).  

Sodann wurden die Lebensbedingungen in den Bereichen Gesundheit, Arbeit, Wohnen, 

Bildung sowie in der besonderen Situation von Frauen und Kindern untersucht. Die folgenden 

Themen wurden in den Interviews am häufigsten angesprochen (vgl. 4.2): 

 Bereich Wohnen: Unterstützung durch die community (42%) 

 Bereich Arbeit: Erwerbstätigkeiten, denen die Menschen ohne Aufenthaltsrecht in 
Schleswig-Holstein nachgehen (38%) 

 Bereich Bildung: Heterogener Bildungsstand der Menschen ohne Aufenthaltsrecht 
(32%) 

 Bereich Gesundheit: Behandlungskosten (25%) 

 Bereich Situation der Frauen: Rolle der Ehe (23%) 

 Bereich Bildung: Unproblematischer Regelschulbesuch (19%) 

 Bereich Situation der Frauen: Prostitution und sexuelle Gewalt (17%) 
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7 Anhang 

7.1 Der Fragebogen  

Auf den folgenden Seiten wird der „Fragebogen zur Migrationsberatung“ in der Form 9b 

vollständig wiedergegeben.  



89 
 

 

 
 
Über diesen Fragebogen 
Dieser Fragebogen ist Teil einer Studie, in der die Lebenslagen von Menschen ohne Auf-
enthaltsrecht in Schleswig-Holstein untersucht werden. Die Studie wird durchgeführt im 
Auftrag des Diakonischen Werkes SH und in Zusammenarbeit mit dem 
Flüchtlingsbeauftragten des Landes SH, der Flüchtlingsbeauftragten der Nordelbischen 
Kirche und dem Netzwerk NISCHE. Dazu bitten wir um Ihre Mitarbeit. Ihre Antworten 
werden selbstverständlich ohne Namensnennung behandelt. Für Ihre Mitarbeit danken Peter 
Krope (Prof. Dr.) und Ruth Volk (M. A.). 
 
Angaben zur Person 

Wo sind Sie beratend tätig? 
Dithmarschen  
Herzogtum Lauenburg  
Nordfriesland  
Ostholstein  
Pinneberg  
Plön  
Rendsburg-Eckernförde  
Schleswig-Flensburg  
Segeberg  
Steinburg  
Stormarn  
Flensburg  
Kiel  
Lübeck  
Neumünster   

 
Geschlecht 
weiblich �{  
männlich �{  
 

Alter 
in Jahren ……………………… 
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Anweisung 
Im Folgenden werden fünf Probleme aus Familienalltagen beschrieben. Nehmen Sie an, Sie 
werden im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit um Rat gefragt. Was raten Sie, wie könnte 
grundsätzlich mit dem Problem umgegangen werden? Vorgegeben sind mehrere 
Antwortmöglichkeiten aus der Beratungspraxis. Welcher Antwort stimmen Sie zu? Kreuzen 
Sie bitte die Antwortmöglichkeit an, die am ehesten zutrifft! Machen Sie bitte bei jedem 
Problem nur ein einziges Kreuz! 
 

1. Seit Jahren lebt der Senegalese F. mit seiner Familie mehr oder weniger im Untergrund in 
Deutschland. Niemand in seiner Familie hat gültige Papiere. Sie sind bei keiner Behörde 
gemeldet.  
Nun gibt es einen richtigen Konflikt: F. ist schwer erkrankt. Seit einigen Monaten schon hat 
er immer wieder Magenschmerzen, mittlerweile kann er fast nichts mehr essen und erbricht 
häufig Blut. Seine Frau sagt, das liege an dem Leben, das sie hier führen müssen. Ständig 
haben sie Angst, entdeckt und ausgewiesen zu werden, und meist haben sie zu wenig Geld. 
Mit Hausmitteln und Tee kann sie ihm nicht helfen. F. hat Angst, zu einem Arzt zu gehen, 
weil das vermutlich teuer wird, und außerdem hat er Angst, dass der Arzt ihn bei der Polizei 
meldet. 
In einer solchen Situation handle ich grundsätzlich folgendermaßen: 

a) Die „Freunde des Senegal“ der nahe gelegenen Kirchengemeinde werden kontaktiert. 
Die afrikanische Kultur soll in das Gemeindeleben aufgenommen werden. Über die 
kulturelle Mitarbeit der Familie F., von der die Gemeinde profitiert, könnte man einen 
Arztbesuch organisieren. 

b) Wir nehmen Kontakt zur Geschäftsstelle der Deutsch-Französischen Gesellschaft auf. 
Dort könnte es gelingen, Herrn F. und seine Familie zu französischen Staatsbürgern zu 
machen. Damit hätten sie als EU- Bürger uneingeschränktes Bleiberecht. 

c) Gemeinsam stellen wir den Kontakt zur Deutsch-Afrikanischen Gesellschaft her; dort 
wird zunächst das Notwendigste für eine vorläufige gesundheitliche Besserung getan. 
Anschließend wird mit Hilfe der Gesellschaft ein Rückflug für ihn und seine Familie 
organisiert. 

d) Ich verabrede eine Zusammenkunft, die wir mit Herrn F. ohne Zeitdruck im Kreise 
seiner vollzähligen Familie bei ihm zu Hause wahrnehmen können. Ich bitte mit 
Nachdruck darum, dass alle Beteiligten gemeinsam im Gespräch gangbare 
Lösungswege erarbeiten. 
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2. Seit Jahren lebt die Kolumbianerin J. mit ihrer Familie mehr oder weniger im Untergrund in 
Deutschland. Niemand in ihrer Familie hat gültige Papiere. Sie sind bei keiner Behörde 
gemeldet. 
Nun gibt es einen richtigen Konflikt: Ihr Sohn M., der bald sieben wird, müsste eigentlich 
in die Schule gehen. Ohne Schule wird er fern von jeder Bildungsmöglichkeit bleiben. 
Bisher hat er sich die meiste Zeit in der Wohnung aufgehalten. J. hat versucht, ihn so gut 
wie möglich zu verstecken. 
In einer solchen Situation handle ich grundsätzlich folgendermaßen: 

a) Ich kenne eine Schule in der Nähe der Wohnung, die M. ohne Nachfragen und ohne 
Papiere aufnimmt. Die Voraussetzung ist, dass er sich unauffällig in das Schulleben 
einfügt. 

b) Ich besuche die Kolumbianerin Frau J. mit ihrem Sohn in ihrer Wohnung. Ich schlage 
nachdrücklich vor, dass wir im Gespräch miteinander Mittel und Wege zur Lösung des 
Konflikts entwickeln. 

c) Ich nehme Kontakt zu einer anderen Schule auf. Sie hat ein interkulturelles Angebot 
und wird M. inoffiziell aufnehmen. Durch die kulturellen  Kenntnisse aus seiner 
Familie wird M. für die Schule eine Bereicherung sein. 

d) Frau J. ist verantwortlich für M.s Zukunft. Nur in der Heimat kann er eine rechtmäßige 
Ausbildung erfahren. Ich nehme Kontakt zu ihrer Botschaft auf. Wir sorgen für Geld 
für Rückflug und Einschulung in Kolumbien. 
 

3. Seit Jahren lebt die Frau Mb. aus Zaire mit ihrer Familie mehr oder weniger im Untergrund 
in Deutschland. Niemand in ihrer Familie hat gültige Papiere. Sie sind bei keiner Behörde 
gemeldet. 
Nun gibt es einen richtigen Konflikt: Die Wohnung hatte man ihnen zu einem teuren Preis 
überlassen, weil der Vermieter die Notlage erkannt und ausgenutzt hatte. Jetzt will der 
Vermieter ab kommendem Monat entweder eine höhere Miete, oder die Familie muss die 
Wohnung bis Ende dieses Monats verlassen. 
In einer solchen Situation handle ich grundsätzlich folgendermaßen: 

a) Wir nehmen Kontakt zu den deutschen Mitgliedern des „Freundeskreises Afrika“ auf, 
der sich in der Stadt befindet. Diese nehmen die Familie Mb. gerne auf und freuen 
sich, von der zairischen Wohn- und Lebensform zu lernen. 

b) Wir kennen einen deutschen Vermieter, der die Familie ohne Nachfragen aufnehmen 
wird, wenn alle Mitglieder der Familie sich sorgfältig und gewissenhaft an die dort 
gültige Hausordnung halten. 

c) Es wird eine Solidaritätsaktion gestartet. Der Vermieter wird gezwungen, die Miete zu 
belassen. Anschließend sammelt die Nachbarschaft bei einem Straßenfest Geld, damit 
Frau Mb. mit ihrer Familie nach Zaire zurückkehren kann. 

d) Ich verabrede mich mit Familie Mb. an einem vorgeschlagenen Ort ihrer Wahl. Ich 
bitte eindringlich darum, in einer gemeinsamen Besprechung annehmbare Auswege 
aus dem Konflikt zu erarbeiten.  



92 
 

 

4. Seit Jahren lebt die Moldawierin H. mit ihrer Familie mehr oder weniger im Untergrund in 
Deutschland. Niemand in ihrer Familie hat gültige Papiere. Sie sind bei keiner Behörde 
gemeldet. 
Nun gibt es einen richtigen Konflikt: Mit einer Reihe von „Jobs“ ohne Lohnsteuerkarte 
oder Arbeitsvertrag konnten sie und ihr Mann E. die Familie finanzieren. Doch nun ist E. so 
schwer erkrankt, dass er nicht mehr arbeiten kann. Sein Einkommen entfällt. Stattdessen 
wird die Familie eine noch unbekannte Summe für seine Behandlung aufbringen müssen. 
Auf der Suche nach neuen Arbeitsmöglichkeiten ist H. bisher immer abgelehnt worden, 
wenn sie andeutete, dass sie „schwarz“ arbeiten möchte. 
In einer solchen Situation handle ich grundsätzlich folgendermaßen: 

a) Wir weisen Frau H. auf die Möglichkeit hin, sich als Angehörige der rumänischen 
Minderheit in Moldawien einen rumänischen Pass zu besorgen. So könnte sie als EU-
Bürgerin Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen. 

b) Wir erklären Frau H., dass sich die Situation in Moldawien in absehbarer Zeit durch 
die Hilfen der EU verbessern wird. Die Arbeitslage ist auch für deutsche Frauen ernst. 
Über einen Sonderfonds könnte man eine Rückführung finanzieren. 

c) Wir besuchen Frau H. und ihren schwer erkrankten Mann zu Hause. Ich unterbreite 
der Familie nachdrücklich den Vorschlag, dass wir zusammen in einem 
Beratungsgespräch Lösungsmöglichkeiten entwerfen. 

d) Wir wenden uns an den deutsch-moldawischen Freundschaftsverein in der Stadt, in 
der die Familie von H. lebt. Im Rahmen dieses Vereins wird die Familie mit ihren 
kulturellen Fähigkeiten mit Sicherheit eine ausreichende Beschäftigung finden. 
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5. Seit Jahren lebt die Philippina S. mit ihrer Familie mehr oder weniger im Untergrund in 
Deutschland. Niemand in ihrer Familie hat gültige Papiere. Sie sind bei keiner Behörde 
gemeldet. 
Nun gibt es einen richtigen Konflikt: S. hat nach langer und schwieriger Suche vor einigen 
Wochen einen neuen „Job“ beginnen können. Das Geld, das sie mit dieser Arbeit verdient, 
braucht die Familie dringend. Eigentlich möchte sie dort aber lieber nicht mehr arbeiten, da 
sie viel mehr und schwerer arbeiten muss als vereinbart. Außerdem belästigt sie der 
Arbeitgeber auf unangenehme Weise. S. bemerkt, dass er immer zudringlicher wird, und 
hat Angst vor weiteren Belästigungen. 
In einer solchen Situation handle ich grundsätzlich folgendermaßen: 

a) Durch die intensive Beratung mit dem Verein „Gewalt gegen Frauen“ kann es unter 
der Hand gelingen, Frau S. in einem Betrieb mit überwiegend weiblichem Personal 
unterzubringen. Voraussetzung ist, dass Frau S. sich in die deutsche Arbeitswelt 
einpasst. 

b) Wir laden Frau S. zu einem Treffen ein, für das sie einen sicheren Ort auswählen kann, 
der für sie eine angenehme Umgebung ist. Ich schlage mit Nachdruck vor, dass wir in 
einem Gespräch mit allen Beteiligten mögliche Lösungswege aus dem Konflikt 
erarbeiten. 

c) Wir nehmen Kontakt zum deutsch-philippinischen Freundschaftsverein auf, der in 
diesem Stadtteil kulturell besonders aktiv ist. Mit dessen Unterstützung bringen wir 
Frau S. in einem Asia-Restaurant unter, das sich in der Kulturszene der Stadt großer 
Beliebtheit erfreut. 

d) Wir klären Frau S. auf, dass viele Frauen aus Asien erfahrungsgemäß zum Opfer 
sexueller Gewalt von männlichen Vorgesetzten werden können. In naher Zukunft wird 
sich dieses Problem nicht ändern. So bleibt nur, ihr bei der Rückkehr in die Heimat 
behilflich zu sein. 
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7.2 Der Bericht 

Auf den folgenden Seiten ist der Bericht wiedergegeben, den Sona Shirvanyan 2005 für die 

Zeitschrift „Gegenwind“ geschrieben hat (vgl. 4.2.7). 

„Im Jahre 2003 bin ich mit meinem Vater und meinem jüngeren Bruder nach Deutschland 

gekommen. Damals war ich 17 Jahre alt. Wir haben in Dortmund Asyl beantragt, wurden aber 

nach Lübeck geschickt. Denn mein Vater und mein Bruder hatten bereits früher einen 

Asylantrag in Schleswig-Holstein gestellt. Ich habe drei Monate alleine in Lübeck in der 

Erstaufnahmeeinrichtung gewohnt, danach bin ich zu meiner Familie nach Harrislee geschickt 

worden. Ein paar Monate später ist auch meine Mutter aus Armenien gekommen, auch sie hat 

ihren zweiten Asylantrag gestellt. 

Wir lebten ungefähr ein Jahr zusammen, dann fing die allerschlimmste Zeit an, die ich jemals 

erlebt habe. Wir haben fast jeden Tag einen negativen Brief von der Ausländerbehörde 

gekriegt, dass wir zurück nach Armenien fliegen sollten. Aber damals war unser Asylantrag 

noch nicht abgelehnt worden, das Gericht hatte uns noch nicht gehört und noch nicht 

entschieden. Wieder ein paar Monate später haben wir einen Brief bekommen, dass wir einen 

Termin beim Gericht haben. Der Richter hörte uns dreieinhalb Stunden an, letztendlich hat er 

uns nicht geglaubt. Seit Februar 2005 war unser Antrag abgelehnt. 

Ich war schon seit 2003 18 Jahre alt, sollte nun alleine ausreisen. Aber ich bin in Deutschland 

geblieben, die letzten drei Monate illegal. Denn meine Familie hatte noch eine kleine Chance, 

weil mein Vater sehr krank ist. Ein Gutachten von unserem Arzt sagte, dass er ‘reiseunfähig’ 

ist. Der Amtsarzt in Schleswig schrieb allerdings, er wäre trotzdem ‘transportfähig’. 

Deswegen stellte mein Vater, meine Mutter auch, im Juli 2005 noch mal einen Asylantrag, 

um nicht abgeschoben zu werden. 

Meine Familie war inzwischen nach Munkbrarup umgezogen. Ich wohnte dort nicht, sondern 

bei einer Freundin. 

Am Freitag, dem 5. August, bin ich erst spät aufgestanden, weil ich in der Nacht bis drei Uhr 

mit meiner Freundin geredet habe. Es war schon elf Uhr, eigentlich wollte ich nach Kiel 

fahren. Ich nahm meine Tasche und meine Jacke und fuhr zum ZOB in Flensburg. Ich wollte 

noch ein paar Sachen bei meinen Eltern abholen. Am ZOB entschloss ich mich, mit dem Bus 

nach Munkbrarup zu fahren. Noch während der Fahrt überlegte ich: ‘Mein Gott, warum 

riskierst du das?’ 
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In Munkbrarup guckte ich mich sorgfältig um, sah aber keine Polizeiwagen. Als ich zur 

Wohnung kam, die Treppe hinaufging, wollte ich aufschließen. Aber die Tür war offen, 

aufgebrochen. Ich rief meinen Vater an, er sagte, ich sollte sofort weggehen. Ich sagte, ich 

mach das gleich, ich hole nur ein paar Sachen und esse eine Kleinigkeit. Als ich nach oben in 

mein Zimmer kam, sah ich, dass alle meine Sachen durchwühlt waren, die von meinem 

Bruder auch. Ich wusste, dass meine Eltern und mein Bruder in der Nacht nicht zu Hause 

gewesen waren. 

Ich hatte ein paar Sachen eingepackt, aß noch ein Brot, zog mir die Sandalen an, da hörte ich 

ein Auto vor der Tür. Ich war gerade eine halbe Stunde dort gewesen, fünfmal hatte mein 

Vater angerufen und gesagt, ich sollte dort verschwinden. Ich sah, dass es ein Polizeiwagen 

war. Ich schloss die Tür, mein Schlüssel steckte von innen, lief nach oben und kroch in das 

Schlafsofa, unten in den Kasten. Aber mein Handy lag auf dem Tisch, meine Tasche stand 

dort, die Platte vom Herd war noch warm. 

Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Die Polizisten kamen nach oben, haben alles durchsucht, 

auch unter dem Bett nachgesehen. Ich wusste nicht, wie viele es waren, habe ihre Stimmen 

gehört, ihre Füße gesehen. Einer sagte: ‘Ich glaube, Sona ist da. Die Tasche steht hier, das 

Handy ist da. Der Herd ist noch heiß.’ Ich hörte nur mein Herz klopfen, so laut, dass ich 

glaubte, sie hören das auch. Sie sind wieder runter gegangen, haben dort alles durchsucht, 

kamen dann wieder rauf. Es war schrecklich. Jemand sagte, das ist ein Schlafsofa, das kann 

man aufmachen. Erst schafften sie es nicht, so fest hatte ich es geschlossen, aber dann 

öffneten sie es doch. 

Festnahme 

Einer der Polizisten sagte: ‘Hallo, kleine Sona, wir haben dich so lange gesucht.’ Ich kroch 

heraus und fragte: ‘Was wollen Sie?’ Es waren zwei Polizisten und ein dritter Mann, der 

sagte: ‘Dich natürlich. Und so lange schon.’ Ich war ganz ruhig, ich glaube, deswegen habe 

ich keine Handschellen angekriegt. Ich bin runter gegangen und sagte: ‘Okay, Sie können sich 

setzen. Ich brauche ein bisschen Zeit, meine Sachen einzupacken.’ Ich habe nicht geweint, 

nicht geschrien. Ich war ganz ruhig. Ich hatte überhaupt keine Angst. Die Polizisten waren 

groß, sehr groß. Der jüngere, knapp unter dreißig, sagte: ‘Wir können uns nicht setzen. Wir 

müssen alles sehen, was du machst.’ Der dritte Mann war sehr froh, seine Augen glänzten. Er 

sagte: ‘Ich wusste nicht, dass du so klein bist. Du hast uns so viel Arbeit gemacht.’ Er nahm 

mein Handy und guckte die Nummern durch. Ich sagte: ‘Das ist mein Handy, ich glaube, das 

ist privat.’ Der Polizist sagte: ‘Sona, das müssen wir machen. Das ist unsere Aufgabe, wir 
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machen das nicht freiwillig.’ Ich fragte, ob ich telefonieren darf, er sagte: ‘Leider nicht.’ Ich 

wollte meine Eltern anrufen, damit sie nicht herkommen. Ich wusste, sie waren auf dem Weg. 

Der jüngere Polizist half mir, Sachen einzupacken. Er sah, dass ich nur Tops und leichte 

Sachen einpackte, und sagte: ‘Nimm drei, vier Hosen mit, es ist kalt draußen. Nimm alle 

deine guten Sachen mit.’ Und er sagte, wir müssten uns beeilen, wir hätten einen Termin bei 

Gericht. Es war halb drei. 

Endlich war mein Koffer voll. Ich fragte, ob das 20 Kilo sind. ‘Nein, das sind nicht 20 Kilo. 

Aber du hast keinen Platz mehr, und wir müssen uns beeilen.’ Ich fragte, ob er mir helfen 

kann. Der Polizist guckte mich an und fragte: ‘Aber wenn ich den Koffer nehme und du läufst 

weg?’ Ich lachte: ‘Das mache ich nicht.’ Ich wusste, es war zu spät. Er glaubte mir und nahm 

den Koffer. Ich zog die Jacke an, die Sandalen und ging die Treppe runter. Ich sah die 

aufgebrochene Tür: ‘Müssen meine Eltern das bezahlen?’ – ‘Sona, denk nicht darüber nach, 

geh einfach weiter’, antwortete der Polizist. 

Draußen hat mich der ältere Polizist, ungefähr 40 Jahre alt, ganz fest am linken Oberarm 

gepackt. ‘Was machen Sie?’ fragte ich. ‘Ich bin ganz ruhig. Sie müssen das nicht machen.’ 

Aber er antwortete nicht und brachte mich zum Polizeiwagen, einem Kleinbus. Ich stieg 

hinten ein. Jetzt sah ich auch den dritten Mann wieder, er sprach mit Nachbarn. Ich glaube, 

der Opa von gegenüber hatte mich gesehen und die Polizei angerufen. Alle Nachbarn guckten, 

sie wussten ja, was mit mir passiert. Als der Mann wieder zu uns kam, sah er sehr zufrieden 

aus. Ich fragte: ‘Kann ich Sie was fragen? Wer sind Sie? Wie heißen Sie?’ Er sagte seinen 

Namen, er wäre der Chef der Ausländerbehörde in S. Ich sagte: ‘Alles klar.’ Er erzählte 

weiter, blablabla. Ich habe ihn unterbrochen: ‘Es reicht, Sie brauchen nicht weiter zu 

erzählen.’ Ich habe wirklich nicht mehr daran gedacht, wegzulaufen. Ich wollte nur meine 

Eltern anrufen, damit ihnen nichts passiert. 

Der Chef der Ausländerbehörde fragte: ‘Wo hast du die ganze Zeit gewohnt?’ – ‘Warum 

sollte ich das sagen?’ – ‘Vielleicht in der Apenrader Straße?’ Dort wohnt mein Freund. ‘Oder 

in Glücksburg?’ Er nannte mehrere Namen, alles Leute, die ich kannte. Ich sagte: ‘Ich sage 

niemandem, wo ich mich versteckt habe.’ Er guckte mich böse an und sagte: ‘Ich kriege das 

raus, wo du gewohnt hast.’ Dann sprach er über die ‘Scheinehe’ und über meinen Freund. Ich 

sagte, ich komme zurück. Er frage: ‘Weißt du, was eine Scheinehe ist?’ Ich antwortete nicht, 

aber er sagte: ‘Natürlich weißt du das.’ 

Mir fiel noch ein, dass ich mein Ladegerät vergessen hatte. Ich habe gefragt, ob jemand das 

holen kann, einer der Polizisten holte es mir. Der Chef der Ausländerbehörde sagte dann, er 
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müsse noch hier bleiben, bis die Tür repariert wäre, und ich wurde mit dem Polizeiwagen 

nach Flensburg gebracht. 

Haftbefehl 

Wir kamen beim Gericht an, stiegen aus. Ein Polizist nahm meinen Koffer. Mich hat niemand 

angefasst. Wir waren auf der Rückseite, ein Polizist klingelte. Der jüngere Polizist guckte 

mich die ganze Zeit an, ich glaube, dass er wartete, dass ich anfange zu weinen. Er fragte 

mich: ‘Wo sind deine Eltern?’ Ich antwortete: ‘Das sage ich nicht. Fragen Sie nicht, ich bin 

nicht so dumm.’ Er antwortete: ‘Okay, ich frage nicht mehr.’ Ich fragte ihn aber: ‘Bist du 

zufrieden?’ Er sagte: ‘Nein, ich bin nicht zufrieden. Das ist meine Arbeit. Irgendjemand muss 

das machen.’ 

Ein Mann öffnete die Tür und guckte mich an. Ich fragte: ‘Wo ist der Richter?’ – ‘Ich bin das. 

Ich muss das alles machen.’ Er war etwas über 30 Jahre alt. Er sagte: ‘Sona, ich glaube, wir 

kennen uns.’ – ‘Ja, ich glaube auch. Dein Gesicht kommt mir bekannt vor.’ Ich erinnerte mich 

an einen Prozess, den meine Tante hatte. Ich war Zeugin, deshalb kannte ich den Richter. Wir 

gingen rein, und ich begrüßte die Sekretärin ganz freundlich, ganz normal. Sie guckte noch 

mal zur Tür, sie glaubte nicht, dass ich diejenige bin, die abgeschoben werden sollte. Sie 

erwartete wohl eine andere, die weinte oder schrie. Ich wusste natürlich, dass wir noch warten 

müssen, aber ich fragte trotzdem: ‘Auf wen warten wir? Können wir nicht anfangen?’ – 

‘Nein, Frau K. kommt gleich. Das war meine Sachbearbeiterin von der Ausländerbehörde S. 

Ich sagte: ‘Oh, meine Güte. Das fehlte mir noch.’ Ich habe das sehr böse gesagt. 

Der Richter kam kurz ins Zimmer. Ich wusste, alles war schon entschieden, das war nur noch 

Theater, ein Spiel. Ich verstand das. Ich habe den Richter angeguckt, und er konnte nicht im 

Zimmer bleiben. Er ging auf den Flur. Endlich klingelte es. Ich hörte eine fröhliche Stimme 

von Frau K., sehr laut. Sie sprach sehr freundlich mit dem Richter. Sie kam dann rein, 

begrüßte die Polizisten sehr freundlich. Sie ist wohl fast fünfzig Jahre alt. Sie kam dann zu 

mir, gab mir die Hand. Ich wollte eigentlich nicht, aber ich gab ihr dann auch die Hand: 

‘Hallo, Frau K.’ Sie lachte, eiskalt. ‘Das sollte nicht so sein, Sona’, sagte sie und setzte sich 

ganz nah zu mir. ‘Ich habe dir alle Chancen der Welt gegeben, alle.’ – ‘Nicht alle, Frau K. Du 

weißt das ganz genau. Nicht alle Chancen.’ Der Richter fragte: ‘Fangen wir an?’ – ‘Ja’, 

antwortete ich, ‘fangen wir an.’ 

Er hat fünf oder sieben Minuten was vorgelesen aus meiner Akte. Wie viele Male die Polizei 

bei uns war, mich gesucht hat. Wie lange ich mich versteckt habe. Ich hörte nicht zu. ‘Hast du 

was dazu zu sagen?’ fragte er. ‘Nein, überhaupt nichts.’ – ‘Sollen wir das aufschreiben?’ – 
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‘Ja, klar’, antwortete ich. Ich sollte dann unterschreiben. ‘Hätte es was geändert, wenn ich was 

gesagt hätte?’ fragte ich. ‘Ich weiß es nicht.’ – ‘Echt? Das wissen Sie nicht?’ – ‘Nein, es hätte 

nichts geändert. Es war schon alles entschieden’, sagte er. Ich unterschrieb und gab ihm den 

Zettel zurück. 

Danach habe ich Frau K. sehr freundlich gefragt: ‘Wo gehen wir jetzt hin?’ – ‘Darüber wollte 

ich jetzt reden. Eisenhüttenstadt ist zu weit. Wir können nach Hannover fahren, das liegt 

näher an Frankfurt. Du fliegst Dienstag nach Armenien.’ Sie telefonierte mit ihrem Handy, ob 

in Hannover Platz war für mich. ‘Warum machst du das alles?’ fragte ich sie. ‘Ich mache 

nichts. Das hast du alles gemacht.’ – ‘Nein’, sagte ich, ‘ich habe nichts gemacht. Aber du 

willst meine Familie zerstören.’ Sie konnte nicht antworten. Schließlich sagte sie: ‘Mach dir 

keine Sorgen. Du kommst zurück. Du bist so stark, du schaffst das. Du musst nur alle Kosten 

bezahlen, 8000 Euro, dann kannst du wieder herkommen.’ Der Richter fragte, ob er jemanden 

anrufen und Bescheid sagen sollte. ‘Ja, meinem Freund’. – ‘Name, Nachname, Nummer?’ Für 

die Nummer brauchte ich mein Handy, und dann sagte ich die Nummer von meinem Freund. 

Frau K. ließ mich nicht weiterreden, sie sagte den Namen und die Adresse von meinem 

Freund. ‘Du fährst jetzt nach Hannover. Dienstag fliegst du nach Armenien. Ich wünsche dir 

alles Gute.’ Wir gingen raus. ‘Ja, Frau K., ich wünsche dir auch alles Gute. Hoffentlich sehen 

wir uns noch. Tschüss.’ Dann saß ich schon wieder im Polizeiauto. 

Sie brachten mich zum ZOB, zur Polizeiwache. Unterwegs durfte ich mit meinem Handy 

telefonieren, ich rief meinen Vater an. Ich sagte, dass wir keinen Schlüssel mehr für die 

Wohnung haben und dass die Polizei Mutter und meinen Bruder suchen. Das hatte der Chef 

der Ausländerbehörde gesagt. Mein Vater hat gedacht, er könnte noch zur Wohnung gehen. 

Ich sagte ihm noch die Straße vom Gefängnis in Hannover. Ich legte auf. Als ich die Stimme 

von meinem Vater gehört habe, konnte ich nicht mehr. Ich hatte aber ganz leere Augen, kein 

Wasser mehr. Ich habe nicht geweint. Der jüngere Polizist guckte mich wieder an, deshalb 

lachte ich wieder. Ich wollte, dass er denkt, es geht mir gut. Die Polizisten aus Glücksburg 

lieferten mich bei der Flensburger Polizei ab, sie wünschten mir alles Gute. 

Abschiebehaft 

Die Flensburger Polizei hatte schon auf mich gewartet. Eine junge Polizistin kontrollierte 

meinen Koffer. ‘Die haben meinen Koffer schon kontrolliert’, sagte ich. ‘Ich muss das 

machen, das ist Gesetz.’ Ich hatte genug von diesen deutschen Gesetzen. Ich sagte: ‘Machen 

Sie, was Sie wollen. Ich will nichts mehr hören über Gesetze.’ Sie war ganz freundlich, hat 

mit mir geredet. Sie war einundzwanzig Jahre alt, gerade nach Flensburg gezogen. Sie 
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erzählte, dass sie auch schon nach Harrislee gefahren ist, in den Berghof. Sie hatte mich 

gesucht. Aber ich war nicht da. 

Wir fuhren dann nach Hannover. Es war wieder ein Kleinbus, ein Polizist vorne, die Polizistin 

saß hinten bei mir. Sie machten eine Pause und fragten, ob ich was essen möchte. ‘Ich habe 

gerade gegessen, danke schön.’ Im Wagen betete ich zu Gott, dass man meinen Vater nicht 

festnimmt. 

In Hannover sah ich dann das Gefängnis, Hochsicherheit. Oh mein Gott, dachte ich, wo bin 

ich, wie lange soll ich hier bleiben? Wie kann ich hier drei Tage bleiben? Wir sind 

reingegangen, zwei Frauen holten mich ab. Ich musste mich ausziehen, die Klamotten 

tauschen. Ich wurde durchsucht, die Unterwäsche durfte ich behalten. Ich musste all meinen 

Schmuck abgeben, mein Geld wurde genau gezählt. Ich fragte: ‘Meine Wäsche darf niemand 

anfassen? Darf ich mir nachher nehmen, was ich brauche?’ – ‘Du musst sowieso Dienstag 

fliegen, du brauchst nichts. Nimm jetzt alles, was du willst, Zahnbürste oder so.’ 

Ich wurde dann zu einem Zimmer gebracht, wo drei Frauen waren. Sie sahen fern. ‘Ihr habt 

Besuch’, sagte die Beamtin. ‘Sie ist sehr nett und spricht gut deutsch.’ Ich habe die drei 

begrüßt. Eine war Deutsche, ungefähr 33 Jahre alt. Sie hatte in einer Firma gearbeitet, die viel 

Geld gefressen hatte. Der Chef und die Chefin hatten neun Jahre gekriegt, sie sollte sechs 

Monate hier bleiben. Die zweite war Ukrainerin, 39 Jahre alt. Sie hatte einen falschen 

litauischen Pass, das haben sie rausgekriegt. Sie sollte drei Monate hier bleiben und dann 

abgeschoben werden. Die dritte war Türkin, sechs Jahre in Deutschland, aber sie konnte fast 

gar kein Deutsch sprechen. Sie sollte abgeschoben werden, aber sie wollte versuchen, am 14. 

August zu heiraten. Sie fragte mich, warum ich hier bin. ‘Ich soll abgeschoben werden.’ – 

‘Wusstest du das?’ – ‘Ja, ich bin schon drei Monate illegal hier. Jetzt haben sie mich 

festgenommen und verhaftet.’ Sie sagten, du kannst Fernsehen gucken, was du willst, du 

brauchst nicht zu fragen. Und sie brachten mir alles, was sie an Essen und Trinken hatten. 

Sie haben viel mit mir geredet, aber ich habe an etwas anderes gedacht. Ich habe fast nichts 

gehört. Ich habe immer ja, ja gesagt. Aber ich dachte immer, was passiert mit meinem Vater. 

Ich schlief erst um zwei Uhr ein. Sonnabendabend konnte ich dann überhaupt nicht 

einschlafen. Als morgens die Beamtin kam, das war eine Katastrophe. Ich fühlte mich, als ob 

ich schon drei oder vier Jahre im Gefängnis war. Sonntag konnte ich dann Reinhard anrufen, 

und er sagte mir, dass mein Vater auch verhaftet war und im gleichen Gefängnis, in einem 

anderen Haus für Männer saß. Ich habe sofort gefragt, ob ich meinen Vater treffen kann. 
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Warum ist er hier? Im Gefängnis sagten sie mir, er ist auch verhaftet. Meine Mutter und 

meinen Bruder suchen sie noch. Ich sollte ihn am nächsten Tag sehen. 

Am nächsten Morgen hatte ich schon vergessen, dass ich Geburtstag hatte. Die Ukrainerin hat 

mir gratuliert. Als sie Freitag fragte, wie alt ich bin, hatte ich gesagt: Montag werde ich 

Zwanzig. Alle haben geguckt, oh das ist so schlimm, der 20. Geburtstag im Knast. 

Ich bin um 8 Uhr aufgestanden, denn ich wartete auf Reinhard. Ich sollte außerdem meine 

Klamotten packen, und ich sollte meinen Vater sehen. Ich habe gefragt, ob ich Extra-

Telefonzeit bekomme. Ich dachte, es ist mein Geburtstag, es kann sein, dass viele Leute 

anrufen. Ich bat darum, dass ich keine Absage bekomme. Eine Beamtin war Russin, sie sagte, 

das geht ausnahmsweise, aber normalerweise machen wir so was nicht. 

Ich bin mit der Russin zur Kammer gegangen, und da sah ich plötzlich meinen Vater. ‘Was 

machst du hier?’ – ‘Das gleiche wie du. Ich muss meine Sachen packen.’ Wir umarmten uns, 

und er gratulierte mir. Niemand sagte, dass wir uns nicht anfassen dürfen. Alle wussten, das 

ist mein Vater, und ich habe heute Geburtstag. Er versuchte fröhlich zu gucken, damit ich 

nicht traurig bin. Aber ich habe in seinen Augen alles gesehen. 

Die Beamtin sagte, wir sollen uns beeilen. Wir haben schon einen Besuch abgemacht, sie 

kommt nachher zu dir. Ich fragte die Russin, ich bekomme noch einen Besuch, klappt das? 

Nein, sagte sie, du darfst nur einen Besuch bekommen, mit Deinem Vater. ‘Aber er ist schon 

auf dem Weg, von Kiel. Er kommt zu mir.’ Sie sagte, okay, ich rufe an. Dann kriegst du für 

deinen Vater eine Absage, wenn du das andere Treffen haben willst. Aber der Chef vom 

Frauengefängnis sagte, sie kann alle Besuche bekommen, beide. Ich war froh, dass ich mit 

meinem Vater sprechen konnte. Und ich wartete auf Reinhard und war gespannt, ob jemand 

mit ihm kommt. Ich dachte immer, vielleicht ja, vielleicht nicht. 

Erst traf ich meinen Vater im Besuchsraum. Ich traf ihn um 11 Uhr, vorher war mein Vater 

beim Arzt. Der sollte feststellen, ob er flugfähig ist. Er war zur Polizei nach Glücksburg 

gefahren, hatte 15 Minuten draußen gewartet, weil er nicht wusste, ob er reingehen solle. 

Dann dachte er, ich habe gesagt, nur meine Mutter und mein Bruder werden gesucht, und ging 

rein. Sie sagten erst, er muss warten. Aber dann sagten sie: ‘Du musst nach Flensburg fahren, 

du bist verhaftet und fliegst am Dienstag wie deine Tochter.’ Er war sehr böse, nicht wie ich, 

und kriegte Handschellen von der Polizei. Er hat dann einen Tag in Flensburg geschlafen, 

weil der Richter nicht mehr da war. Aber der Rechtsanwalt war am Sonnabend auch nicht da, 

mein Vater konnte nichts machen. 
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Danach wartete ich wieder. Das Mittagessen kam, aber ich glaube, ich habe nichts gegessen. 

Dann kam endlich der Besuch aus Kiel, ich wurde hingebracht. ‘Ist er alleine? Ist jemand mit 

ihm, Mann oder Frau’, fragte ich die Beamtin. ‘Ich weiß es nicht, du musst das selber sehen.’ 

Und dann habe ich beide getroffen, Reinhard und meine beste Freundin. Ich habe alles 

vergessen, ich habe vergessen, dass ich im Gefängnis war. Wir haben geredet, und ich konnte 

wieder lachen. Für mich war der Besuch fünf Minuten, aber Reinhard sagte hinterher, das 

waren zweieinhalb Stunden. So viel haben wir gesprochen? Worüber haben wir gesprochen? 

Ich weiß es nicht mehr. Danach habe ich mich aber nicht lange verabschiedet, ich wollte 

nicht. Ich bin schnell rausgelaufen. In dem kleinen Raum, wo ich zehn Minuten warten 

musste, habe ich gut geweint. Zum Glück war niemand da, niemand hat das gesehen. Sie 

haben mich dann zurückgebracht in unseren Knast. 

Danach konnte ich überhaupt nicht schlafen. Ich war früh morgens aufgestanden, aber 

trotzdem konnte ich nicht einschlafen. Ich guckte aus dem Fenster, auf den hohen Zaun und 

den Stacheldraht. Das war meine letzte gute Erinnerung an Deutschland. Ich dachte, morgen 

sehe ich meine Schwester in Armenien, das ist sehr gut. Aber ich sehe meine Mutter und 

meinen Bruder nicht wieder, das ist schlecht. Und ich dachte, mein Gott, hoffentlich kommt 

mein Vater nicht mit. Er ist krank, ich hoffte, dass der Rechtsanwalt etwas machen konnte. 

Zum Flughafen 

Am nächsten Morgen wurde ich um 6 Uhr geweckt. Ich duschte, trank Kaffee und wurde 

dann in einen anderen Raum gebracht. Dort sah ich meinen Vater, er war draußen, ich guckte 

durch das Fenster. Da wusste ich, dass er mit kommt. Er war sehr, sehr traurig. Ich kann diese 

Augen nicht vergessen, nie. Er sah mich nicht. Als ich raus kam, zeigte er mir ein anderes 

Gesicht. Dann sah ich den Polizeiwagen, er hatte ein Nummernschild aus Kiel. Ich dachte, 

mein Gott, mein Vater soll nach Kiel fahren, er muss nicht fliegen. Ich habe den Polizisten 

gefragt: ‘Warum kommen Sie aus Kiel?’ – ‘Wir sind nur ein Taxi. Ihr gehört zu Schleswig-

Holstein, deshalb müssen wir das machen.’ Sie hatten keine Polizeiklamotten an, es waren 

zwei Männer und eine Frau. Die Frau heißt D., sie war ungefähr 30 Jahre alt. Die beiden 

Männer waren auch jung, etwas über dreißig. Sie saßen hinten bei uns im Kleinbus, D. ist 

gefahren. 

Die konnte nicht nach Frankfurt fahren! Sie ist auf der Autobahn zwei gelandet, wir waren 

fast in Bielefeld, über hundert Kilometer zu weit. Mein Vater hat gelacht, er hat dann den 

Polizisten erklärt, wie sie fahren müssen. Denn wenn wir zu spät sind, müssten wir noch einen 

Tag im Knast warten. Wir sind dann wieder zurück gefahren. Um halb acht sind wir los, aber 
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wir waren erst um halb eins am Flughafen. Dort habe ich viele Leute mit Handschellen und 

Fußschellen gesehen. Als wir ausgestiegen sind, sagte ein anderer Polizist, der einen jungen 

Mann mit Handschellen und Fußschellen brachte: ‘Oh, ihr seid ganz ruhig gefahren? Wir 

haben so viel Stress gehabt.’ D. sagte: ‘Ja, wir sind ganz ruhig gefahren. Wir haben sehr nette 

Leute dabei.’ Ich habe viele Fotos gemacht, auch mit den Polizisten. 

Wir kamen dann in ein anderes Zimmer, dort waren viele Leute aus Afghanistan, aus Kosovo, 

vielen anderen Ländern, aber niemand sonst aus Armenien. Dort stand ein Bus vom 

Bundesgrenzschutz, ganz schrecklich, mit ganz kleinen Fenstern. Danach kam die Frage: 

‘Wer fliegt nach Moskau?’ Wir mussten in ein anderes Zimmer. In eineinhalb Stunden sollten 

wir fliegen. Sie haben unsere Sachen kontrolliert. Unsere Polizisten haben uns bis dorthin 

gebracht, dann sind sie gefahren. Die Polizei dort war vom Bundesgrenzschutz. Ich fragte, ob 

ich meine Handtasche haben kann. Der Polizist sagte ‘Nein.’ Ich habe gesagt: ‘Ich weiß 

Bescheid. Ich darf das haben. Ich brauche jetzt meine Handtasche.’ Sie war ganz unten 

eingepackt, aber er musste sie mir geben. ‘Nimm dir, was du willst’, sagte er dann. Sie haben 

mich noch mal kontrolliert, auch meine Sandalen. Ich kriegte mein Geld wieder und meinen 

Schmuck. Ich habe viele Fotos gemacht, niemand hat das gemerkt. Mein Vater sagte, du 

darfst das nicht machen, aber du bist eine echte Journalistin. Ja, ich durfte das nicht, aber ich 

habe es geschafft. 

Ich hatte mein Handy, ich habe meine Mutter angerufen. Sie kriegt leicht Panik. Ich habe sie 

beruhigt, habe gesagt, es ist alles in Ordnung, mach dir keine Sorgen. Wir fliegen jetzt. 

Flug nach Moskau 

Wir waren jetzt vier, ein Moldavier, ein Ukrainer, mein Vater und ich. Zu uns kamen vier 

Russen, die uns bis Moskau begleiten sollten. Mein Vater und ich kriegten einen Begleiter, 

die anderen beiden bekamen drei. Sie waren sehr gut angezogen, sehr akkurat, sehr höflich. 

Sie fragten, alles in Ordnung mit euch? Ich machte wieder Fotos. Sie sagten, wir bringen euch 

jetzt zum Flugzeug, und ihr macht kein Theater. Ihr werdet jetzt abgeschoben und fertig. 

Einer erzählte uns, es ist eine schreckliche Arbeit, aber jemand muss das machen. Er hat mit 

meinem Vater geredet, auf Russisch, sehr höflich. Sie haben einen Vertrag mit Deutschland, 

bekommen Geld dafür. Sie kriegen fast jeden Tag Leute, fliegen nach Frankfurt und wieder 

zurück nach Moskau. 

Im Flugzeug habe ich ein bisschen geschlafen. Dann habe ich Fotos gemacht, mit meiner 

Tante in Schleswig telefoniert und eine SMS an meinen Freund geschickt. 
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In Moskau sind wir ausgestiegen, mussten die ganze Nacht warten. Jemand kam zu uns und 

sagte, wir haben ein schlechtes Zimmer für euch, aber trotzdem müsst ihr da warten. Euer 

Flug geht um 12 Uhr 15 morgen. Es war ein großes Zimmer, es waren viele Leute da aus 

vielen Ländern, die einen falschen Pass hatten oder so. Alle konnten Russisch. Es war eine 

Frau aus Armenien dort. Es gab nur Stühle, kein Bett. Essen gab es nur einmal am Tag, 

irgendwelche Süßigkeiten, Kuchen oder so. Es war eine Katastrophe. Ich habe fast die ganze 

Zeit mit dem jungen Mann aus der Ukraine gesprochen. Er war fünfundzwanzig Jahre alt, er 

war fünf Jahre illegal in der EU gewesen. Er war ein paar Monate illegal in Deutschland, in 

Dortmund. Er sagte, er wäre nicht verhaftet worden, wenn er keinen Streit gehabt hätte. Er hat 

in einer Bibel gelesen, das finde ich toll. 

Am nächsten Vormittag kam eine große Frau zu mir, sagte ‘Sona Shirvanyan, komm mit mir 

bitte.’ Ich habe von ihr meinen Pass bekommen, meine Geburtsurkunde, alles was sie beim 

Standesamt beschlagnahmt hatten, als mein Freund und ich heiraten wollten. Wir mussten 

noch eine Stunde warten. Jetzt waren viele armenische Leute da. Wir waren ganz frei, ich bin 

im ganzen Flughafen umher gegangen. Es sah genauso aus wie ein Flughafen in Deutschland. 

Darüber habe ich mich gefreut. 

In Armenien 

Mit zwanzig Minuten Verspätung sind wir gestartet. Ich war sehr nervös, habe versucht zu 

schlafen. Dann habe ich wieder Fotos gemacht. Alle Menschen sprachen plötzlich Armenisch, 

das war sehr merkwürdig, wieder so viele armenische Stimmen zu hören. Vom Flugzeug aus 

konnte ich dann das Haus sehen, in dem ich früher gewohnt hatte. Und dann landeten wir in 

Yerevan und stiegen aus. Dann war die Kontrolle, mein Pass war ganz normal. Ich suchte 

meine Schwester. Mein Vater musste warten, er hatte keinen Pass. Ich kriegte Angst, dass sie 

ihn behalten und ich dann was bezahlen muss. So ist das in Armenien. Aber nach 20 Minuten 

sagte die Frau: ‘Okay, ich glaube Ihnen, dass Sie den Pass verloren haben. Sie können gehen.’ 

Ich glaube, sie hatte keine Lust, jemanden anzurufen. 

Dann kam noch die Gepäckkontrolle. Alle waren so unhöflich, mein Gott, so war das auch, 

als wir aus Armenien geflohen sind. Ich wollte sofort zurück nach Flensburg. In Armenien ist 

es so, entweder hat man Geld, dann ist man eine Person, ein Mensch. Oder man hat kein Geld, 

dann ist man auch kein Mensch. 

Endlich, draußen, habe ich meine Schwester gesehen. Wir haben uns gefreut! Und ich hatte in 

diesem Moment alles vergessen, was ich erlebt habe“ (SHIRVANYAN 2005). 

 






